
Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode Drucksache V/2149 

Bonn, den 20. Oktober 1967 
Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundeskanzler 
II/2 — 50100 — 6027/67 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grund-
gesetzes den 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Verwirklichung der mehrjährigen 

Finanzplanung des Bundes, II. Teil 

— Finanzänderungsgesetz 1967 — 

nebst Begründung (Anlage 1) mit der Bitte, die Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Finanzen. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 13. Oktober 1967 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes zu dem Gesetzentwurf 
Stellung genommen. 

Im übrigen erhebt er gegen den Entwurf keine Einwendungen. 
Der Bundesrat ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner Zustim-
mung bedarf. 

Die Stellungnahme des Bundesrates sowie die Gegenäußerung 
der Bundesregierung dazu sind in der Anlage 2 dargelegt. 

Kiesinger 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Verwirklichung der mehrjährigen Finanzplanung 

des Bundes, II. Teil 

— Finanzänderungsgesetz 1967 — 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Reichsversicherungsordnung, Angestelltenversiche
-rungsgesetz, Reichsknappschaftsgesetz 

§ 1 

Die Reichsversicherungsordnung wird wie folgt 
geändert: 

1. Im Zweiten Abschnitt des Zweiten Buches er-
hält der Unterabschnitt „III. Wochenhilfe" fol-
gende Fassung: 

„III. Mutterschaftshilfe 

§ 195 

Leistungen der Mutterschaftshilfe sind: 

1. ärztliche Betreuung und Hilfe sowie Heb-
ammenhilfe, 

2. Versorgung mit Arznei-, Verband- und 
Heilmitteln, 

3. Pauschbeträge für die im Zusammenhang 
mit der Entbindung entstehenden Aufwen-
dungen sowie Stillgeld, 

4. Pflege in einer Entbindungs- oder Kran-
kenanstalt sowie Hilfe und Wartung durch 
Hauspflegerinnen, 

5. Mutterschaftsgeld. 

§ 196 

(1) Die Versicherte hat während der Schwan-
gerschaft und nach der Entbindung Anspruch 
auf ärztliche Betreuung und auf Hebammenhilfe. 
Zur ärztlichen Betreuung während der Schwan-
gerschaft gehören insbesondere Untersuchun-
gen zur Feststellung der Schwangerschaft, Vor-
sorgeuntersuchungen einschließlich der labor-
ärztlichen Untersuchungen; das Nähere über die 
Gewähr für ausreichende und zweckmäßige 
ärztliche Betreuung sowie über die dazu erfor-
derlichen Aufzeichnungen und Bescheinigungen 
während der Schwangerschaft und nach der Ent-
bindung regelt der Bundesausschuß der Ärzte 

und Krankenkassen im Rahmen seiner Richt-
linien (§ 368 p). 

(2) Bei der Entbindung wird Hilfe durch 
eine Hebamme und, falls erforderlich, durch 
einen Arzt gewährt. 

§ 197 

Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zu-
sammenhang mit der Entbindung werden Arz-
nei-, Verband- und Heilmittel gewährt. Arti-
kel 11 Abs. 2 Satz 1 der Ersten Verordnung zur 
Vereinfachug des Leistungs- ud Beitragsrechts 
in der Sozialversicherung vom 17. März 1945 
(Reichsgesetzbl. I S. 41) gilt nicht. 

§ 198 

(1) Für die im Zusammenhang mit der Ent-
bindung entstehenden sonstigen Aufwendungen 
erhält die Versicherte einen Pauschbetrag von 
10 Deutsche Mark. Solange sie ihr Kind stillt, 
wird Stillgeld in Höhe von 0,50 Deutsche Mark 
täglich für längstens sechsundzwanzig Wochen 
nach der Entbindung gewährt. 

(2) Die Satzung kann an Stelle der in Ab-
satz 1 genannten Leistungen einen Pauschbe-
trag von 100 Deutsche Mark vorsehen; bei 
Mehrlingsgeburten ist dieser Pauschbetrag 
mehrfach zu zahlen. 

§ 199 

(1) Mit Zustimmung der Wöchnerin kann die 
Kasse 

1. an Stelle des Mutterschaftsgeldes 
Kur- und Verpflegung in einer Entbin-
dungs- oder Krankenanstalt gewäh-
ren, 

2. Hilfe und Wartung durch Hauspflege-
rinnen gewähren und dafür bis zur 
Hälfte des Mutterschaftsgeldes abzie-
hen. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 gilt § 186 
entsprechend. 

(3) Findet die Entbindung ohne Zustimmung 
der Kasse in einer Entbindungs- oder Kranken-
anstalt statt und wird die von der Kasse gebo-
tene Hebammenhilfe nicht in Anspruch genom-
men, so erhält die Wöchnerin an Stelle der 
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Hebammenhilfe den nach § 376 a Abs. 1 fest-
gesetzten Betrag. 

§ 200 

(1) Versicherte, die bei Beginn der Schutz-
frist nach § 3 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes 
in einem Arbeitsverhältnis stehen oder in 
Heimarbeit beschäftigt sind oder deren Arbeits-
verhältnis während ihrer Schwangerschaft vom 
Arbeitgeber zulässig aufgelöst worden ist, er-
halten Mutterschaftsgeld. Voraussetzung ist, 
daß in der Zeit zwischen dem zehnten und dem 
vierten Monat einschließlich dieser Monate vor 
der Entbindung für mindestens zwölf Wochen 
Versicherungspflicht oder ein Arbeitsverhältnis 
bestanden hat. 

(2) Als Mutterschaftsgeld wird das um die 
gesetzlichen Abzüge verminderte durchschnitt-
liche kalendertägliche Arbeitsentgelt der letzten 
drei abgerechneten Kalendermonate, bei wö-
chentlicher Abrechnung der letzten dreizehn 
abgerechneten Wochen vor Beginn der Schutz-
frist nach § 3 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes 
gewährt. Es beträgt mindestens 3,50 Deutsche 
Mark für den Kalendertag. Einmalige Zuwen-
dungen sowie Tage, an denen infolge von Kurz-
arbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter 
Arbeitsversäumnis kein oder ein vermindertes 
Arbeitsentgelt erzielt wurde, bleiben außer Be-
tracht. Ist danach eine Berechnung nicht mög-
lich, so ist das durchschnittliche kalendertäg-
liche Arbeitsentgelt einer gleichartig Beschäftig-
ten zugrunde zu legen. 

(3) Das Mutterschaftsgeld wird für sechs 
Wochen vor der Entbindung und für acht Wo-
chen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten für 
zwölf Wochen unmittelbar nach der Entbindung 
gewährt. Für die Zahlung des Mutterschafts-
geldes vor der Entbindung ist das Zeugnis eines 
Arztes oder einer Hebamme maßgebend, in dem 
der mutmaßliche Tag der Entbindug angegeben 
ist. Das Zeugnis darf nicht früher als eine 
Woche vor Beginn der Schutzfrist nach § 3 
Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes ausgestellt 
sein. Irrt sich der Arzt oder die Hebamme über 
den Zeitpunkt der Entbindung, so verlängert 
sich die Bezugsdauer entsprechend. 

§ 200 a 

Andere Versicherte, die bei Arbeitsunfähig-
keit Anspruch auf Krankengeld haben, erhalten 
Mutterschaftsgeld in Höhe des Krankengeldes 
nach § 182, wenn sie in der Zeit zwischen dem 
zehnten und dem vierten Monat einschließlich 
dieser Monate vor der  Entbindung mindestens 
zwölf Wochen versichert waren. § 200 Abs. 3 
gilt entsprechend. 

§ 200 b 

Versicherte, die keinen Anspruch auf Mutter-
schaftsgeld nach den §§ 200 und 200 a haben, er

-

halten bei der Entbindung Mutterschaftsgeld 
als einmalige Leistung in Höhe von 150 Deut-
sche Mark. 

§ 200 c 

(1) Neben Mutterschaftsgeld nach den §§ 200 
und 200 a wird Kranken- oder Hausgeld nicht 
gewährt. 

(2) Wenn und soweit Arbeitsentgelt gezahlt 
wird, ruht der Anspruch auf Mutterschaftsgeld 
nach den §§ 200 und 200 a. Erfüllt der Arbeitge-
ber den Anspruch auf Weiterzahlung des Ar-
beistentgelts nicht, so geht der Anspruch der 
Versicherten gegen den Arbeitgeber in Höhe 
des gezahlten Mutterschaftsgeldes auf die Kasse 
über. 

(3) Der Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach 
den §§ 200 und 200 a endet mit dem Tode der 
Versicherten. 

§ 200 d 

(1) Der Bund zahlt den Kassen für jeden 
Leistungsfall nach den §§ 200 und 200 a einen 
Pauschbetrag von 400 Deutsche Mark. 

(2) Das Nähere über den Nachweis sowie 
über die Abrechnungszeiträume und die Gewäh-
rung von Vorschüssen bestimmt der Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen durch allgemeine Verwaltungsvorschriften 
mit Zustimmung des Bundesrates." 

2. § 205 a erhält folgende Fassung: 

„§ 205 a 

(1) Versicherte erhalten für Familienange-
hörige, für die sie Anspruch auf Familienkran-
kenpflege haben, Mutterschaftshilfe. § 205 
Abs. 4 gilt entsprechend. 

(2) Das Stillgeld (§ 198 Abs. 1 Satz 2) be-
trägt 0,25 Deutsche Markt täglich. Mutter-
schaftsgeld wird als einmalige Leistung in Höhe 
von 35 Deutsche Mark gewährt; die Satzung 
kann den Betrag bis auf 150 Deutsche Mark 
erhöhen." 

3. Dem § 235 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) Wird eine Landkrankenkasse neu er-
richtet, so gehören ihr auch die in § 165 Abs. 1 
Nr. 3 bezeichneten Versicherten an, die wäh-
rend ihres letzten Beschäftigungsverhältnisses 
Mitglieder dieser Landkrankenkasse gewesen 
wären, wenn sie bereits bestanden hätte; dies 
gilt auch für ihre nach § 165 Abs. 1 Nr. 4 
versicherten Hinterbliebenen. Diese Versicher-
ten sind auf die in § 228 genannte Mindestzahl 
der Pflichtmitglieder anzurechnen." 
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4. Dem § 250 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Wird eine Innungskrankenkasse neu 
errichtet, so gehören ihr auch die in § 165 Abs. 
1 Nr. 3 bezeichneten Versicherten an, die wäh-
rend ihres letzten Beschäftigungsverhältnisses 
Mitglieder dieser Innungskrankenkasse gewe-
sen wären, wenn sie bereits bestanden hätte; 
dies gilt auch für ihre nach § 165 Abs. 1 Nr. 4 
versicherten Hinterbliebenen. Diese Versicher-
ten sind auf die in Absatz 1 genannte Mindest-
zahl der Versicherungspflichtigen anzurech-
nen." 

5. § 381 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Von den Beiträgen tragen die in § 165 Abs. 
1 Nr. 3 und 4 bezeichneten Versicherten vier 
vom Hundert des Zahlbetrages der ihnen 
gewährten Renten aus der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Rentenversiche-
rung der Angestellten ohne die Steigerungs-
beträge aus Beiträgen der Höherversiche-
rung." 

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Empfänger eines Betrages nach den Sät-
zen 1 oder 2 tragen zu den Aufwendungen, 
die den Trägern der Rentenversicherung 
durch die Gewährung der Beträge entste-
hen, vier vom Hundert des Zahlbetrages der 
Renten im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 bei." 

6. § 385 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) In Absatz 2 erhalten die beiden letzten 
Sätze folgende Fassung: 

„Die durchschnittlichen Grundlöhne sind aus 
den Ergebnissen des letzten Geschäftsjahres 
zu errechnen und nach Absatz 3 zu kürzen. 
Die Beiträge sind um ein Viertel niedriger 
zu bemessen als für die in § 165 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 bezeichneten Versicherten, die bei 
Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf 
Fortzahlung ihres Arbeitsentgelts haben." 

b) Die Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5. 

c) Folgender Absatz 3 wird eingefügt: 

„(3) Zur Ermittlung des Kürzungsbetra-
ges nach Absatz 2 sind zehn vom Hundert 
des für die Kasse geltenden durchschnitt-
lichen Grundlohns mit einer Ausgleichszahl 
zu vervielfältigen. Die Ausgleichszahl er-
gibt sich aus der Vervielfältigung des Ver-
hältnisses der Zahl der bei allen Trägern 
der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sicherungspflichtigen Rentner (§ 165 Abs. 1 
Nr. 3 und 4) zu der Zahl der bei der Kasse 
versicherungspflichtigen Rentner mit dem 
Verhältnis der Zahl der bei der Kasse Ver-
sicherten ohne versicherungspflichtige Rent-
ner zu der Zahl der Versicherten aller Trä-
ger der gesetzlichen Krankenversicherung 

ohne versicherungspflichtige Rentner; die 
Versicherten der knappschaftlichen Kran-
kenversicherung bleiben außer Betracht. Die 
Ausgleichszahl ist als Dezimalbruch auf drei 
Stellen auszurechnen und auf zwei Stellen 
zu runden." 

7. § 393 a erhält folgende Fassung: 

„§ 393 a 

(1) Der Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung kann durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates eine andere als 
die in § 385 Abs. 2 letzter Satz vorgeschriebene 
Beitragskürzung festsetzen, wenn die von den 
Trägern der Rentenversicherung der Arbeiter 
und dem Träger der Rentenversicherung der 
Angestellten nach § 385 Abs. 2 zu leistenden 
Beiträge weniger oder mehr als 90 vom Hundert 
der Leistungsaufwendungen für die in § 165 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 bezeichneten Versicherten 
bei allen Trägern der gesetzlichen Kranken-
versicherung mit Ausnahme der Träger der 
knappschaftlichen Krankenversicherung decken. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung erläßt mit Zustimmung des Bun-
desrates allgemeine Verwaltungsvorschriften 
über die Zahltage für die von den Trägern der 
Rentenversicherung der Arbeiter und dem Trä-
ger der Rentenversicherung der Angestellten 
zu leistenden Beiträge, über die Berechnung 
der durchschnittlichen Grundlöhne, über die 
Feststellung der für die Berechnung der Aus-
gleichszahl zugrunde zu legenden Mitglieder-
zahlen und über das Beitragseinzugsverfahren." 

8. Dem § 394 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die Beiträge nach § 381 Abs. 2 Satz 2 
werden von den Trägern der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und dem Träger der Renten-
versicherung der Angestellten von der Rente 
einbehalten. Der zuständige Träger der Renten-
versicherung hat vier vom Hundert des Zahlbe-
trages der Renten im Sinne des § 381 Abs. 2 
Satz 2 einzubehalten, die den Rentnern ge-
währt werden, die einen Betrag nach § 381 
Abs. 4 erhalten oder die deswegen nicht nach 
§ 165 Abs. 1 Nr. 3 oder 4 versichert sind, weil 
sie nach anderen gesetzlichen Vorschriften ver-
sicherungspflichtig sind. Die einbehaltenen Be-
träge sind auf 10 Deutsche Pfennig, bei Pfenig-
beträgen von 1 bis 4 nach unten, bei Pfennig-
beträgen von 5 bis 9 nach oben zu runden. 
Sie werden den Rentnern, die deswegen nicht 
nach § 165 Abs. 1 Nr. 3 oder 4 versichert sind, 
weil sie nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
versicherungspflichtig sind, auf Antrag von der 
Kasse ausgezahlt, bei der sie versichert sind; 
dies gilt nicht für die in § 19 Abs. 1 des Reichs-
knappschaftsgesetzes und in Artikel 2 § 27 
des Knappschaftsrentenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes bezeichneten Personen. Die Trä- 
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ger der Rentenversicherung haben den Kassen 
die ausgezahlten Beträge zu erstatten." 

9. Dem § 488 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Von den Beiträgen tragen die in § 477 Nr. 4 
bezeichneten Versicherten vier vorn Hundert 
des Zahlbetrages der Renten im Sinne des 
§ 381 Abs. 2 Satz 2." 

10. § 515 erhält folgende Fassung: 

„§ 515 

(1) Zu den Aufwendungen für die in § 514 
bezeichneten Versicherten leisten die Träger 
der Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Träger der Rentenversicherung der Angestell-
ten Beiträge nach § 385 Abs. 2. Von den Bei-
trägen tragen die in § 514 bezeichneten Ver-
sicherten vier vom Hundert des Zahlbetrages 
der Renten im Sinne des § 381 Abs. 2 Satz 2. 

(2) § 381 Abs. 3 Satz 2 und 3, § 385 Abs. 3, 
§§ 393 a und 394 Abs. 3 gelten entsprechend." 

11. § 723 Abs. 2 wird gestrichen. 

12. § 1304 wird gestrichen. 

13. § 1314 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhalt folgende Fassung: 

„ (4) Die Träger der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Träger der Renten-
versicherung der Angestellten erstatten den 
Trägern der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung 27 vom Hundert der Aufwendun-
gen für die knappschaftliche Krankenver-
sicherung der Rentner. Der Erstattungsbe-
trag ist von den Trägern der Rentenver-
sicherung der Arbeiter zu 84 vom Hundert 
und dem Träger der Rentenversicherung der 
Angestellten zu 16 vom Hundert zu tragen; 
die Anteile gelten als Beiträge zur Kranken-
versicherung der Rentner." 

b) Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Soweit die Gesamteinnahmen, der 
Zuschuß des Bundes und vom 1. Januar 1972 
an die aus der Rücklage zur Verfügung ste-
henden Mittel die Gesamtausgaben der 
knappschaftlichen Rentenversicherung nicht 
decken, gewähren ihr die Rentenversiche-
rungen der Arbeiter und der Angestellten 
die erforderlichen Mittel (Wanderungsaus-
gleich) ; sie gelten als Leistungen für Renten. 
Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Das Bun-
desversicherungsamt kann monatliche Vor-
schüsse festsetzen, die die Träger der Ren-
tenversicherungen der Arbeiter und der An-
gestellten zu zahlen haben. Für die Vor-
schüsse, welche die Träger der Rentenver

-

sicherung der Arbeiter zu leisten haben, 
haften diese Träger als Gesamtschuldner." 

14. § 1385 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Beitragssatz für die Pflichtver-
sicherten beträgt 15 vom Hundert, vom 1. Ja-
nuar 1969 an 16 vom Hundert und vom 1. Ja-
nuar 1970 an 17 vom Hundert der nach Absatz 
3 maßgebenden Bezüge, soweit diese die Bei-
tragsbemessungsgrenze (Absatz 2) nicht über-
schreiten." 

15. Nach § 1385 wird folgender § 1386 eingefügt: 

„§ 1386 

Für Versicherte, die nach § 1229 Abs. 1 Nr. 1 
versicherungsfrei oder nach § 1230 Abs. 1 von 
der Versicherungspflicht befreit sind, hat der 
Arbeitgeber den Beitragsanteil zu entrichten, 
den er entrichten müßte, wenn der Versicherte 
versicherungspflichtig wäre." 

§ 2 

Das Angestelltenversicherungsgesetz wird wie 
folgt geändert und ergänzt: 

1. § 4 Abs. 1 Nr. 1 und § 5 werden gestrichen. 

2. § 9 Abs. 7 erhält. folgende Fassung: 

„(7) Der Nachversicherung steht nicht ent-
gegen, daß der Jahresarbeitsverdienst die jeweils 
gültig gewesenen Jahresarbeitsverdienstgrenzen 
überschritten hat." 

3. In § 36 Abs. 3 Satz 3 werden die Worte „versiche-
rungsfrei werden" durch die Worte „versiche-
rungsfrei waren" ersetzt. 

4. In § 37 Abs. 2 werden die Worte „versicherungs-
frei werden" durch die Worte „versicherungsfrei 
waren" ersetzt. 

5. § 83 wird gestrichen. 

6. § 93 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„ (4) Die Träger der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Träger der Rentenver-
sicherung der Angestellten erstatten den Trä-
gern der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung 27 vom Hundert der Aufwendungen für 
die knappschaftliche Krankenversicherung der 
Rentner. Der Erstattungsbetrag ist von den 
Trägern der Rentenversicherung der Arbeiter 



Drucksache V/2149   Deutscher  Bundestag — 5. Wahlperiode 

zu 84 vom Hundert und dem Träger der Ren-
tenversicherung der Angestellten zu 16 vom 
Hundert zu tragen; die Anteile gelten als 
Beiträge zur Krankenversicherung der Rent-
ner." 

b) Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Soweit die Gesamteinnahmen, der Zu-
schuß des Bundes und vom 1. Januar 1972 an 
die aus der Rücklage zur Verfügung stehen-
den Mittel die Gesamtausgaben der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung nicht decken, 
gewähren ihr die Rentenversicherungen der 
Arbeiter und der Angestellten die erforder-
lichen Mittel (Wanderungsausgleich). Ab-
satz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Das Bundes-
versicherungsamt kann monatliche Vorschüsse 
festsetzen, die die Träger der Rentenver-
sicherungen der Arbeiter und der Angestell-
ten zu zahlen. haben." 

7. § 112 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Beitragssatz für die Pflichtversicher-
ten beträgt 15 vom Hundert, vom 1. Januar 1969 
an 16 vom Hundert und vom 1. Januar 1970 an 
17 vom Hundert der nach Absatz 3 maßgebenden 
Bezüge, soweit diese die Beitragsbemessungs-
grenze (Absatz 2) nicht überschreiten." 

8. Nach § 112 wird folgender § 113 eingefügt: 

„§ 113 

Für Versicherte, die nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 ver-
sicherungsfrei oder nach § 7 von der Versiche-
rungspflicht befreit sind, hat der Arbeitgeber den 
Beitragsanteil zu entrichten, den er entrichten 
müßte, wenn der Versicherte versicherungspflich-
tig wäre." 

§ 3 

Das Reichsknappschaftsgesetz wird wie folgt ge-
ändert und ergänzt: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In § 1 Abs. 1 Nr. 2 werden hinter dem Wort 
„Rentenversicherung" die nachfolgenden 
Worte gestrichen und dafür die Worte „sech-
zig Kalendermonate versichert waren" ange-
fügt. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

2. § 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Träger der Versicherung ist die Bundesknapp-
schaft. Das Nähere wird durch ein besonderes 
Gesetz geregelt, das die Bundesregierung als-

bald vorzulegen hat. Bis zum Inkrafttreten die-
ses Gesetzes führen die Knappschaften als Trä-
ger die Versicherung weiter durch." 

3. Nach § 18 wird folgender § 19 eingefügt: 

„§ 19 

(1) Für den Fall der Krankheit werden außer-
dem versichert 

1. Personen, welche die Voraussetzun-
gen für den Bezug einer Knappschafts-
rente wegen Berufsunfähigkeit (§ 53 
Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz) oder 
oder Erwerbsunfähigkeit oder für den 
Bezug eines Knappschaftsruhegeldes 
erfüllen und diese Rente beantragt 
haben, 

2. Personen, welche die Voraussetzun-
gen für den Bezug einer Hinterbliebe-
nenrente aus der knappschaftlichen 
Rentenversicherung erfüllen und diese 
Rente beantragt haben, 

wenn der Träger der knappschaftlichen Renten-
versicherung für die Feststellung der Rente zu-
ständig ist. 

(2) Voraussetzung der Versicherung ist, daß 
die in Absatz 1 genannten Personen nicht nach 
§ 15 oder anderen gesetzlichen Vorschriften 
pflichtversichert sind. Die Versicherung nach 
Absatz 1 geht der Versicherung nach § 165 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 der Reichsversicherungsord-
nung vor. 

(3) Personen, die eine Bergmannsrente bezie-
hen, können sich freiwillig in der knappschaft-
lichen Krankenversicherung versichern, wenn 
sie nicht als Arbeitnehmer pflichtversichert sind. 
Das Nähere bestimmt die Satzung." 

4. Dem § 20 wird folgender Satz angefügt: 

„Das gilt auch für die nach § 19 Abs. 1 ver-
sicherten Personen, soweit sich aus sonstigen 
Vorschriften, insbesondere den Vorschriften 
über die knappschaftliche Krankenversicherung 
der Rentner nicht etwas anderes ergibt." 

5. § 33 Abs. 1 wird gestrichen. 

6. In § 45 Abs. 1 Nr. 2 werden hinter dem Wort 
„vollendet" ein Komma gesetzt und folgende 
Worte eingefügt: 

„im Vergleich zu der von ihm bisher verrichte-
ten knappschaftlichen Arbeit keine wirtschaft-
lich gleichwertigen Arbeiten mehr ausübt". 

7. In § 48 Abs. 1 Nr. 2 wird „Abs. 4" durch 
„Abs. 2" ersetzt. 
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8. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Die Wartezeit für die Bergmanns-
rente nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 und für das 
Knappschaftsruhegeld nach § 48 Abs. 1 
Nr. 2 ist erfüllt, wenn eine Versicherungs-
zeit von dreihundert Kalendermonaten mit 
ständigen Arbeiten unter Tage oder diesen 
gleichgestellten Arbeiten zurückgelegt wor-
den ist." 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung bestimmt durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates, wel-
che Arbeiten den ständigen Arbeiten unter 
Tage gleichgestellt sind." 

9. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden die Worte „Abs. 1, 
Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 2" gestrichen. 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

10. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz wird die 
Zahl „2" durch die Zahl „1,6" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 und in Absatz 4 wird die 
Zahl „2,5" durch die Zahl „2" ersetzt. 

11. In § 58 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „zu 
zwei Dritteln beginnend mit dem Versiche-
rungsfall", gestrichen. 

12. In § 59 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Hauerar-
beit" durch die Worte „ständige Arbeiten" er-
setzt. 

13. Dem § 71 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Die Knappschaftsrenten wegen Berufsun-
fähigkeit und Erwerbsunfähigkeit, die Knapp-
schaftsruhegelder und die Hinterbliebenenren-
ten aus Versicherungsfällen vor dem 1. Januar 
1972 sind bis zum 31. Dezember 1974 jeweils so 
anzupassen, daß sie den Renten entsprechen, 
denen die in Artikel 2 § 9 Abs. 1 a des Knapp-
schaftsrentenversicherungs -Neuregelungsgeset-
zes und § 53 bestimmten Jahresbeträge zu-
grunde liegen." 

14. In § 86 wird folgender Absatz 2 a eingefügt: 

„(2 a) Verrichtet der Empfänger einer Berg-
mannsrente nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 wieder wirt-
schaftlich gleichwertige Arbeiten, so wird die 
Rente entzogen." 

15. § 96 wird gestrichen. 

16. § 98 a Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. eine Versicherungszeit von dreihundert 
Kalendermonaten zurückgelegt und 

a) vor dem 1. Januar 1972 unter Berück-
sichtigung von Ersatzzeiten des § 51 
Nr. 4 einhundertachtzig Kalendermonate 
Hauerarbeiten oder diesen gleichge-
stellte Arbeiten im Sinne des bis zum 
31. Dezember 1967 geltenden Rechts 
verrichtet hat oder 

b) vor dem 1. Januar 1972 die in Buch-
stabe a) genannten Tätigkeiten infolge 
verminderter bergmännischer Berufsfä-
higkeit aufgeben mußte und dreihundert 
Kalendermonate ständige Arbeiten un-
ter Tage oder diesen gleichgestellte Ar-
beiten verrichtet hat oder 

c) bis zum 31. Dezember 1967 mindestens 
sechzig Kalendermonate Hauerarbeiten 
oder diesen gleichgestellte Arbeiten und 
insgesamt dreihundert Kalendermonate 
ständige Arbeiten unter Tage oder die-
sen gleichgestellte Arbeiten verrichtet 
hat oder 

d) nach dem 31. Dezember 1971 seine bis-
herige Tätigkeit unter Tage infolge ver-
minderter bergmännischer Berufsfähig-
keit wechseln mußte und insgesamt 
dreihundert Kalendermonate ständige 
Arbeiten unter Tage oder diesen gleich-
gestellte Arbeiten verrichtet hat oder". 

17. § 104 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„ (4) Die Träger der Rentenversicherung der 
Arbeiter und der Träger der Rentenversiche-
rung der Angestellten erstatten den Trägern 
der knappschaftlichen Rentenversicherung 
27 vom Hundert der Aufwendungen für die 
knappschaftliche Krankenversicherung der 
Rentner. Der Erstattungsbetrag ist von den 
Trägern der Rentenversicherung der Arbeiter 
zu 84 vom Hundert und dem Träger der Ren-
tenversicherung der Angestellten zu 16 vom 
Hundert zu tragen; die Anteile gelten als Bei-
träge zur Krankenversicherung der Rentner." 

18. Nach § 119 wird folgender § 120 eingefügt: 

„§ 120 

(1) Die Kosten für die Krankenversicherung 
der nach § 19 Abs. 1 versicherten und der in 
Artikel 2 § 27 des Knappschaftsrentenversiche-
rungs-Neuregelungsgesetzes bezeichneten und 
in der knappschaftlichen Krankenversicherung 
versicherten Personen werden von dem Träger 
der knappschaftlichen Rentenversicherung er-
stattet. 
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(2) Von den Aufwendungen nach Absatz 1 
tragen die dort genannten Personen vier vom 
Hundert des Zahlbetrages der ihnen gewährten 
Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherun-
gen ohne die Steigerungsbeträge aus Beiträgen 
zur Höherversicherung. Der Beitrag wird von 
dem Träger der Rentenversicherung von der 
Rente einbehalten, der die Rente gewährt. § 394 
Abs. 3 Satz 3 der Reichsversicherungsordnung 
gilt. 

(3) Sind die in Absatz 1 genannten Personen 
als Arbeitnehmer gegen Krankheit pflichtver-
sichert, freiwillig in der gesetzlichen Kranken-
versicherung oder hei einem privaten Versiche-
rungsunternehmen gegen Krankheit versichert, 
so können sie die Erstattung ihres von der Ren-
te einbehaltenen Beitrages für jeden vollen Ka-
lendermonat einer der genannten Versiche-
rungen von dem Träger der Rentenversiche-
rung beantragen, es sei denn, daß sie einen 
Betrag nach § 381 Abs. 4 der Reichsversiche-
rungsordnung erhalten. Den freiwillig in der 
gesetzlichen Krankenversicherung oder bei ei-
nem privaten Versicherungsunternehmen ver-
sicherten Personen wird der von der Rente ein-
behaltene Beitrag bis zur Höhe des Betrages 
erstattet, der dem Durchschnitt der von den 
Trägern der Rentenversicherungen der Arbei-
ter und der Angestellten für die Pflichtver-
sicherten zur Verfügung gestellten Beiträge 
entspricht. Mit der ersten Erstattung eines Bei-
trages an die freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder die bei einem pri-
vaten Versicherungsunternehmen versicherten 
Personen ruht die Mitgliedschaft in der Kran-
kenversicherung als Rentner. Das Nähere re-
gelt die Satzung." 

19. § 127 erhält folgende Fassung: 

„§ 127 

Die Mittel für die Ausgaben der knappschaft-
lichen Rentenversicherung werden durch Bei-
träge der Versicherten und der Arbeitgeber 
und einen Zuschuß des Bundes aufgebracht." 

20. § 128 erhält folgende Fassung: 

„§ 128 

(1) Der Bund leistet zu den Ausgaben der 
knappschaftlichen Rentenversicherung einen 
Zuschuß. Als Zuschuß wird für das Kalender-
jahr 1968 der Unterschiedsbetrag zwischen den 
Gesamteinnahmen und den Gesamtausgaben 
der knappschaftlichen Rentenversicherung fest-
gesetzt; er ist auf 1000 Deutsche Mark nach 
oben abzurunden. Zu den Einnahmen gehören 
die Zinserträge der Rücklage, jedoch nicht die 
Einnahmen aus der Beteiligung der Rentner 
und der Rentenversicherungen der Arbeiter und 
der Angestellten an der Krankenversicherung 
der Rentner und der Wanderungsausgleich der 
Rentenversicherungen der Arbeiter und der 

Angestellten nach Artikel 2 § 20 b des 
Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungs-
gesetzes. Zu den Ausgaben gehört die zu bil-
dende Rücklage. Der Zuschuß des Bundes ver-
ändert sich in den folgenden Jahren entspre-
chend einer Änderung der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage (§ 54 Abs. 2). 

(2) Der Zuschuß des Bundes erhöht sich um 
Mehraufwendungen infolge von Änderungen 
des knappschaftlichen Leistungsrechts, die nicht 
gleichzeitig zu Mehraufwendungen infolge ent-
sprechender Änderungen des Leistungsrechts 
der Rentenversicherungen der Arbeiter und der 
Angestellten führen. 

(3) Der Zuschuß des Bundes für ein einzel-
nes Kalenderjahr darf den Unterschiedsbetrag 
zwischen den Gesamteinnahmen und den Ge-
samtausgaben der knappschaftlichen Renten-
versicherung in dem Kalenderjahr, für das er 
gewährt wird, nicht übersteigen. Zu den Ein-
nahmen gehören die Zinserträge der Rücklage, 
zu den Ausgaben die zu bildende Rücklage. 

(4) Soweit die Gesamteinnahmen, der Zu-
schuß des Bundes und vom 1. Januar 1972 an 
die aus der Rücklage zur Verfügung stehenden 
Mittel die Gesamtausgaben der knappschaft-
lichen Rentenversicherung nicht decken, ge-
währen ihr die Rentenversicherungen der Ar-
beiter und der Angestellten die erforderlichen 
Mittel (Wanderungsausgleich) ; sie gelten als 
Leistungen für Renten. § 104 Abs. 4 Satz 2 
gilt entsprechend. Das Bundesversicherungsamt 
kann monatliche Vorschüsse festsetzen, die die 
Träger der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten zu zahlen haben. Für die 
Vorschüsse, welche die Träger der Rentenver-
sicherung der Arbeiter zu leisten haben, haften 
diese Träger als Gesamtschuldner." 

21. In § 130 wird folgender Absatz 7 eingefügt: 

„(7) Für Versicherte, die nach § 31 versiche-
rungsfrei oder nach § 32 Abs. 1 von der Ver-
sicherungspflicht befreit sind, hat der Arbeit-
geber den Beitragsanteil zu entrichten, den er 
entrichten müßte, wenn der Versicherte ver-
sicherungspflichtig wäre." 

22. § 131 wird wie folgt ergänzt: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 2 findet keine Anwendung in einem 
Rechnungsjahr, für das die Träger der Ren-
tenversicherungen der Arbeiter und Ange-
stellten nach § 128 Abs. 4 Mittel zu gewäh-
ren haben." 

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die Rücklage ist zur Hälfte so anzu-
legen, daß über den Betrag jederzeit ver-
fügt werden kann. Die so angelegten Mittel 
sind im Bedarfsfalle zur Deckung der lau- 
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fenden Ausgaben der knappschaftlichen 
Rentenversicherung heranzuziehen." 

Artikel 2 

Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetz, 
Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz, 
Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungs

-

gesetz 

§ 1  

In Artikel 2 des Arbeiterrentenversicherungs-Neu

-

regelungsgesetzes vom 23. Februar 1957 (Bundes-
gesetzbl. I S. 45), zuletzt geändert durch das Finanz-
planungsgesetz vom 23. Dezember 1966 (Bundes-
gesetzbl. I S. 697) wird nach § 47 folgender § 47 a 
eingefügt: 

„§ 47a 

Unbeschadet des § 1389 der Reichsversiche-
rungsordnung wird der Bundeszuschuß an die 
Träger der Rentenversicherung der Arbeiter 

im Rechnungsjahr 1968 um 63 000 000 DM 

im Rechnungsjahr 1969 um 262 000 000 DM 

im Rechnungsjahr 1970 um 485 000 000 DM 

im Rechnungsjahr 1971 um 563 000 000 DM 

herabgesetzt." 

§ 2 

Artikel 2 des Angesteiltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes vom 23. Februar 1957 (Bundesgesetz-
blatt I S. 88), zuletzt geändert durch das Finanz-
planungsgesetz vom 23. Dezember 1966 (Bundes-
gesetzbl. I S. 697), wird wie folgt geändert und er-
gänzt: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 

Angestellte, die wegen Überschreitens der Jah-
resarheitsverdienstgrenze vor dem 1. Januar 1968 
nicht versicherungspflichtig waren und auf Grund 
des Gesetzes zur Verwirklichung der mehrjähri-
gen Finanzplanung des Bundes, II. Teil vom . . . 
  (Bundesgesetzbl. I S ) versiche-
rungspflichtig werden, sind auf Antrag von der 
Versicherungspflicht zu befreien, wenn sie 

a) das 50. Lebensjahr vollendet haben 

oder 

b) mit einem öffentlichen oder privaten Ver-
sicherungsunternehmen für sich und ihre Hin-
terbliebenen einen Versicherungsvertrag für 
den Fall des Todes und des Erlebens des 
65. oder eines niedrigeren Lebensjahres bis 
zum 30. Juni 1968 mit Wirkung vom 1. Januar 

1968 oder früher abgeschlossen haben und für 
diese Versicherung mindestens ebensoviel 
aufgewendet wird, wie für sie Beiträge zur 
Rentenversicherung der Angestellten zu zah-
len wären. 

Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist 
nur zulässig, wenn der zu Befreiende dies bis 
zum 30. Juni 1968 bei der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte beantragt. Die Befreiung 
erfolgt mit Wirkung vom 1. Januar 1968 an." 

2. Nach § 45 wird folgender § 45 a eingefügt: 

„§ 45 a 

Unbeschadet des § 116 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes wird der Bundeszuschuß an 
die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

im Rechnungsjahr 1968 um 668 000 000 DM 

im Rechnungsjahr 1969 um 671 000 000 DM 

im Rechnungsjahr 1970 um 700 000 000 DM 

im Rechnungsjahr 1971 um 622 000 000 DM 

herabgesetzt." 

§ 3 

Artikel 2 des Knappschaftsrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes vom 21. Mai 1957 (Bundes-
gesetzbl. I S. 533), zuletzt geändert durch das Ren-
tenversicherungs-Änderungsgesetz vom 9. Juni 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 476), wird wie folgt geändert 
und ergänzt: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

„ § 1 

(1) Personen, die nach § 1 Abs. 2 des Reichs-
knappschaftsgesetzes bis zum 31. Dezember 1967 
nicht versicherungspflichtig waren und auf Grund 
des Gesetzes zur Verwirklichung der mehrjähri-
gen Finanzplanung des Bundes, II. Teil vom . . . 

... (Bundesgesetzbl. I S ) versiche-
rungspflichtig werden, sind auf Antrag von der 
Versicherungspflicht zu befreien, wenn sie 

a) das fünfzigste Lebensjahr vollendet haben 

oder 

b) mit einem öffentlichen oder privaten Ver-
sicherungsunternehmen für sich und ihre Hin-
terbliebenen einen Versicherungsvertrag für 
den Fall des Todes und des Erlebens des fünf-
undsechzigsten oder eines niedrigeren Lebens-
jahres bis zum 30. Juni 1968 mit Wirkung vom 
1. Januar 1968 oder früher abgeschlossen 
haben und für diese Versicherung mindestens 
ebensoviel aufgewendet wird, wie für sie Bei-
träge zur knappschaftlichen Rentenversiche-
rung zu zahlen wären. 

Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist 
nur zulässig, wenn der zu Befreiende dies bis 
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zum 30. Juni 1968 bei dem Träger der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung beantragt. Die 
Befreiung erfolgt mit Wirkung vom 1. Januar 1968 
an. 

(2) Wer weder nach dem Reichsknappschafts-
gesetz noch nach der Reichsversicherungsordnung 
oder dem Angestelltenversicherungsgesetz oder 
dem Handwerkerversicherungsgesetz rentenver-
sicherungspflichtig ist und bis zum 31. Dezember 
1967 von dem Recht der Weiterversicherung in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung Ge-
brauch gemacht hat, kann die Versicherung fort-
setzen." 

2. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt: 

„§ 2 a 

(1) Der Erlaß des Reichsarbeitsministers über 
den Beginn der knappschaftlichen Rentnerkran-
kenversicherung vom 22. August 1942 (AN II 476) 
gilt weiter. 

(2) Personen, die eine Bergmannsrente nach 
§ 45 Abs. 1 des Reichsknappschaftsgesetzes oder 
einen Knappschaftssold beziehen und nicht als 
Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung pflichtversichert sind, setzen ihre Ver-
sicherung als freiwillige Mitglieder in der knapp-
schaftlichen Krankenversicherung fort, sofern sie 
nicht der Fortsetzung der Versicherung wider-
sprechen. Das Nähere regelt die Satzung. 

(3) Soweit bis zum 1. Januar 1968 anders als 
im Sinne von § 19 Abs. 2 Satz 2 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes verfahren worden ist, behält es 
dabei sein Bewenden; gegenseitige Erstattungen 
finden nicht statt. 

(4) § 27 dieses Artikels bleibt unberührt." 

3. § 5 erhält folgende Fassung: 

„ § 5 

(1) Bei Versicherten, die nach dem bis zum 
31. Dezember 1967 geltenden Recht vor dem 
1. Januar 1969 einhundertachtzig Kalendermonate 
Hauerarbeiten oder diesen gleichgestellte Arbei-
ten verrichtet haben, gilt die Wartezeit nach § 49 
Abs. 2 des Reichsknappschaftsgesetzes in der 
vom 1. Januar 1968 an geltenden Fassung als er-
füllt, wenn sie eine Versicherungszeit von drei-
hundert Kalendermonaten in der knappschaft-
lichen Rentenversicherung zurückgelegt haben. 

(2) Versicherten, die vor dem 1. Januar 1969 
weniger als einhundertachtzig Kalendermonate 
Hauerarbeiten oder diesen gleichgestellte Arbei-
ten verrichtet haben, werden auf die Zeit ständi-
ger Arbeiten unter Tage oder diesen gleichge-
stellte Arbeiten nach § 49 Abs. 2 und § 98 a 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c des Reichsknappschafts-
gesetzes je zwei volle Kalendermonate dieser 
Arbeiten als drei Kalendermonate ständiger Ar-
beiten unter Tage angerechnet. 

(3) Ist die Gewährung von Leistungen von 
der Verrichtung von ständigen Arbeiten unter 
Tage oder einer Beschäftigung unter Tage ab-
hängig, so werden die vor dem 1. Januar 1968 
unter Tage zurückgelegten Beschäftigungszeiten 
voll angerechnet, soweit nicht in den Absätzen 4 
und 5 etwas anderes bestimmt ist. 

(4) Auf die Wartezeit nach § 49 Abs. 2 des 
Reichsknappschaftsgesetzes sind für je drei volle 
Kalendermonate der vor dem 1. Januar 1968 zu-
rückgelegten Arbeiten unter Tage, die nicht 
Hauerarbeiten oder diesen gleichgestellte Arbei-
ten waren, zwei Kalendermonate als ständige 
Arbeiten unter Tage anzurechnen. 

(5) Auf die Zeit ständiger Arbeiten unter Tage 
oder diesen gleichgestellte Arbeiten nach § 59 
Abs. 1 und § 98 a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c des 
Reichsknappschaftsgesetzes sind die vor dem 
1. Januar 1968 zurückgelegten Beschäftigungszei-
ten unter Tage, die nicht Hauerarbeiten oder 
gleichgestellte Arbeiten waren, nicht anzurech-
nen. 

(6) Hat der Versicherte vor dem 1. Januar 1968 
Hauerarbeiten oder diesen gleichgestellte Arbei-
ten verrichtet und mußte er sie wegen vermin-
derter bergmännischer Berufsfähigkeit aufgeben, 
so findet die Umrechnung nach den Absätzen 2 
und 4 nicht statt, wenn dies für den Versicherten 
günstiger ist."  

4. § 9 wird wie folgt ergänzt: 

a) Es wird folgender Absatz 1 a eingefügt: 

„ (1 a) § 53 des Reichsknappschaftsgesetzes 
gilt mit der Maßgabe, daß der Jahresbetrag 
nach Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz für 
Versicherungsfälle aus dem Jahre 

1968 	1,92 vom Hundert 

1969 	1,84 vom Hundert 

1970 	1,76 vom Hundert 

1971 	1,68 vom Hundert 

und der Jahresbetrag nach den Absätzen 3 
und 4 für Versicherungsfälle aus dem Jahre 

1968 	2,4 vom Hundert 

1969 	2,3 vom Hundert 

1970 	2,2 vom Hundert 

1971 	2,1 vom Hundert 

beträgt." 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) § 58 des Reichsknappschaftsgesetzes 
gilt für Renten aus Versicherungsfällen bis 
zum 31. Dezember 1970 mit der Maßgabe, daß 
die Zeit vom Kalendermonat, in dem der Ver-
sicherungsfall eingetreten ist, bis zum Kalen-
dermonat der Vollendung des 55. Lebens-
jahres nur zu zwei Dritteln (Zurechnungszeit), 
beginnend mit dem Versicherungsfall, anzu-
rechnen ist. Vom 1. Januar 1971 an wird die 
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Zurechnungszeit auch bei Versicherungsfällen, 
die vor diesem Zeitpunkt eingetreten sind, 
voll angerechnet." 

5. Nach § 19 wird folgender § 19 a eingefügt: 

„§ 19 a 

§ 86 Abs. 2 a des Reichsknappschaftsgesetzes 
findet auf Bergmannsrenten nach § 45 Abs. 1 
Nr. 2 des Reichsknappschaftsgesetzes aus Ver-
sicherungsfällen vor dem 1. Januar 1968 keine 
Anwendung." 

6. Nach § 20 werden folgende Vorschriften einge-
fügt: 

„§ 20 a 

§ 120 des Reichsknappschaftsgesetzes gilt erst 
ab 1. Januar 1969 für Personen, die Renten der 
gesetzlichen Rentenversicherung auf Grund von 
Versicherungsfällen beziehen, die im Jahre 1967 
eingetreten sind. 

§ 20 b 

Der nach § 128 Abs. 1 des Reichsknappschafts-
gesetzes für das Kalenderjahr 1968 bestimmte 
Zuschuß des Bundes wird für das Kalenderjahr 
1968 um 469 Millionen Deutsche Mark gekürzt. 
Die Rentenversicherungen der Arbeiter und der 
Angestellten gewähren der knappschaftlichen 
Rentenversicherung als Teil des Wanderungsaus-
gleichs, unbeschadet des § 128 Abs. 4 des Reichs-
knappschaftsgesetzes 
für das Kalenderjahr 1968 206 Millionen Deutsche 
Mark, 
für das Kalenderjahr 1969 170 Millionen Deutsche 
Mark, 
für das Kalenderjahr 1970 115 Millionen Deutsche 
Mark, 
für das Kalenderjahr 1971 43 Millionen Deutsche 
Mark; 

sie gelten als Leistungen für Renten. § 104 Abs. 4 
Satz 2 des Reichsknappschaftsgesetzes gilt ent-
sprechend." 

Artikel 3 

Übergangsvorschriften zu Artikel 1 

§ 1 

Leistungen im Falle der Mutterschaft werden nach 
dem bisherigen Recht gewährt, wenn die Schutzfrist 
nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 des 
Mutterschutzgesetzes vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes begonnen hat. Für diese Fälle richtet sich die 
Erstattungspflicht des Bundes nach bisherigem Recht. 

§ 2 

(1) Sind seit dem 1. August 1956 bis zum Inkraft-
treten des Artikels 1 dieses Gesetzes Land- oder 

Innungskrankenkassen neu errichtet worden, kön-
nen die in § 165 Abs. 1 Nr. 3 der Reichsversiche-
rungsordnung bezeichneten Versicherten, die wäh-
rend ihres letzten Beschäftigungsverhältnisses Mit-
glieder dieser Kassen gewesen wären, wenn diese 
bereits bestanden hätten, beantragen, Mitglieder 
dieser Kassen zu werden; dies gilt auch für ihre nach 
§ 165 Abs. 1 Nr. 4 der Reichsversicherungsordnung 
versicherten Hinterbliebenen. 

(2) Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten 
bei der Kasse zu stellen, bei der die Mitgliedschaft 
erworben wird. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 
Ersten des Monats, der auf die Antragstellung folgt. 
Die aufnehmende Kasse hat den Übertritt des Mit-
gliedes unverzüglich der Kasse anzuzeigen, bei der 
die Mitgliedschaft erlischt. 

§ 3 

Die Träger der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Träger der Rentenversicherung der Ange-
stellten behalten in Verbindung mit dem Zehnten 
Rentenanpassungsgesetz vom Inkrafttreten des Ar-
tikels 1 dieses Gesetzes an vier vom Hundert des 
Zahlbetrages der Renten im Sinne des § 381 Abs. 2 
Satz 2 der Reichsversicherungsordnung ein, die un-
ter das Zehnte Rentenanpassungsgesetz fallen; von 
Renten, deren Zahlbetrag durch die Rentenanpas-
sung nicht erhöht wird, sind vier vom Hundert des 
Zahlbetrages der Renten im Sinne des § 381 
Abs. 2 Satz 2 der Reichsversicherungsordnung vom 
Ersten des Monats an einzubehalten, für den erst-
malig die angepaßten Renten des Bestandes laufend 
gezahlt werden. Der Träger der Rentenversicherung 
hat den einbehaltenen Betrag auf Antrag den Ren-
tenbeziehern nachzuzahlen, wenn sie nicht nach 
§ 165 Abs. 1 Nr. 3 oder 4 der Reichsversicherungs-
ordnung versichert sind, keinen Betrag nach § 381 
Abs. 4 der Reichsversicherungsordnung erhalten und 
ihnen der einbehaltene Betrag nicht nach § 394 
Abs. 3 Satz 4 der Reichsversicherungsordnung vom 
Träger der Krankenversicherung ausgezahlt wird. 
Die einbehaltenen Beträge sind auf 10 Deutsche 
Pfennig, bei Pfennigbeträgen von 1 bis 4 nach unten, 
bei Pfennigbeträgen von 5 bis 9 nach oben zu run-
den. 

§ 4 

§ 381 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 Satz 3, § 394 Abs. 3, 
§ 488 Abs. 3 Satz 2 sowie § 515 Abs. 1 Satz 2 der 
Reichsversicherungsordnung gelten erst ab 1. Januar 
1969 für Personen, die Renten der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Rentenversicherung der 
Angestellten aus im Jahre 1967 eingetretenen Ver-
sicherungsfällen beziehen. 

§ 5 

Das Gesetz zur Änderung des Mutterschutzgeset-
zes und der Reichsversicherungsordnung vom 
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24. August 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 912), geändert 
durch das Haushaltssicherungsgesetz vom 20. De-
zember 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 2065), letzteres 
geändert durch das Finanzplanungsgesetz vom 
23. Dezember 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 697), wird 
wie folgt geändert: 

a) In Artikel 1 Nr. 15 werden in Absatz 1 des § 13 
die Worte „zu Lasten des Bundes" gestrichen. 

b) Artikel 1 Nr. 16 erhält folgende Fassung: 

„16. Nach § 13 werden folgende §§ 13 a und 
13 b eingefügt: 

§ 13 a 

Sonstige Leistungen der Mutterschaftshilfe 

(1) Frauen, die in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versichert sind, erhalten 
auch die sonstigen Leistungen der Mutter-
schaftshilfe nach den Vorschriften der 
Re ichsversicherungsordnung. 

(2) Zu den sonstigen Leistungen der 
Mutterschaftshilfe gehören: 

1. ärztliche Betreuung und Hilfe so-
wie Hebammenhilfe, 

2. Versorgung mit Arznei-, Ver-
band- und Heilmitteln, 

3. Pauschbeträge für die im Zusam-
menhang mit der Entbindung 
entstehenden Aufwendungen so-
wie Stillgeld, 

4. Pflege in einer Entbindungs-
oder Krankenanstalt sowie Hilfe 
und Wartung durch Hauspflege-
rinnen. 

§ 13b 

Freizeit für Untersuchungen 

Der Arbeitgeber hat der Frau die Frei-
zeit zu gewähren, die zur Durchführung der 
Untersuchungen im Rahmen der Mutter-
schaftshilfe erforderlich ist. Ein Entgelt

-

ausfall darf hierdurch nicht eintreten." 

c) Artikel 2 Nr. 6 und 7 sowie Artikel 3 § 1 Abs. 1 
werden gestrichen. 

d) In Artikel 3 § 4 Abs. 1 wird der letzte Halbsatz 
„die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes mit 
Inkrafttreten eines Gesetzes zur Neuregelung 
der gesetzlichen Krankenversicherung, späte-
stens mit Wirkung vom 1. Januar 1969 in Kraft." 
durch die Worte „die übrigen Vorschriften dieses 
Gesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 1968 in 
Kraft." ersetzt. 

§ 6 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, den Wortlaut des Gesetzes zum 
Schutze der erwerbstätigen Mutter  (Mutterschutz-
gesetz) vorn 24. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. 1 S. 69) 

in der Fassung, wie sie sich aus § 72 Abs. 1 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 9. August 1960 
(Bundesgesetzbl. I S. 665), dem Artikel 1 des Ge-
setzes zur Änderung des Mutterschutzgesetzes und 
der Reichsversicherungsordnung vom 24. August 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 912), geändert durch das Haus-
haltssicherungsgesetz vom 20. Dezember 1965 (Bun-
desgesetzbL l S. 2065), letzteres geändert durch das 
Finanzplanungsgesetz vom 23. Dezember 1966 (Bun-
desgesetzbl. I S. 697) und Artikel 3 § 5 Buchstabe b 
dieses Gesetzes ergibt, unter neuem Datum und in 
neuer Paragraphenfolge bekanntzugeben und dabei 
Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen sowie 
durch Zeitablauf überholte Vorschriften zu streichen. 

§ 7 

In Artikel 5 Nr. 4 des Haushaltssicherungsgesetzes 
vom 20. Dezember 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 2065) 
in der Fassung des Finanzplanungsgesetzes vom 
23. Dezember 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 697) wer-
den die Worte „mit Inkrafttreten eines Gesetzes zur 
Neuregelung der gesetzlichen Krankenversicherung, 
spätestens mit Ablauf des Kalenderjahres 1968" 
durch die Worte „mit Ablauf des Kalenderjahres 
1967" ersetzt. 

§ 8 

§ 4 Abs. 2 des Sozialversicherungs-Angleichungs-
gesetzes Saar vom 15. Juni 1963 (Bundesgesetzbl. I 
S. 402) wird gestrichen. 

§ 9 

Artikel 2 § 6 des Gesetzes über Kranken-
versicherung der Rentner vom 12. Juni 1956 (Bun-
desgesetzbl. I S. 500) wird gestrichen. 

§ 10 

Es werden aufgehoben: 

1. § 15 des Sozialversicherungs-Anpassungs-
gesetzes vom 17. Juni 1949 (Gesetzblatt der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes S. 99), zuletzt geändert durch das 
Fremdrenten- und Auslandsrentengesetz vom 
7. August 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 848). 

2. § 5 Abs. 3 des Knappschaftsversicherungs-
Anpassungsgesetzes vom 30. Juli 1949 (Gesetz-
blatt der Verwaltung des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes S. 202). 

3. § 1 des Gesetzes Nr. 665 vom 14. April 1959 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1073). 

4. § 16 Abs. 4 des Saarknappschaftsgesetzes vom 
11. Juli 1951 (Amtsblatt des Saarlandes S. 1099, 
1379) in der Fassung des Sozialversicherungs- 
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Angleichungsgesetzes Saar vom 15. Juni 1963 
(Bundesgesetzbl. I S. 402). 

Artikel 4 

Bundessozialhilf egesetz 

Das Bundessozialhilfegesetz vorn 30. Juni 1961 
(Bundesgesetzbl. I S. 815), zuletzt geändert durch 
das Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Bun-
dessozialhilfegesetzes vorn 31. August 1965 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1027), wird wie folgt geändert: 

1. § 138 wird aufgehoben. 

2. § 66 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Bund trägt zur Hälfte die Aufwen-
dungen, die dem Träger der Sozialhilfe 
durch den Vollzug der §§ 50, 53 Abs. 2 
Satz 2 und der §§ 56 und 57 entstehen." 

b) Absatz 2 wird aufgehoben; der bisherige 
Absatz 3 wird Absatz 2. 

Artikel 5 

Bundesversorgungsgesetz 

Im Bundesversorgungsgesetz in der Fassung vom 
20. Januar 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 141) wird § 56 
gestrichen. 

Artikel 6 

Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte 

§ 12 Abs. 2 des Gesetzes über eine Altershilfe für 
Landwirte in der Fassung vom 14. September 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 1449), geändert durch das 
Finanzplanungsgesetz vom 23. Dezember 1966 Bun-
desgesetzbl. I S. 697) erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Beitrag ist für alle Beitragspflichtigen 
gleich. Er beträgt 

ab 1. Januar 1968 monatlich 22 Deutsche Mark, 
ab 1. Januar 1969 monatlich 24 Deutsche Mark, 
ab 1. Januar 1970 monatlich 26 Deutsche Mark, 
ab 1. Januar 1971 monatlich 28 Deutsche Mark. 

Artikel 7 

Leistungsförderungsgesetz 

§ 1 

Das Gesetz über Bildung und Verwaltung eines 
Sondervermögens für berufliche Leistungsförderung 
in der Wirtschaft (Leistungsförderungsgesetz) vom 
22. April 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 341), zuletzt ge

-

ändert durch das Finanzplanungsgesetz vom 23. De-
zember 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 697), wird aufge-
hoben. 

§ 2 

Dis Sondervermögen für berufliche Leistungsför-
derung wird aufgelöst . . 

§ 3 

Ausgabereste sowie Rückflüsse aus gewährten 
Zuwendungen fließen dem Bundeshaushalt zu. 

§ 4 

Die Rechte und Pflichten aus dem Sondervermö-
gen gehen auf den Bund über. 

Artikel 8 

Kindergeldrecht 

§ 1 

Das Bundeskindergeldgesetz vom 14. April 1964 
(Bundesgesetzbl. I S. 265), zuletzt geändert durch 
das Finanzplanungsgesetz vom 23. Dezember 1966 
(Bundesgesetzbl. I S. 697), wird wie folgt geändert 
und ergänzt: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Bundeskindergeldgesetz (BKGG)". 

2. Hinter der Überschrift des Ersten Abschnittes 
werden die Worte „Erster Unterabschnitt Kin-
dergeld" gestrichen. 

3. In § 3 Abs. 5 wird hinter „§ 4 Abs. 1" einge-
fügt „oder des § 4 a Abs. 1". 

4. § 4 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Einkommensgrenze für Personen mit zwei 
Kindern" 

b) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Personen, die nicht mehr als zwei Kinder 
haben, erhalten Kindergeld, wenn ihr Jah-
reseinkommen zusammen mit dem Jah-
reseinkommen ihres Ehegatten im Berech-
nungsjahr nicht mehr als 7800 Deutsche 
Mark betragen hat". 

c) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert und 
ergänzt: 

aa) Die Zahl „1200" wird durch die Zahl 
„1500" und die Zahl „636" durch die 
Zahl „936" ersetzt. 
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bb) Der Punkt am Ende des Satzes wird 
durch einen Strichpunkt ersetzt und fol-
gender Halbsatz angefügt: „bei der Be-
rechnung des Jahreseinkommens des 
Ehegatten mit dem niedrigeren Jahres-
arbeitslohn ist Satz 1 Nr. 4 nicht anzu-
wenden". 

d) Die Sätze 2 und 3 des Absatzes 5 erhalten 
folgende Fassung: 

„Wenn der Berechtigte für das nach Satz 1 
maßgebende Kalenderjahr zur Einkommen-
steuer zu veranlagen, eine Veranlagung aber 
noch nicht durchgeführt ist, so ist Berech-
nungsjahr das letzte vor diesem Jahr lie-
gende Kalenderjahr, für das der Berechtigte 
zur Einkommensteuer veranlagt worden ist 
oder nicht zu veranlagen ist. Kommen nach 
Satz 2 mehrere Kalenderjahre als Berech-
nungsjahr in Betracht, so ist Berechnungs-
jahr das dem Leistungszeitraum am nächsten 
liegende Kalenderjahr." 

5. Hinter § 4 wird folgender § 4 a eingefügt: 

„§ 4 a 

Einkommensgrenze für Personen mit 
drei oder mehr Kindern 

(1) Personen, die drei oder mehr Kinder 
haben, erhalten Kindergeld, wenn ihr Jahres-
einkommen zusammen mit dem Jahreseinkom-
men ihres Ehegatten im Berechnungsjahr nicht 
mehr als 24 000 DM betragen hat. § 4 Abs. 1 
Satz 2 ist anzuwenden. 

(2) Jahreseinkommen ist der zu versteuernde  

Einkommensbetrag im Sinne des § 32 Abs. 1 
des Einkommensteuergesetzes nach Erhöhung 
um  

1. die nach § 32 Abs. 2 des Einkommen-
steuergesetzes abgezogenen Kinder-
freibeträge, 

2. den Freibetrag, der für ein uneheli-
ches Kind nach § 33 a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes abgezogen 
worden ist 

und nach Kürzung um einen Betrag in Höhe der 
Kinderfreibeträge (§ 32 Abs. 2 Ziff. 4 des Ein-
kommensteuergesetzes) für die Kinder, die im 
jeweiligen Leistungszeitraum nach § 2 zu be-
rücksichtigen sind. 

(3) § 4 Abs. 4 bis 6 gilt entsprechend." 

6. In § 5 Abs. 1 und 2 Satz 1 wird jeweils hinter 
„§ 4 Abs. 1" eingefügt „oder § 4 a Abs. 1" und 
werden jeweils die Worte „für das zweite Kind" 
gestrichen. 

7. In § 7 Abs. 7 und in § 8 Abs. 4 werden die 
Worte „Der Bundesminister für Arbeit und So

-

zialordnung" ersetzt durch „Der Bundesminister 
für Familie und Jugend". 

8. Dem § 9 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Ist ein uneheliches Kind bei seinem Vater zu 
berücksichtigen und entsteht oder erhöht sich 
dadurch ein Anspruch des Vaters auf Kinder-
geld, so gilt für die rückwirkende Gewährung 
des Kindergeldes oder des erhöhten Kinder-
geldes Satz 1 mit der Maßgabe, daß der Zeit-
raum von sechs Monaten sich um den auf volle 
Monate aufzurundenden Zeitraum von der Ge-
burt bis zur Feststellung der Vaterschaft oder 
der Unterhaltspflicht verlängert." 

9. Der Zweite Unterabschnitt des Ersten Ab-
schnitts wird gestrichen. 

10. § 18 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „für das 
zweite Kind" gestrichen und wird folgender 
Satz angefügt: 

„Das Arbeitsamt kann von der Vorlage des 
Einkommensteuerbescheides absehen, wenn 
nach den Umständen des Einzelfalles ange-
nommen werden kann, daß das Jahresein-
kommen des Berechtigten zusammen mit dem 
Jahreseinkommen des Ehegatten die Grenze 
des § 4 Abs. 1 oder des § 4 a Abs. 1 nicht 
überschritten hat." 

b) In Absatz 3 wird hinter „§ 4 Abs. 1" einge-
fügt „oder § 4 a Abs. 1". 

11. § 19 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt: 

a) In Satz 2 wird hinter „§ 4" eingefügt „oder 
nach § 4 a".  

b) Es werden folgende Sätze eingefügt: 

„Erläßt ein Finanzamt einen Einkommen-
steuerbescheid, nach dem der zu versteu-
ernde Einkommensbetrag 24 000 DM über-
steigt und wenigstens drei Kinder berück-
sichtigt sind, so hat es dem für den Wohn-
sitz des Steuerpflichtigen zuständigen Ar-
beitsamt hiervon unter Angabe des Namens 
und der Wohnung des Steuerpflichtigen 
Kenntnis zu geben. Es kann hiervon abse-
hen, wenn der Steuerpflichtige im öffent-
lichen Dienst steht (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4) 
oder eine Rente aus der gesetzlichen Unfall-
oder den gesetzlichen Rentenversicherungen 
bezieht." 

12. In § 20 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „Der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung" 
ersetzt durch „Der Bundesminister für Familie 
und Jugend". 
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§ 2 

(1) Wer für Dezember 1967 Kindergeld bezogen 
hat, jedoch für Januar 1968 keinen Anspruch auf 
Kindergeld mehr hat, weil sein Jahreseinkommen 
zusammen mit dem Jahreseinkommen seines Ehe-
gatten im Berechnungsjahr mehr als 24 000 DM be-
tragen hat, ist verpflichtet, diese Tatsache dem Ar-
beitsamt unverzüglich anzuzeigen. Die Bundesan-
stalt soll in geeigneter Weise auf diese Anzeige-
pflicht hinweisen. 

(2) Wer die in Absatz 1 vorgeschriebene An-
zeige vorsätzlich oder fahrlässig nicht unverzüglich 
erstattet, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet wer-
den. § 29 Abs. 3 bis 5 des Bundeskindergeldgeset-
zes gilt entsprechend. 

(3) In Fällen, in denen einem Berechtigten mit 
mehr als zwei Kindern für Dezember 1967 Kinder-
geld gewährt worden ist und die sonstigen An-
spruchsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind, kann 
das Arbeitsamt das Kindergeld für die Zeit vom 
1. Januar 1968 an weiterzahlen, ohne zuvor fest-
zustellen, ob die Voraussetzung des § 4 a Abs. 1 des 
Bundeskindergeldgesetzes erfüllt ist. Es soll diese 
Feststellung nachholen. 

Artikel 9 

Bundesbesoldungsgesetz, 
Soldatenversorgungsgesetz, 
Unterhaltssicherungsgesetz, 

Wehrpflichtgesetz, Schutzbereichgesetz, 
Bundespolizeibeamtengesetz 

§ 1 

(1) § 47 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
Fassung vom 18. Dezember 1963 (Bundesgesetzbl. I 
S. 916), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Neuordnung des Bundesdisziplinarrechts vom 
20. Juli 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 725), wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Nummer 2 werden das Wort „min-
destens" durch die Worte „mehr als" und 
der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

2. Hinter Nummer 2 wird folgende Nummer 3 
angefügt: 

„3. Soldaten, die sich für eine Dienstzeit 
von zwei Jahren verpflichten, nach 
Ableisten eines Grundwehrdienstes 
von neun Monaten." 

(2) Für Soldaten, die sich vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes für eine Dienstzeit von zwei Jahren 
verpflichtet haben, ist § 47 in der bisher geltenden 
Fassung anzuwenden. 

§ 2 

(1) Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fas-
sung vom 20. Februar 1967 (Bundesgesetzbl. I 
S. 201) wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 werden die Worte „Unteroffiziere 
und Mannschaften auf Zeit" durch die Worte 
„Soldaten auf Zeit in den Laufbahngruppen der 
Unteroffiziere und Mannschaften" ersetzt. 

2. In § 5 Abs. 1 werden die Worte „Unteroffiziere 
und Mannschaften auf Zeit" durch die Worte 
„Soldaten auf Zeit in den Laufbahngruppen der 
Unteroffiziere und Mannschaften" ersetzt. 

3. § 5 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Er beträgt 15 vom Hundert der Dienstbezüge, 
die jeweils der Bemessung der Übergangsge-
bührnisse zugrunde liegen oder zuletzt gelegen 
haben; Einkommen aus der Fachausbildung ist 
anzurechnen." 

4. In § 5 a Abs. 1 und 2 werden jeweils die Worte 
„Unteroffiziere und Mannschaften auf Zeit" durch 
die Worte „Soldaten auf Zeit in den Laufbahn-
gruppen der Unteroffiziere und Mannschaften" 
ersetzt. 

5. In § 9 Abs. 1 werden die Worte „Unteroffiziere 
und Mannschaften auf Zeit" durch die Worte 
„Soldaten auf Zeit in den Laufbahngruppen der 
Unteroffiziere und Mannschaften" ersetzt. 

6. § 12 Abs. 2 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Übergangsbeihilfe beträgt für Solda-
ten auf Zeit in den Laufbahngruppen der Unter-
offiziere und Mannschaften, die nicht Inhaber 
des Zulassungsscheines (§ 9) sind, nach einer 
Wehrdienstzeit von 

1. weniger als drei Jahren 
das Zweifache, 

2. drei Jahren 
das Dreifache, 

3. vier bis sieben Jahren 
das Siebenfache, 

4. acht bis elf Jahren 
das Elffache, 

5. zwölf und mehr Jahren 
das Vierzehnfache 

der Dienstbezüge des letzten Monats." 

„ (5) Die Übergangsbeihilfe beträgt bei Sol-
daten auf Zeit in der Laufbahngruppe der Offi-
ziere nach einer Wehrdienstzeit von 

1. weniger als drei Jahren 
das Zweifache, 

2. drei Jahren 
das Siebenfache, 

3. vier Jahren 
das Zehnfache, 

4. fünf Jahren 
das Zehnfache, 

5. sechs Jahren 
das Zwölffache, 

6. sieben Jahren 
das Zwölffache, 
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7. acht Jahren 
das Vierzehnfache, 

8. neun Jahren 
das Vierzehnfache, 

9. zehn .Jahren 
das Sechszehnfache, 

10. elf Jahren 
das Sechszehnfache, 

11. zwölf und mehr Jahren 
das Achtzehnfache 

der Dienstbezüge des letzten Monats." 

7. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 1, 4 und 5 werden jeweils 
die Worte „Unteroffizier auf Zeit" durch die 
Worte „Soldat auf Zeit in der Laufbahn der 
Unteroffiziere" ersetzt. 

b) In Absatz 6 werden die Worte „Offizier auf 
Zeit" durch die Worte „Soldaten auf Zeit in 
der Laufbahngruppe der Offiziere" ersetzt. 

8. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „Unteroffi-
ziere und Mannschaften auf Zeit" durch die 
Worte „Soldaten auf Zeit in den Laufbahn-
gruppen der Unteroffiziere und Mannschaf-
ten" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „Offizier auf 
Zeit" durch die Worte „Soldaten auf Zeit in 
der Laufbahngruppe der Offiziere" ersetzt. 

(2) Auf Soldaten auf Zeit, die aufgrund einer 
Verpflichtung oder Weiterverpflichtung vor dem 
Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes in ein 
Dienstverhältnis als Soldat auf Zeit berufen wor-
den sind, das vom Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes an mit einem Anspruch auf Dienstzeitver-
sorgung endet, ist § 12 Abs. 2 und 5 des Soldaten-
versorgungsgesetzes in der Fassung vom 20. Fe-
bruar 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 201) weiterhin an-
zuwenden. Einer Verpflichtung oder Weiterver-
pflichtung steht die Abgabe einer Verpflichtungs-
oder Weiterverpflichtungserklärung gleich. 

§ 3 

Das Unterhaltssicherungsgesetz in der Fassung 
vom 31. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 661), zuletzt 
geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung des 
Wehrpflichtgesetzes vom 26. März 1965 (Bundes-
gesetzbl. I S. 162), wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Anlage (zu § 5) wird durch die diesem 
Gesetz beigefügte Anlage (zu § 5 USG) er-
setzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Es wird gewährt 

1. der Tabellensatz I, wenn ein an-
spruchsberechtigter Familienangehö-
riger im engeren Sinne vorhanden 
ist, 

2. der Tabellensatz II, wenn neben einem 
anspruchsberechtigten Familienange-
hörigen im engeren Sinne ein weite-
rer anspruchsberechtigter Familienan-
gehöriger vorhanden ist, 

3. der Tabellensatz III, wenn neben 
einem anspruchsberechtigten Fami-
lienangehörigen im engeren Sinne 
zwei weitere anspruchberechtigte Fa-
milienangehörige vorhanden sind, 

4. der Tabellensatz IV, wenn neben 
einem anspruchsberechtigten Fami-
lienangehörigen im engeren Sinne 
drei und mehr anspruchsberechtigte 
Familienangehörige vorhanden sind." 

c) In Absatz 4 werden die Worte „dem Tabel-
lensatz II oder III" durch die Worte „den 
Tabellensätzen II bis IV" ersetzt. 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 4 werden folgende Halb-
sätze angefügt: 

„Mietbeihilfe wird nicht gewährt für die Be-
nutzung von Wohnraum bei sonstigen Fami-
lienangehörigen; die Mietbeihilfe beträgt 
höchstens 150 Deutsche Mark monatlich;" 

b) Absatz 2 Nr. 5 wird gestrichen. 

c) Absatz 2 Nr. 6 Buchstabe d erhält folgende 
Fassung: 

„d) Aufwendungen für Verpflichtungen aus 
einer von dem Wehrpflichtigen ohne Be-
teiligung des Arbeitgebers abgeschlos-
senen Versicherung in einer betrieb-
lichen, überbetrieblichen oder zusätzli-
chen Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung, aus der freiwilligen Höherversi-
cherung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, aus Lebensversicherungs- und 
solchen Verträgen, die im Versicherungs-
falle den Versicherungsnehmer vor Ver-
mögensnachteilen schützen, mit Ausnahme 
aller mit dem Halten und Führen von 
Kraftfahrzeugen zusammenhängender 
Verträge, sowie für Darlehenszinsen aus 
dem Bau von Eigenheimen, wenn diese 
Verpflichtungen bereits zwölf Monate 
vor der Einberufung bestanden haben 
und die Aufwendungen insgesamt minde-
stens fünf Deutsche Mark monatlich be-
tragen, bis zur Höhe von 10 vom Hun-
dert des Nettoeinkommens," 

d) In Absatz 3 wird die Zahl „5" durch die Zahl 
„4" ersetzt. 
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3. In § 11 wird folgender Absatz 1 a eingefügt: 

„(1 a) Auf die allgemeinen Leistungen (§ 5) 
wird die Hälfte des monatlich 250 Deutsche 
Mark übersteigenden Nettoeinkommens der 
Familienangehörigen im engeren Sinne ange-
rechnet." 

Anlage 

(zu § 5 USG) 

Nettoeinkommen 
des Wehrpflichtigen 

— Einkommenstufen — 
(monatlich) 

in DM 

Tabellensatz in DM 

 I 	II 	III IV 

bis 400 312 328 344 360 

über 400 bis 420 328 346 357 369 

über 420 bis 440 344 361 372 387 

über 440 bis 460 360 376 387 405 

über 460 bis 480 376 390 402 423 

über 480 bis 500 392 404 417 441 

über 500 bis 520 403 418 431 453 

über 520 bis 540 413 432 445 465 

über 540 bis 560 424 446 459 477 

über 560 bis 580 433 459 473 490 

über 580 bis 600 443 472 487 507 

über 600 bis 650 463 494 513 538 

über 650 bis 700 493 527 550 570 

über 700 bis 750 522 558 587 609 

über 750 bis 800 550 589 624 647 

über 800 bis 850 578 619 660 685 

über 850 bis 900 604 648 691 722 

über 900 bis 950 629 675 722 759 

über 950 bis 1 000 653 702 751 795 

über 1 000 bis 1 050 677 728 779 830 

über 1 050 bis 1 100 699 753 806 860 

über 1 100 bis 	1 150 720 776 833 889 

über 1 150 bis 1 200 740 799 858 917 

über 1 200 bis 	1 250 760 821 882 943 

über 1 250 bis 1 300 778 842 905 969 

über 1 300 780 845 910 975 

§ 4 

Das Wehrpflichtgesetz in der Fassung vom 14. Mai 
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 390), geändert durch das 
Vierte Gesetz zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes 
vom 25. Juli 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 797), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 11 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „die 
Wehrbezirksverwaltung" durch die Worte „das 
Kreiswehrersatzamt" ersetzt. 

2. In § 14 Abs. 1 wird die Nummer 3 gestrichen; 
Nummer 4 wird Nummer 3. 

3. In § 20 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „die 
Wehrbezirksverwaltung" durch die Worte „das 
Kreiswehrersatzamt" ersetzt. 

4. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Gegen den Musterungsbescheid und den Be-
scheid des Prüfungsausschusses für Kriegs-
dienstverweigerer kann auch das Kreiswehr-
ersatzamt Widerpruch einlegen." 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Über den Widerspruch gegen den Muste-
rungsbescheid entscheiden Musterungskam-
mern, die für den Bezirk eines oder mehrerer 
Kreiswehrersatzämter bei Wehrbereichsver-
waltungen gebildet werden." 

c) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Über den Widerspruch gegen Bescheide der 
Prüfungsausschüsse für Kriegsdienstverwei-
gerer entscheiden Prüfungskammern für 
Kriegsdienstverweigerer, die für den Bezirk 
eines oder mehrerer Kreiswehrersatzämter 
bei Wehrbereichsverwaltungen gebildet wer-
den." 

d) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Wehrbe-
zirksverwaltung" durch das Wort „Wehrbe-
reichsverwaltung" ersetzt. 

e) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die ehrenamtlichen Beisitzer in den Muste-
rungs- und Prüfungskammern werden von den 
durch Rechtsverordnung der Landesregierung 
bestimmten Beschlußorganen der im Bereich 
der Musterungs- und Prüfungskammern ge-
legenen kreisfreien Städte und Landkreise 
binnen drei Monaten nach Mitteilung der er-
forderlichen Zahl der Beisitzer gewählt." 

5. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Wehrbe-
zirksverwaltung" durch das Wort „Wehrbe-
reichsverwaltung" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Auch die Wehrbereichsverwaltung 
kann gegen den Musterungsbescheid und den 
Bescheid der Prüfungsausschüsse und Prü-
fungskammern für Kriegsdienstverweigerer 
Anfechtungsklage erheben oder Rechtsmittel 
einlegen." 

6. In § 45 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „die 
Wehrbezirksverwaltung" durch die Worte „das 
Kreiswehrersatzamt" und in Satz 2 das Wort 
„Sie" durch das Wort „Es" ersetzt. 
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§ 5 

Das Schutzbereichgesetz vorn 7. Dezember 1956 
(Bundesgesetzbl. I S. 899), geändert durch das Dritte 
Gesetz zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes vom 
26. März 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 162), wird wie 
folgt geändert: 

§ 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Schutzbereichbehörden sind die Wehrbe-
reichsverwaltungen. Der Bundesminister der Ver-
teidigung kann Aufgaben der Schutzbereichbe-
hörden auf die unteren Behörden der Bundeswehr-
verwaltung übertragen." 

§ 6 

(1) Das Bundespolizeibeamtengesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Juli 1967 (Bun-
desgesetzbl. I S. 701) wird wie folgt geändert: 

§ 12 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Wird durch die Teilnahme an einer Fachausbil-
dung nach Beendigung des Dienstverhältnisses die 
Arbeitskraft überwiegend in Anspruch genommen, 
so wird ein Ausbildungszuschuß in Höhe von 
15 vom Hundert der Dienstbezüge gewährt, die 
jeweils der Bemessung der Übergangsgebührnisse 
zugrunde liegen oder zuletzt zugrunde gelegen 
haben; Einkommen aus der Fachausbildung ist an-
zurechnen." 

(2) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes vorhandenen Polizeivollzugsbeamten 
auf Widerruf sind bei Bemessung der Übergangsbei-
hilfe nach § 18 Abs. 1 des Bundespolizeibeamtenge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Juli 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 701) § 12 Abs. 2 
des Soldatenversorgungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. Februar 1967 (Bundes-
gesetzbl. I S. 201) und Artikel VII Abs. 4 des Ge-
setzes zur Änderung des Bundespolizeibeamtenge-
setzes vom 8. Mai 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 518) 
weiterhin anzuwenden. Das gilt nicht für Polizeivoll-
zugsbeamte auf Widerruf, deren Dienstzeit (§ 8 
Abs. 1 Satz 1 des Bundespolizeibeamtengesetzes) 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gekürzt oder 
mindestens um 1 Jahr verlängert wird oder die in 
den Fällen des § 8 Abs. 3 des Bundespolizeibeamten-
gesetzes nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
die Rechtsstellung eines Beamten auf Widerruf nach 
§ 8 Abs. 1 des Bundespolizeibeamtengesetzes über-
nommen werden. 

Artikel 10 

Bundesrückerstattungsgesetz 

Das Bundesgesetz zur Regelung der rückerstat-
tungsrechtlichen Geldverbindlichkeiten des Deut-
schen Reichs und gleichgestellter Rechtsträger (Bun-
desrückerstattungsgesetz — BRüG) vom 19. Juli 1957 
(Bundesgesetzbl. I S. 734), zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz zur Durchführung des Bundesrück-

erstattungsgesetzes im Saarland (BRüG-Saar) vom 
12. Januar 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 133), gilt mit 
folgender Maßgabe: 

1. Die Aufwendungen für die durch Geldleistun-
gen zu erfüllenden Ansprüche nach dem BRüG 
und für Härteleistungen nach den §§ 44 und 
44 a dieses Gesetzes werden für die Rechnungs

-

jahre 1968 bis 1971 auf jeweils 200 000 000 
Deutsche Mark festgesetzt. 

2. Die Bundesregierung wird ermächtigt, jeweils 
für ein Rechnungsjahr durch Rechtsverordnung 
die Fälligkeit von Leistungen nach dem Bun-
desrückerstattungsgesetz ganz oder teilweise 
hinauszuschieben. Dabei sollen von dem Hin-
ausschieben der Fälligkeit ausgenommen wer-
den 

Rechtsansprüche bis zu einer bestimmten Höhe, 

Rechtsansprüche von Berechtigten oder Härte-
ausgleichszahlungen an Antragsteller, die ein 
bestimmtes Alter errreicht haben. 

Rechtsansprüche, deren Fälligkeit ganz oder 
teilweise hinausgeschoben wird, sind im fol-
genden Rechnungsjahr im Rahmen des nach 
Ziffer 1 zur Verfügung stehenden Betrages 
vorrangig zu befriedigen. 

Artikel 11 

EWG-Anpassungsgesetz 

Das EWG-Anpassungsgesetz vom 9. September 
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1201), zuletzt geändert 
durch das Finanzplanungsgesetz vom 23. Dezember 
1966 (Bundesgesetzbl. I S. 697), wird wie folgt ge-
ändert: 

t. § 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 

Zur beschleunigten Eingliederung der land-
wirtschaftlichen Betriebe in den Gemeinsamen 
Markt der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) stellt die Bundesregierung in 
den Jahren 1966 bis 1969 zusätzlich zu den 
Mitteln gemäß § 6 des Landwirtschaftsgesetzes 
vom 5. September 1955 (Bundesgesetzbl. I 
S. 565) Anpassungshilfen in den Entwurf des 
Bundeshaushaltsplans für das jeweilige Rech-
nungsjahr ein." 

2. § 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Die Bundesregierung stellt zum Ausgleich 
von Einkommensminderungen der Landwirt-
schaft, die sich durch die Preisfestsetzung für 
Getreide innerhalb der EWG ergeben, die hier-
für aus dem EWG-Ausrichtungs- und Garantie-
fonds  zur Verfügung gestellten Mittel in die 
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Entwürfe der Bundeshaushaltspläne für die 
Rechnungsjahre 1968 his 1970 ein." 

3. § 5 wird gestrichen. 

Artikel 12 

Bundesvertriebenengesetz 

§ 46 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Ange-
legenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bun-
desvertriebenengesetz — BVFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Oktober 1961 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1883), zuletzt geändert durch das 
Fünfte Gesetz zur Änderung des Bundesvertriebe-
nengesetzes vom 3. August 1964 (Bundesgesetzbl. I 
S. 571), wird wie folgt neu gefaßt: 

„Er stellt insbesondere zur Durchführung eines von 
der Bundesregierung jährlich aufzustellenden Sied-
lungsprogramms zusätzlich zu den von den Ländern 
aufzubringenden finanziellen Leistungen, soweit die 
haushaltsmäßige Deckung beschafft werden kann, 
Mittel bereit 

1. für die Neusiedlung 

2. zur Förderung der in §§ 42, 44 und 45 fest-
gelegten Zwecke 

3. für die Ansetzung auf Moor- und Ödland 
und Rodungsflächen für die Beihilfen nach 
§ 43." 

Artikel 13 

Postverwaltungsgesetz 

Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, 
die nach § 21 des Postverwaltungsgesetzes vom 
24. Juli 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 676), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz über die Zuständigkeit auf 
dem Gebiet des Rechts des öffentlichen Dienstes 
vom 20. August 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 705), ge-
schuldete Ablieferung, soweit sie über eine Verzin-
sung des Eigenkapitals mit 7 vom Hundert jährlich 
zuzüglich eines Betrages von 300 Millionen DM hin-
ausgeht, mit der Maßgabe zu erlassen, daß die 
Deutsche Bundespost den erlassenen Teilbetrag zur 
Verstärkung des Eigenkapitals verwendet. 

Artikel 14 

Straßenbaufinanzierungsgesetz 

Von dem nach Artikel 1 des Straßenbaufinanzie-
rungsgesetzes in der Fassung des Gesetzes über die 
Umstellung der Abgaben auf Mineralöl vom 20. De-
zember 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 995) für Zwecke 
des Straßenwesens zu verwendenden Aufkommen an 
Mineralölsteuer wird in den Rechnungsjahren 1968, 
1969, 1970 und 1971 jeweils ein Betrag von 320 Mil-
lionen, 200 Millionen, 200 Millionen und 20 Millio-
nen Deutsche Mark von der Zweckbindung freige-
stellt. 

Artikel 15 

Selbstschutzgesetz, Schutzbaugesetz, 
Haushal tssicherungsgesetz 

1. Das Selbstschutzgesetz vom 9. September 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 1240) in der Fassung des 
Artikels 18 Nummer 1 des Gesetzes zur Sicherung 
des Haushaltsausgleichs vom 20. Dezember 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 2065) wird wie folgt ge-
ändert: 

In § 72 — Inkrafttreten — werden die Worte 
„am 1. Januar 1968" durch die Worte „bis auf 
weiteres nicht" ersetzt. 

2. Das Schutzbaugesetz vorn 9. September 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 1232) in der Fassung des 
Artikels 18 Nummer 2 des Gesetzes zur Siche-
rung des Haushaltsausgleichs vom 20. Dezember 
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 2065) wird wie folgt 
geändert: 

In § 41 - Inkrafttreten - werden die Worte 
„am 1. Juli 1968" durch die Worte „bis auf wei-
teres nicht" ersetzt. 

3. Das Gesetz zur Sicherung des Haushaltsaus-
gleichs vom 20. Dezember 1965 (Bundesgesetz-
blatt I S. 2065) wird wie folgt geändert: 

In Artikel 18 Nummer 3 — Anwendung des 
Schutzbaugesetzes — werden die Worte „In den 
Rechnungsjahren 1966 und 1967" durch die Worte 
„Bis auf weiteres" ersetzt. 

Artikel 16 

Zweites Wohnungsbaugesetz 

Das Zweite Wohnungsbaugesetz in der Fassung 
vom 1. September 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1617), 
zuletzt geändert durch das Finanzplanungsgesetz 
vom 23. Dezember 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 697), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 19 a wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Jahreszahl „1965" 
durch die Jahreszahl „1968" ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Vom Rechnungsjahr 1968 an stellt der 
Bund für die Förderung des Wohnungsbaues 
nach den §§ 25 bis 68 und 88 jährlich einen 
Betrag von 150 Millionen Deutsche Mark im 
Bundeshaushalt nach Maßgabe des jeweiligen 
Haushaltsplanes zur Verfügung. Auf diesen 
Betrag sind jeweils Mittel des Kapitalmarktes 
anzurechnen, wenn der Bund für deren Ver-
billigung den Ländern befristete Zuschüsse 
zur Verfügung stellt; die anzurechnenden Mit-
tel des Kapitalmarktes dürfen höchstens 
30 Millionen Deutsche Mark betragen. Die 
für die Verbilligung der Kapitalmarktmittel 
gewährten befristeten Zuschüsse sind aus dem 
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in Satz 1 genannten Betrag zu entnehmen. 
Satz 2 gilt nicht, soweit Mittel für die Ge-
währung von Annuitätszuschüssen nach § 88 
zur Verfügung gestellt werden." 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Soweit die nach Absatz 1 zur Verfü-
gung gestellten Mittel für die Gewährung von 
Annuitätszuschüssen nach § 88 bestimmt sind, 
gelten sie nicht als öffentliche Mittel im Sinne 
dieses Gesetzes." 

2. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Zahl „9000" durch 
die Zahl „3000" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben; der bisherige Ab-
satz 4 wird Absatz 3. 

3. § 26 Abs. 2 ist bis zum 31. Dezember 1971 in fol-
gender Fassung anzuwenden: 

„(2) Die öffentlichen Mittel können abwei-
chend von den Förderungsrängen des Absatzes 1 
eingesetzt werden, soweit dies zur Befriedigung 
eines vordringlichen Wohnungsbedarfs erforder-
lich ist." 

4. § 30 ist bis zum 31. Dezember 1971 in folgender 
Fassung anzuwenden: 

„§ 30 

Verteilung der öffentlichen Mittel durch die 
obersten Landesbehörden 

Die für das Wohnungs- und Siedlungswesen 
zuständigen obersten Landesbehörden haben die 
öffentlichen Mittel in Übereinstimmung mit den 
Zielen der Raumordnung und Landesplanung in 
der Weise zu verteilen, daß in erster Linie der 
Wohnungsbau in Gebieten mit erhöhtem Woh-
nungsbedarf gefördert werden kann. Bei der Ver-
teilung der Mittel sollen im übrigen die noch 
nicht erledigten Anträge auf Bewilligung öffent-
licher Mittel zum Bau von Familienheimen in der 
Form von Eigenheimen, Kaufeigenheimen und 
Kleinsiedlungen sowie zum Bau von eigenge-
nutzten Eigentumswohnungen und Kaufeigen-
tumswohnungen, insbesondere für kinderreiche 
Familien, angemessen berücksichtigt werden." 

5. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 wie 
folgt gefaßt: 

„Das Familienzusatzdarlehen zum Bau von 
Familienheimen beträgt für Bauherren mit 
zwei Kindern 2000 Deutsche Mark; für jedes 
weitere Kind erhöht es sich um 2000 Deutsche 
Mark. Das Familienzusatzdarlehen zum Bau 
von eigengenutzten Eigentumswohnungen be-
trägt für Bauherren mit zwei Kindern 1500 

Deutsche Mark; für jedes weitere Kind er-
höht es sich um 1500 Deutsche Mark." 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Zahl „9000" 
durch die Zahl „3000" ersetzt. 

6. § 69 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 werden folgende neue Absätze 
2 und 3 eingefügt: 

„(2) Der mit der Ablösung zu gewährende 
Schuldnachlaß kann versagt werden, wenn der 
Eigentümer vorsätzlich gegen die Vorschrif-
ten der §§ 4, 6, 7 und 12 des Wohnungsbin-
dungsgesetzes 1965 verstoßen hat. 

(3) Der mit der Ablösung gewährte Schuld-
nachlaß kann widerrufen werden, wenn der 
Eigentümer nach Zahlung des Ablösungsbe-
trages während der Zeit, in der die Wohnung 
noch als öffentlich gefördert gilt, 

a) das Gebäude oder die Wohnung an eine 
Person veräußert hat, deren Einkommen 
die in § 25 bestimmte Grenze übersteigt, 

oder 

b) vorsätzlich gegen die Vorschriften der 
§§ 4, 6, 7 und 12 des Wohnungsbindungs-
gesetzes 1965 verstößt. 

Ist der Schuldnachlaß widerrufen worden, so 
kann der zum Zwecke der Ablösung gezahlte 
Betrag nicht zurückgefordert werden." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4; fol-
gender Satz 5 wird angefügt: 

„Die Bundesregierung kann ferner nähere 
Vorschriften zur Durchführung der Absätze 2 
und 3 erlassen und dabei insbesondere be-
stimmen, wie Beträge, die zum Zwecke der 
Ablösung gezahlt worden sind, nach dem 
Widerruf des Schuldnachlasses auf die Til-
gung des öffentlichen Baudarlehens oder auf 
sonstige fällig gewordene Leistungen anzu-
rechnen sind." 

7. a) In Teil V wird die Überschrift des ersten Ab-
schnittes wie folgt gefaßt: 

„Förderung des steuerbegünstigten Woh

-

nungsbaues durch Annuitätszuschüsse". 

b) § 88 wird durch folgende §§ 88 bis 88 b er-
setzt: 

„§ 88 

Gewährung von Annuitätszuschüssen für 
steuerbegünstigte Wohnungen 

(1) Für Wohnungen, die nach dem 31. De-
zember 1966 bezugsfertig geworden und als 
steuerbegünstigt anerkannt worden sind, kön-
nen auf Antrag des Bauherrn aus Mitteln, die 
nicht als öffentliche Mittel im Sinne dieses 
Gesetzes gelten, Annuitätszuschüsse für die 
zur Deckung der Gesamtkosten dienenden 
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Darlehen gewährt werden. Die Annuitätszu-
schüsse können für Darlehen bis zu einer 
Höhe der nach § 43 bestimmten Förderungs-
sätze für öffentliche Baudarlehen gewährt 
werden und bis zu 4 vom Hundert betragen. 
Für die Darlehen, für die Annuitätszuschüsse 
gewährt werden, sollen Bürgschaften über-
nommen werden, für die der Bund Rückbürg-
schaften nach § 24 übernimmt. 

(2) Annuitätszuschüsse sollen in der Regel 
nur gewährt werden, wenn der Antrag bis 
zur Bezugsfertigkeit der Wohnung gestellt 
worden ist. 

(3) Die Bewilligung der Annuitätszuschüsse 
kann für den Zeitraum widerrufen werden, in 
dem der Bauherr oder sein Rechtsnachfolger 
einer nach den §§ 88 a oder 88 b begründe-
ten Verpflichtung schuldhaft zuwidergehan-
delt hat. Soweit die Bewilligung widerrufen 
worden ist, sind die Annuitätszuschüsse zu-
rückzuerstatten. 

§ 88 a 

Zweckbestimmung der Wohnungen 

(1) Bei der Bewilligung der Annuitätszu-
schüsse haben die zuständigen Stellen sicher-
zustellen, daß die geförderten Wohnungen bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Annuitätszuschüsse letztmalig gezahlt wer-
den, in der Regel nur folgenden Personen 
zum Gebrauch überlassen werden: 

a) vorzugsweise von Personen, die durch 
den Bezug der Wohnung eine öffentlich 
geförderte Wohnung frei machen, 

b) im übrigen von Wohnungsuchenden, de-
ren Jahreseinkommen innerhalb der in 
§ 25 bestimmten Einkommensgrenze liegt 
oder diese Grenze um nicht mehr als ein 
Drittel übersteigt. 

(2) Sind die Annuitätszuschüsse mit der 
Auflage bewilligt worden, daß die Wohnung 
einem von der zuständigen Stelle benannten 
Wohnungsuchenden aus dem in Absatz 1 
Buchst. a bezeichneten Personenkreis zu über-
lassen ist, so sollen dem Verfügungsberech-
tigten bis zur Bezugsfertigkeit oder bis zum 
Freiwerden der Wohnung in der Regel minde-
stens drei dieser Wohnungsuchenden zur 
Auswahl benannt werden. 

§ 88 b 

Kostenmiete 

(1) Bei der Bewilligung der Annuitätszu-
schüsse hat sich der Bauherr zu verpflichten, 
die Wohnung im Falle der Vermietung bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Annuitätszuschüsse letztmalig gezahlt wer

-

den, mindestens jedoch bis zum Ablauf des 
10. Kalenderjahres nach dem Jahr der Be-
zugsfertigkeit, höchstens zu einem Entgelt zu 
vermieten oder sonst zum Gebrauch zu über-
lassen, das die zur Deckung der laufenden 
Aufwendungen erforderliche Miete (Kosten-
miete) nicht übersteigt. 

(2) Hat sich der Bauherr nach Absatz 1 
verpflichtet und übersteigt das vereinbarte 
Entgelt die Kostenmiete, so ist die Verein-
barung insoweit unwirksam. Soweit die Ver-
einbarung unwirksam ist, ist die Leistung 
zurückzuerstatten und vom Empfang an zu 
verzinsen. Der Anspruch auf Rückerstattung 
verfährt nach Ablauf eines Jahres von der 
Beendigung des Mietverhältnisses an. Für die 
Ermittlung der Kostenmiete und ihre Ände-
rung gelten im übrigen die Vorschriften des 
§ 72 dieses Gesetzes, des § 8 Abs. 1 und 4 
und der §§ 10 und 11 des Wohnungsbindungs-
gesetzes 1965 sowie die zu deren Durch-
führung ergangenen Vorschriften entspre-
chend. 

(3) Für vermietete Wohnungen in Eigen-
heimen oder Kleinsiedlungen tritt an die 
Stelle der Kostenmiete die Vergleichsmiete. 
Absatz 2 sowie § 8 Abs. 3 des Wohnungsbin-
dungsgesetzes 1965 gelten insoweit entspre-
chend." 

8. § 115 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 115 

Überleitungsvorschriften für 
Familienzusatzdarlehen 

(1) Die Vorschriften des § 45 in der vorste-
henden Fassung dieses Gesetzes sind anzuwen-
den auf Bauvorhaben, für welche die öffentli-
chen Mittel nach § 42 Abs. 2 oder 6 erstmalig 
nach dem 31. Dezember 1967 bewilligt werden. 

(2) Ist ein Familienzusatzdarlehen vor dem 
1. Januar 1968 bewilligt worden und haben sich 
die für die Bewilligung maßgebenden Verhält-
nisse vor Ablauf des 3. Monats nach Bezugs-
fertigkeit zugunsten des Bauherrn oder Bewer-
bers geändert, so ist einer nach dem 31. De-
zember 1967 ergehenden Entscheidung über einen 
Antrag auf Berücksichtigung dieser Verhältnisse 
§ 45 in der vorstehenden Fassung dieses Ge-
setzes zugrunde zu legen. 

9. In § 125 a Abs. 2 wird folgender Satz 2 einge-
fügt: 

„Soweit in § 19 a auf andere Vorschriften des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes verwiesen ist, 
treten an deren Stelle Verweisungen auf die 
entsprechenden Vorschriften des Wohnungsbau-
gesetzes für das Saarland." 
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Artikel 17 

Wohnungsbaugesetz für das Saarland 

1. Das Wohnungsbaugesetz für das Saarland in der 
Fassung von 26. Oktober 1965 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 889) wird entsprechend den in Ar-
tikel 16 dieses Gesetzes enthaltenen Änderun-
gen des Zweiten Wohnungsbaugesetezs geän-
dert, und zwar mit folgenden Maßgaben: 

a) § 14 wird entsprechend § 25 des Zweiten 
Wohnungsbaugesetezs gemäß Artikel 16 Nr. 2 
geändert. 

b) § 15 Abs. 2 ist bis zum 31. Dezember 1971 in 
der Fassung entsprechend § 26 Abs. 2 des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes gemäß Arti-
kel 16 Nr. 3 anzuwenden. 

c) § 27 wird entsprechend § 45 des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes gemäß Artikel 16 
Nr. 5 geändert. 

d) § 34 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Ab-
satz 2 eingefügt: 

„(2) Der mit der Ablösung zu gewäh-
rende Schuldnachlaß ist zu versagen, 
wenn der Eigentümer vorsätzlich gegen 
die ihm auferlegten Verpflichtungen hin-
sichtlich der Zweckbestimmung der Woh-
nung verstoßen hat." 

bb) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3; 
folgender Satz 5 wird eingefügt: 

„Die Bundesregierung kann ferner nä-
here Vorschriften zur Durchführung des 
Absatzes 2 erlassen." 

cc) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4; 
die Worte „der Absätze 1 und 2" wer-
den ersetzt durch die Worte „der Ab-
sätze 1 und 3". 

e) Im Vierten Titel des Teils V wird die Über-
schrift entsprechend dem Ersten Abschnitt 
des Teils V des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes geändert. § 51 a wird entsprechend 
§ 88 des Zweiten Wohnungsbaugesetezs ge-
ändert. Es wird ein § 51 b entsprechend § 88 a 
Abs. 1 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
neu eingefügt. 

Es wird ein neuer § 51 c entsprechend § 88 b 
Abs, 1 und 2 des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes eingefügt; § 510 Abs. 2 Satz 4 erhält 
jedoch folgende Fassung: 

„Für die Ermittlung der Kostenmiete und 
ihre Änderung gelten im übrigen die Durch-
führungsvorschriften, die die für das Woh-
nungs- und Siedlungswesen zuständige ober-
ste Landesbehörde auf Grund dieses Gesetzes 
für öffentlich geförderte Wohnungen erlassen 
hat, entsprechend." 

f) § 53 b wird entsprechend § 115 des Zweiten 
Wohnungsbaugesetezs gemäß Artikel 16 Nr. 8 
geändert. 

g) Soweit in den unter Buchstaben a bis f be-
zeichneten Vorschriften des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes auf andere Vorschriften 
des Zweiten Wohnungsbaugesetezs verwiesen 
ist, treten an deren Stelle in den geänderten 
Vorschriften des Wohnungsbaugesetzes für 
das Saarland Verweisungen auf die entspre-
chenden Vorschriften des Wohnungsbauge-
setzes für das Saarland. 

2. Die Regierung des Saarlandes wird ermächtigt, 
das Wohnungsbaugesetz für das Saarland in der 
nach diesem Gesetz geltenden Fassung bekannt-
zumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wort-
lauts zu beseitigen. 

Artikel 18 

Wohngeldgesetz 

§ 1 

Das Wohngeldgesetz in der Fassung vom 1. April 
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 177) wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 15 erhält Absatz 1 folgende Fassung: 

„ (1) Familieneinkommen im Sinne dieses Ge-
setzes ist der Gesamtbetrag der Jahreseinkom-
men der zum Haushalt rechnenden Familienmit-
glieder. Bei Alleinstehenden tritt an die Stelle 
des Familieneinkommens das Jahreseinkom-
men." 

2. In § 16 erhalten die Sätze 1 und 2 folgende Fas-
sung: 

„Jahreseinkommen im Sinne dieses Gesetzes ist 
der Gesamtbetrag aller Einnahmen in Geld oder 
Geldeswert ohne Rücksicht auf ihre Quelle, so-
weit sie nicht nach den §§ 19 und 20 außer Be-
tracht bleiben, abzüglich der in den §§ 21 und 
und 22 bezeichneten Beträge. Für Einnahmen, 
die nicht in Geld bestehen, namentlich Kost, 
Waren und andere Sachbezüge, sind die auf 
Grund der jeweils geltenden steuerrechtlichen 
Vorschriften festgesetzten Werte maßgebend." 

3. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Ermittlung des Jahreseinkom-
mens hat die in § 30 bezeichnete Stelle die 
im Bewilligungszeitraum zu erwartenden 
Einnahmen zugrunde zu legen. Sind die Ein-
nahmen für das dem Bewilligungszeitraum 
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vorangegangene Kalenderjahr feststellbar 
und ist eine Änderung im Bewilligungszeit-
raum nicht zu erwarten, so sind diese Ein-
nahmen zugrunde zu legen. Bei Personen, die 
zur Einkommensteuer veranlagt werden, 
können die Einkünfte berücksichtigt werden, 
die sich aus dem letzten Einkommensteuer-
bescheid, ergänzenden Vorauszahlungsbe-
scheiden oder der letzten Einkommensteuer-
erklärung ergeben." 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2; Satz 2 
wird aufgehoben. 

4. § 18 wird aufgehoben. 

5. § 20 erhält folgende Fassung: 

„§ 20 

Außer Betracht bleibende Einnahmen 

Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens 
bleiben Einnahmen außer Betracht, soweit sie 
steuerfrei sind und der Abgeltung von Aufwen-
dungen dienen. Die nach Satz 1 außer Betracht 
bleibenden Einnahmen bestimmt die Bundes-
regierung durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates." 

6. § 20 a wird aufgehoben. 

7. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Von den Einnahmen abzusetzende Beträge". 

b) In Absatz 1 werden die Worte „§§ 16 bis 
20 a" ersetzt durch die Worte „§§ 16 und 17". 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Von den nach den Absätzen 1 und 2 
verminderten Einnahmen ist ein Pauschbe-
trag von 10 vom Hundert abzusetzen, soweit 
sich aus § 22 nichts anderes ergibt." 

8. § 22 erhält folgende Fassung: 

„§ 22 

Freibeträge für besondere Personengruppen 

(1) Bei 

1. Schwerbeschädigten und ihnen Gleich-
gestellten, 

2. Tuberkulosekranken, 

3. Vertriebenen, 

4. Aussiedlern, Deutschen aus der so-
wjetischen Besatzungszone Deutsch- 

lands oder dem sowjetisch besetzten 
Sektor von Berlin, 

5. Spätheimkehrern, 

6. Opfern der nationalsozialistischen Ver-
folgung und ihnen Gleichgestellten, 

7. Familienmitgliedern mit drei oder 
mehr minderjährigen Kindern, 

8. Alleinstehenden oder Familienmitglie-
dern, deren nach den §§ 16 bis 21 
Abs. 2 ermittelte Einnahmen 2400 
Deutsche Mark nicht übersteigen, 

erhöht sich der nach § 21 Abs. 3 absetzbare 
Pauschbetrag auf 15 vom Hundert, wenn ihre 
Einnahmen bei der Ermittlung des Familienein-
kommens berücksichtigt werden. Der in Satz 1 
genannte Pauschbetrag ist bei jedem zum Haus-
halt rechnenden Familienmitglied, das die Vor-
aussetzungen für die Absetzung erfüllt, nur ein-
mal abzusetzen, auch wenn es mehreren der 
genannten Personengruppen angehört. 

(2) Die Regelung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 
gilt für die Dauer von fünf Jahren nach Verle-
gung des Wohnsitzes oder des ständigen Auf-
enthaltes in den Geltungsbereich dieses Geset-
zes." 

9. § 23 wird aufgehoben. 

8. § 23 a erhält folgende Fassung: 

„§ 23 a 

Allgemeiner Versagungsgrund 

Ein Wohngeld wird nicht gewährt, wenn seine 
Gewährung den Zielen dieses Gesetzes wider-
sprechen würde, insbesondere zur Vermeidung 
sozialer Härten nicht erforderlich ist, oder wenn 
dem mit der Gewährung verfolgten besonderen 
Zweck nicht Rechnung getragen wird. Diese 
Voraussetzungen liegen insbesondere vor, 

1. wenn der Antragberechtigte infolge eige-
nen schweren Verschuldens außerstande 
ist, die Miete oder Belastung selbst aufzu-
bringen, 

2. soweit dem Antragberechtigten und seinen 
Familienmitgliedern, die dieselbe Woh-
nung bewohnen, auf Grund besonderer 
Umstände des Einzelfalles zugemutet wer-
den kann, die Miete oder Belastung selbst 
aufzubringen, 

3. wenn der Wohnraum, für den das Wohn-
geld beantragt wird, aus besonders auf-
wendigem Baumaterial besteht oder wenn 
eine besonders aufwendige Ausstattung 
oder besonders aufwendige Anlagen oder 
bauliche Einrichtungen vorhanden sind 
und deshalb die Miete oder Belastung 
erheblich höher ist als für Wohnraum glei-
cher Art, Größe und Lage, bei dem ein 
derartiger Aufwand nicht vorhanden ist, 
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4. wenn das Wohngeld nicht zur Aufbrin-
gung der Miete oder Belastung verwendet 
wird." 

11. § 28 a wird aufgehoben. 

12. § 29 a erhält folgende Fassung: 

„§ 29 a 

Verhältnis des Wohngeldes zu vergleichbaren 
Leistungen 

Ein Wohngeld wird nicht gewährt, wenn für 
die wirtschaftliche Sicherung von Wohnraum 
andere Leistungen, die dem Wohngeld ver-
gleichbar sind, aus Mitteln eines öffentlichen 
Haushaltes gewährt werden." 

13. Nach § 29 a wird folgender § 29 b eingefügt: 

„§ 29 b 

Entziehung des Wohngeldes 

Ist eine der in den §§ 23 a bis 29 a genannten 
Voraussetzungen für die Versagung des Wohn-
geldes im laufenden Bewilligungszeitraum ein-
getreten, kann die in § 30 bezeichnete Stelle den 
Bewilligungsbescheid ganz oder teilweise mit 
Wirkung für die Zukunft oder für die Vergan-
genheit nach den allgemeinen Grundsätzen des 
Verwaltungsrechts zurücknehmen." 

14. In § 42 wird Absatz 1 wie folgt geändert: 

a) Nummer 7 wird aufgehoben. 

b) In Nummer 9 werden die Worte „und Ver-
sagung" ersetzt durch die Worte „Versagung 
und Entziehung". 

c) Nummer 10 erhält folgende Fassung: 

„10. die dem Wohngeld vergleichbaren Lei-
stungen aus Mitteln eines öffentlichen 
Haushaltes (§ 29 a)." 

§ 2 

1. Abschnitt I dieses Artikels tritt mit Ablauf des 
dritten auf die Verkündung folgenden Monats in 
Kraft. 

2. Ist bei Inkrafttreten des § 1 dieses Artikels über 
einen Antrag auf Wohngeld noch nicht entschie-
den, so wird die Entscheidung unter Anwendung 
der Vorschriften dieses Artikels getroffen. 

3. Ist bei Inkrafttreten des § 1 dieses Artikels ein 
Wohngeld bereits bewilligt, so gelten bis zum 
Ablauf des Bewilligungszeitraums die bisherigen 
Vorschriften. 

Artikel 19 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
und des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes 
vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im 
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund 
dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land 
Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

Artikel 20 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1968 in Kraft. 
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Begründung 

A. 

Die Bundesregierung hat am 6. Juli 1967 eine mehr-
jährige Finanzplanung des Bundes für die Jahre 
1967 bis 1971 beschlossen. Diese Finanzplanung ist 
gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Förde-
rung der Stabilität und des Wachstums der Wirt-
schaft vom 8. Juni 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 582) 
dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat am 
11. August 1967 vorgelegt worden (vgl. Drucksache 
V/2065). 
Die Finanzplanung verfolgt das Ziel, eine lang-
fristige Ordnung der Bundesfinanzen in einer vor-
ausschauenden Abstimmung der finanzpolitischen 
Entscheidungen mit den volkswirtschaftlichen Gege-
benheiten und Notwendigkeiten wiederherzustellen. 

Zur Verwirklichung der Finanzplanung sind in vie-
len Bereichen auf der Ausgaben- und Einnahmeseite 
Gesetzesänderungen erforderlich. Zu den notwendi-
gen Maßnahmen auf der Einnahmeseite sind die 
Entwürfe eines Gesetzes zur Änderung des Um-
satzsteuergesetzes (Mehrwertsteuer — vom Deut-
schen Bundestag am 8. September 1967 verabschie-
det —) und eines Gesetzes zur Verwirklichung der 
mehrjährigen Finanzplanung des Bundes, I. Teil —
2. Steueränderungsgesetz 1967 — bereits einge-
bracht. Der Gesetzentwurf zur Verwirklichung der 
mehrjährigen Finanzplanung des Bundes II. Teil 
enthält im wesentlichen die Gesetzesänderungen, 
die zur Erreichung der mit der Finanzplanung ange-
strebten Ausgabeplafonds in den Jahren bis 1971 
notwendig sind. Die Finanzlage des Bundes ist ge-
kennzeichnet durch einen strukturell bedingten Aus-
gabeüberhang, der im Rahmen der Finanzplanung 
zu einschneidenden Eingriffen zwingt. Auf Grund der 
weitgehenden gesetzlichen Festlegung der Ausga-
ben des Bundes können die erforderlichen Maßnah-
men nicht ohne Gesetzesänderungen erreicht wer-
den. 
Zugleich mit dem Abbau des Ausgabenüberhangs 
soll eine grundsätzliche Änderung der Ausgaben-
struktur mit dem Ziel einer Verstärkung des An-
teils der investiven Ausgaben an den Gesamtaus-
gaben vorgenommen werden. Der Anteil der investi-
ven Ausgaben soll von 17,7 v. H. im Jahre 1967 
auf 19,2 v. H. im Jahre 1971 erhöht werden. Das 
bedeutet, daß die investitiven Ausgaben (ohne die 
Konjunkturprogramme des Jahres 1967) bis 1971 
um 36,7 v. H. ansteigen. Der Anstieg der übrigen 
Ausgaben beläuft sich demgegenüber auf 23,2 v. H. 
Entsprechend dieser Zielsetzung liegt das Schwer-
gewicht des Gesetzes zur Verwirklichung der mehr-
jährigen Finanzplanung des Bundes, II. Teil bei 
Gesetzesänderungen zur Verringerung der konsum-
tiven Ausgaben. 

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen der einzelnen 
Bestimmungen sind in der als Anlage beigefügten 
Übersicht dargestellt. 

B. 

Die Bestimmungen im einzelnen 

Zu Artikel 1 

(Reichsversicherungsordnung, Angestelltenversiche-
rungsgesetz, Reichsknappschaftsgesetz) 

§ 1 

Nummer 1 und 2 

Durch das Gesetz zur Änderung des Mutterschutz-
gesetzes und der Reichsversicherungsordnung vom 
24. August 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 912) wurden 
die arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften und das 
Leistungsrecht für werdende Mütter neu geregelt. 
Die Rechtsänderungen sollten am 1. Januar 1966 
in Kraft treten. Die schwierige Haushaltslage des 
Bundes hat jedoch dazu geführt, daß die Änderun-
gen teilweise bis zu einer Neuregelung der gesetz-
lichen Krankenversicherung, spätestens bis zum 
1. Januar 1969 hinausgeschoben werden mußten. 

Der vorliegende Gesetzentwurf will den ungewöhn-
lichen Zustand, daß das Inkrafttreten eines von den 
gesetzgebenden Körperschaften verabschiedeten 
Gesetzes in wesentlichen Teilen immer weiter hin-
ausgeschoben wird, beenden. Die Bundesregierung 
sieht sich durch die mittelfristige Finanzplanung in 
der Lage, die auf den Bundeshaushalt zukommenden 
Belastungen zu tragen, wenn das Gesetz zur Ä n-
derung des Mutterschutzgesetzes und der Reichsver-
sicherungsordnung vom 24. August 1965 dahin ge-
ändert wird, daß einige Leistungsverbesserungen 
aufgehoben oder eingeschränkt und die Aufbrin-
gung des Mutterschaftsgeldes zwischen Bund und 
Kassen neu aufgeteilt wird. 

Folgende Leistungsverbesserungen sind betroffen: 

1. Der Pauschbetrag für die im Zusammenhang mit 
der Entbindung stehenden Aufwendungen in 
Höhe von 100 DM (§ 198); 

2. die Entbindung in einer Entbindungs- oder Kran-
kenanstalt als Pflichtleistung (§ 199); 

3. des Mutterschaftsgeld von 150 DM in der Fami-
lienwochenhilfe (§ 205 a). 

Statt der Leistungsverbesserung zu 1. und 3. wird 
grundsätzlich das geltende Recht beibehalten. Als 
Entbindungskostenbeitrag wird der gesetzliche Min-
destsatz von 10 DM und daneben als Stillgeld 
0,50 DM täglich gewährt. Die Kasse wird jedoch er-
mächtigt, durch ihre Satzung anstelle des Entbin-
dungskostenbeitrages und des Stillgeldes einen 
Pauschbetrag von 100 DM festzusetzen. In der Fa-
milienwochenhilfe werden grunsätzlich die gleichen 
Leistungen wie für Versicherte gewährt. Das Still-
geld beträgt jedoch — dem geltenden Recht ent- 
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sprechend — 0,25 DM. Die Satzung kann für Fami-
lienangehörige wie für Versicherte an Stelle des 
Entbindungskostenbeitrages von 10 DM und des 
Stillgeldes ebenfalls einen Pauschbetrag von 100 DM 
vorsehen. Das Mutterschaftsgeld für Familienange-
hörige wird als einmalige Leistung auf 35 DM fest-
gesetzt, kann aber durch die Satzung bis auf 150 DM 
erhöht werden. Anstelle der Leistungsverbesserung 
zu 2. soll es beim geltenden Recht verbleiben, d. h. 
die Entbindung in einer Entbindungs- oder Kranken-
anstalt ist Ermessensleistung. Damit ist sicherge-
stellt, daß den Krankenkassen durch die gesetzliche 
Regelung keine Mehrausgaben entstehen. 

Die Aufbringung des Mutterschaftsgeldes zwischen 
Bund und Kassen wird neu geregelt. Zu jedem Lei-
stungsfall zahlt der Bund einen Pauschbetrag von 
400 DM. Dadurch werden die Belastungen des Bun-
des auf das durch die Haushaltslage gebotene Maß 
herabgesetzt. 

Die Belastungen des Bundeshaushalts belaufen sich 
nach dieser Regelung auf 

1968 1969 	1970 1971 

Millionen DM 

260 220 	220 220 

Sie ergeben sich aus der Annahme, daß insoweit 
jährlich rund 500 000 Entbindungsfälle zu erwarten 
sind und die Zahlung des Bundes für Sonderunter-
stützungen an Hausgehilfinnen und für Mutter-
schaftsgeld an Nichtversicherte nicht mehr als 
20 Millionen DM jährlich betragen. Die 40 Millionen 
DM Mehransatz im Jahr 1968 sind für die Abgel-
tung der Kosten angesetzt, die aus dem Überlei-
tungsrecht entstehen. 

Die Neuaufteilung des Mutterschaftsgeldes führt 
jedoch dazu, daß die Krankenversicherung mit 
Mehrausgaben belastet wird, und zwar mit 

1968 1969 	1970 1971 

Millionen DM 

50 170 	180 190 

Nummer 3 bis 10 allgemein 

Die Änderungen dienen dazu, die Rentenversiche-
rungen von den Aufwendungen zur Krankenver-
sicherung der Rentner teilweise zu entlasten und die 
unterschiedliche Belastung der Krankenkassen, die 
durch die ungleiche Verteilung der Rentner entstan-
den ist, auszugleichen. 

Die Beiträge zur Krankenversicherung der Rent-
ner sollen künftig nicht mehr allein von den Trägern 
der gesetzlichen Rentenversicherungen, sondern zu 
einem Teil auch von den versicherten Rentnern ge-
tragen werden. Eine Beitragsbeteiligung ist bereits 
bei den Beratungen des Gesetzes über Krankenver-
sicherung der Rentner vom 12. Juni 1956 in Erwä-
gung gezogen worden; die Entscheidung wurde je-
doch bis zu dem Zeitpunkt zurückgestellt, an dem 
die Renten durch die Reform wesentlich erhöht 

würden [vgl. Schriftlicher Bericht des Ausschusses 
für Sozialpolitik (zu Drucksache 2256 der 2. Wahl-
periode): IV 3. „Aufbringung der Mittel"]. Diese 
Reform ist 1957 durchgeführt worden. Die Renten 
der gesetzlichen Rentenversicherungen haben den 
Charakter eines Lohnersatzes. Es erscheint deshalb 
gerechtfertigt, die Rentner wenigstens zu einem ge-
ringen Teil Beiträge zu ihrer Krankenversicherung 
tragen zu lassen. Hierbei ist berücksichtigt, daß es 
dem Wesen einer sozialen Sicherungseinrichtung 
entspricht, daß alle, die ihr angehören, auch einen 
eigenen Beitrag zur Finanzierung dieser Einrich-
tung leisten. Es müssen hierbei alle Rentner unab-
hängig von der Höhe ihrer Rente in die Beitrags-
pflicht einbezogen werden. Eine Beitragspflicht erst 
von einer bestimmten Rentenhöhe ab würde weder 
dem Sinn der angestrebten Regelung entsprechen, 
noch den erwünschten finanziellen Erfolg haben. 
Härten werden dadurch vermieden, daß die Bei-
tragsleistung in der Regel erst gleichzeitig mit dem 
Wirksamwerden einer Rentenerhöhung beginnt. 

Die den Trägern der gesetzlichen Krankenversiche-
rung verbleibende Interessenquote, die im Jahre 
1966 etwa 23,4 v. H. der Ausgaben betrug, soll 
künftig 10 v. H. nicht mehr übersteigen. Der Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung wird er-
mächtigt, bei Abweichung von dieser Interessen-
quote die notwendige Änderung der Beitragssatz-
kürzung durch Rechtsverordnung vorzunehmen. 

Die Einführung eines Ausgleichsfaktors bei der Be-
rechnung des Beitrages für die einzelnen Kassen 
soll die gleichmäßige Belastung der Mitglieder aller 
Kassen mit einem gleichen Anteil an der Interes-
senquote aus der Krankenversicherung der Rentner 
unabhängig von dem Rentneranteil der einzelnen 
Kasse gewährleisten. Unterschiede in der verblei-
benden Belastung werden noch infolge der übrigen 
besonderen Verhältnisse der Kassen, insbesondere 
der unterschiedlichen Höhe der Ausgaben, entstehen 
können. 

Nummer 3 und 4 

Die Vorschriften gewährleisten, daß bei der Neu-
errichtung von Land- und Innungskrankenkassen 
auch die Rentner Mitglied der errichteten Kranken-
kasse werden. Mit dieser Regelung sollen die Land-
und Innungskrankenkassen den Betriebskranken-
kassen gleichgestellt werden. 

Nummer 5 

Die Beitragspflicht des Rentners wird mit 4. v. H. 
der Rente festgesetzt. Für die Empfänger eines Zu-
schusses nach § 381 Abs. 4 RVO gilt eine entspre-
chende Verpflichtung, da diese Rentner zu ihrer frei-
willigen Versicherung einen Betrag erhalten, der 
dem für pflichtversicherte Rentner durchschnittlich 
gezahlten Beitrag entspricht. 

Die Steigerungsbeträge aus Beiträgen der Höher-
versicherung werden bei der Berechnung des Bei

-

trages nicht ].berücksichtigt, da die Höherversiche-
rung eine freiwillige Versicherung ist, in der Bei-
tragshöhe und Leistung nach privatversicherungs- 
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rechtlichen Grundsätzen errechnet sind. Eine An-
passung dieses Rententeils findet nicht statt. 

Nummer 6 

Bei der Beitragsformel wurde grundsätzlich am gel-
tenden Recht festgehalten. Die Kürzung des Bei-
tragssatzes ist jedoch abweichend von der bisheri-
gen Regelung auf ein Viertel festgesetzt. Insbe-
sondere war zu berücksichtigen, daß sich der Anteil 
des den Rentnern nicht zu gewährenden Kranken-
geldes an den Gesamtaufwendungen für die Lei-
stungen der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
ändert hat. Die Beitragskürzung ist so festgelegt, 
daß sich ohne Kürzung des Grundlohns im Durch-
schnitt aller Kassen eine volle Deckung der Auf-
wendungen für die Krankenversicherung der Rent-
ner ergeben würde. Aus Absatz 3 ergibt sich durch 
die Grundlohnkürzung von 10 v. H. die vorgesehene 
Interessenquote der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. 

In Absatz 3 ist ein Ausgleichsfaktor zum Ausgleich 
des unterschiedlichen Rentneranteils der einzelnen 
Kassen vorgesehen, der sich auf die Grundlohn-
kürzung auswirkt. Die Ausgleichszahl ist proportio-
nal dem Anteil der aktiven Versicherten der Kasse 
an der Gesamtzahl der aktiven Versicherten aller 
Kassen und umgekehrt proportional dem Rentner-
anteil der Kasse an der Gesamtzahl der Rentner al-
ler Kassen. 

a) Entspricht bei einer Kasse das Verhältnis der 
Rentner zu den aktiven Versicherten dem Ver-
hältnis der Rentner zu den aktiven Versicherten 
bei allen Kassen, so ergibt sich die Ausgleichs-
zahl 1. 

Die Grundlohnkürzung beträgt dann 10 v. H. 
x 1 = 10 v. H. 

b) Ist bei einer Kasse das Verhältnis der Rentner zu 
den aktiven Versicherten ungünstiger als im 
Durchschnitt aller Kassen, wird die Ausgleichs-
zahl kleiner als 1. Die Belastung des einzelnen 
aktiven Versicherten aus der Krankenversiche-
rung der Rentner wird somit nicht höher als im 
Falle a. 

c) Ist bei einer Kasse das Verhältnis der Rentner 
zu den aktiven Versicherten günstiger als im 
Durchschnitt aller Kassen, wird die Ausgleichs-
zahl größer als 1. Die Belastung des einzelnen 
aktiven Versicherten aus der Krankenversiche-
rung der Rentner wird somit nicht geringer als 
im Falle a. 

Jeder aktive Versicherte wird damit künftig verhält-
nismäßig den gleichen Anteil der Belastung aus der 
Krankenversicherung der Rentner tragen, unab-
hängig davon, ob seine Kasse einen hohen oder 
niedrigen Rentneranteil hat. 

Nummer 7 

§ 393 a Abs. 1 RVO ermächtigt den Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung, durch Veränderung 

der Kürzung des Beitragssatzes sicherzustellen, daß 
die vom Gesetzgeber vorgesehene Interessenquote 
eingehalten wird. 

Die Möglichkeit zum Erlaß von Verwaltungsvor-
schriften wurde ergänzt. 

Nummer 8 

§ 394 Abs. 3 RVO regelt den Abzug des Rentenan-
teils und die Auszahlung des einbehaltenen Renten-
teils an die versicherungspflichtig beschäftigten 
Rentner und an die Rentner, die nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften pflichtversichert sind (z. B. 
Arbeitslose). 

Nummer 9 und 10 

Die Änderungen entsprechen der Änderung des 
§ 381 Abs. 2 RVO. 

Nummer 11 

Nach § 723 Abs. 2 RVO trägt der Bund zwei Fünftel 
der Rentenlast der Bergbau-Berufsgenossenschaft 
aus Versicherungsfällen, die sich nach dem 31. De-
zember 1952 ereignet haben. Die Vorschrift wurde 
mit Wirkung vom 1. Januar 1965 durch das Gesetz 
zur Änderung von Vorschriften in der gesetzlichen 
Unfallversicherung und in der knappschaftlichen 
Rentenversicherung vom 15. September 1965 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1349) in die Reichsversicherungs-
ordnung eingefügt, um die Bergbau-Berufsgenos-
senschaft zu entlasten. Entsprechend ermäßigten 
sich die von den Unternehmern zu zahlenden Um-
lagebeiträge. Das allgemeine Problem durch Struk-
turveränderungen bedingter Belastungsunterschiede 
ist Gegenstand eines Berichts, den die Bundesre-
gierung für den Deutschen Bundestag auf Grund 
seines Beschlusses vom 8. Dezember 1966 (Um-
druck 113) vorbereitet. 

Nummer 12 

Der Vorschlag zielt darauf ab, die Rechtsstellung 
der berufstätigen Frau in der sozialen Rentenver-
sicherung zu verbessern. Dem entspricht ein Be-
dürfnis nach einer erhöhten Absicherung in der So-
zialversicherung. Diesem Bedürfnis trägt der vorge-
schlagene Wegfall der Beitragserstattung Rechnung. 
Die Erfahrung lehrt, daß zahlreiche Frauen nach der 
Eheschließung weiterarbeiten oder in einem späte-
ren Alter erneut eine Beschäftigung aufnehmen. 
Die Aufhebung bezieht sich auf alle Fälle, in denen 
die Ehe nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ge-
schlossen oder der Antrag auf Beitragserstattung 
nach diesem Zeitpunkt gestellt ist. 

Nummer 13 

Absatz 4 des § 1314 RVO führt die in dieser Vor-
schrift für das Jahr 1967 getroffene Regelung für 
die Zukunft fort. 
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Absatz 5 entspricht dem § 128 Abs. 4 RKG. Seine 
Aufnahme in die Reichsversicherungsordnung und 
das Angestelltenversicherungsgesetz findet ihre 
Rechtfertigung darin, daß hier Verpflichtungen der 
Träger der Rentenversicherungen der Arbeiter und 
der Angestellten festgelegt werden. Auf die Be-
gründung zu § 3 Nr. 20 Abs. 4 wird verwiesen. 

Nummer 14 

Die Bundesregierung hatte bereits im Entwurf des 
3. RVÄndG vom 1. Januar 1968 an einen Beitrags-
satz von 15 vom Hundert vorgeschlagen. Dabei soll 
es bleiben, jedoch mußte der Beitragssatz von 
16 vom Hundert des Entgelts, der erst vom 1. Ja-
nuar 1970 an vorgesehen war, um ein Jahr vorge-
zogen werden, und ihm soll eine weitere Erhö-
hung um 1 vom Hundert am 1. Januar 1970 fol-
gen. Diese Beitragserhöhungen sind im Hinblick 
auf die zunehmende Belastung aus dem ungünsti-
gen Bevölkerungsaufbau sowie des im Rahmen der 
mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Ru

-

hens der Bundeszuschüsse erforderlich. 

Nummer 15 

Es wird der Zustand wiederhergestellt, der bis zum 
1. RVÄndG vom 9. Juni 1965 bestanden hat. 

§ 2  

Nummer 1 

Entsprechend dem eingehend begründeten Vorschlag 
der Sozialenquête-Kommission und den verstärkten 
Forderungen der betroffenen Personenkreise wird 
die Versicherungspflichtgrenze in der Rentenversi-
cherung der Angestellten aufgehoben. Damit sind 
alle Personen im Sinne des § 2, unabhängig von 
der Höhe ihres Jahresarbeitsverdienstes und ihrer 
Stellung im Betrieb, versicherungspflichtig, sofern 
sich aus den §§ 4 ff. nicht etwas anderes ergibt. Mit 
dieser Maßnahme wird der Gedanke der Solidarität 
aller Angestellten unterstrichen. 

Hinsichtlich der Befreiungsmöglichkeit für die Per-
sonen, die am 31. Dezember 1967 wegen der Höhe 
ihres Jahresarbeitsverdienstes nicht versicherungs-
pflichtig waren, vgl. die Übergangsregelung in Ar-
tikel 2 § 1 AnVNG. 

Nummer 2 

Die Vorschrift ist auf Grund des Wegfalls der Jah-
resarbeitsverdienstgrenze redaktionell neu gefaßt 
worden. 

Nummer 3 

Die Vorschrift ist auf Grund des Wegfalls der Jah-
resarbeitsverdienstgrenze redaktionell neu gefaßt 
worden. 

Nummer 4 

Die Vorschrift ist auf Grund des Wegfalls der Jah-
resarbeitsverdienstgrenze redaktionell neu gefaßt 
worden. 

Nummer 5 

Vgl. Begründung zu § 1 Nr. 12 

Nummer 6 

Vgl. Begründung zu § 1 Nr. 13. 

Nummer 7 

Vgl. Begründung zu § 1 Nr. 14. 

Nummer 8 

Vgl. Begründung zu § 1 Nr. 15. 

§ 3 

Nummer 1 

Arbeitnehmer mit Arbeitgeberfunktion, die einen 
Jahresarbeitsverdienst von mehr als 21 600 DM 
erzielten, galten bisher nicht als Arbeitnehmer und 
waren daher von der Versicherungspflicht ausge-
schlossen. Durch die Streichung des Absatzes 2 
werden sie nunmehr der Versicherungspflicht unter-
stellt. Im übrigen vergleiche die Begründung zu 
§ 2 Nr. 1. 

Nummer 2 

Die Vorschrift erfüllt die Forderung der Entschlie-
ßung des Bundestages vom 23. Oktober 1964 (Druck-
sache IV/2475, Stenographischer Bericht Seite 
7060 D). Sie stellt den Rechtszustand vor dem 8. Mai 
1945 wieder her. Bis zu dem vorgesehenen beson-
deren Gesetz sollen die Knappschaften vorläufig wie 
bisher die Versicherung als Selbstverwaltungskör-
perschaften entsprechend dem geltenden Recht wei-
ter durchführen. 

Nummer 3 

Die Einführung dieser Vorschrift war erforderlich 
im Zusammenhang mit der Einführung eines Bei-
trages der Rentner für ihre Krankenversicherung; 
vgl. Begründung zu § 1 Nr. 5. Der als Rentner in 
der knappschaftlichen Krankenversicherung pflicht-
versicherte Personenkreis war bisher in der Ver-
ordnung über den weiteren Ausbau der  knapp-
schaftlichen Krankenversicherung vom 19. Mai 1941 
(Reichsgesetzbl. I S. 287) sowie der Verordnung über 
die knappschaltliche Krankenversicherung der 
Rentner vom 8. Juni 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 409) 
geregelt. Die Bezieher einer Bergmannsrente sowie 
der Knappschaftsrente wegen Berufsunfähigkeit sind 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 	Drucksache  V/2149  

bei Weiterbeschäftigung in einem knappschaftlichen 
Betrieb von der Versicherungspflicht nach dieser 
Vorschrift ausgenommen, da sie versicherungspflich-
tig beschäftigt sind. Bergmannsrentner, die nicht 
mehr versicherungspflichtig beschäftigt sind, haben 
die Möglichkeit, sich gegen Krankheit freiwillig in 
der knappschaftlichen Krankenversicherung zu ver-
sichern. 

Durch Absatz 2 Satz 2 wird klargestellt, daß Be-
zieher von Renten sowohl aus der knappschaftlichen 
Rentenversicherung als auch aus den Rentenversi-
cherungen der Arbeiter und der Angestellten nur 
in der knappschaftlichen Krankenversicherung ver-
sichert sind. 

Nummer 4 

Die Vorschrift soll klarstellen, daß die knappschaft-
liche Krankenversicherung der Rentner grundsätz-
lich ebenso wie die der anderen Versicherten nach 
den Vorschriften des Reichsknappschaftsgesetzes 
und der Reichsversicherungsordnung durchgeführt 
wird. Soweit jedoch nach bisher geltendem Recht 
für die knappschaftliche Krankenversicherung der 
Rentner Sonderregelungen bestehen, bleiben diese 
unberührt. 

Nummer 5 

Nach dem zur Zeit geltenden Recht können sich 
grundsätzlich nur die in knappschaftlichen Betrie

-

ben beschäftigten Arbeitnehmer, die nicht der Ver-
sicherungspflicht unterliegen, freiwillig versichern. 
Mit der Einbeziehung sämtlicher Arbeitnehmer des 
Bergbaus in die Versicherungspflicht ist diese Vor-
schrift gegenstandslos geworden. Im übrigen wird 
den Personen, die sich freiwillig in der knappschaft-
lichen Rentenversicherung versichert haben, die 
Möglichkeit eröffnet, ihre Versicherung unter be-
stimmten Voraussetzungen fortzusetzen (vgl. Arti-
kel 2 § 1 Abs. 2 KnVNG). 

Nummer 6 

Die Änderung der Voraussetzungen für die Gewäh-
rung der Bergmannsrente mit Vollendung des 50. Le-
bensjahres ist eine zwangsläufige Folge aus der 
versicherungsmäßigen Gleichstellung aller Unter-
tagebeschäftigten. Die geltende Regelung geht da-
von aus, daß Bergleute, die lange Jahre Hauerarbei-
ten oder gleichgestellte Arbeiten verrichtet haben, 
diese Tätigkeiten nach Vollendung des 50. Lebens-
jahres in der Regel nicht mehr verrichten können 
und gezwungen sind, eine minderentlohnte Tätig-
keit aufzunehmen. Diese Annahme trifft nicht für 
alle Untertagebeschäftigten zu. Ein Teil erleidet im 
Alter keine wesentliche Lohnminderung. Es wäre 
aber sozialpolitisch nicht gerechtfertigt, wenn die 
Bergmannsrente an Versicherte gewährt wird, die 
keine Lohneinbuße erleiden. 

Die Regelung im Entwurf geht weitgehend von dem 
bis zum 31. März 1939 geltenden Recht aus. Eine 
wirtschaftlich gleichwertige Tätigkeit wird hiernach 

nicht mehr ausgeübt, wenn der Berechtigte einen 
Lohnabfall von mindestens 10 vom Hundert gegen-
über dem Entgelt aus seiner bisher verrichteten 
knappschaftlichen Arbeit erfährt. Bei Auslegung 
des Begriffs „der bisher verrichteten knappschaft-
lichen Arbeit" sollen die von der Rechtsprechung 
zu § 45 Abs. 2 RKG entwickelten Grundsätze maß-
gebend sein. Durch die Änderung der Vorschrift ist 
hiernach für die Erlangung der Bergmannsrente mit 
Vollendung des 50. Lebensjahres gegenüber der 
Bergmannsrente wegen verminderter bergmänni-
scher Berufsfähigkeit nur die Höhe des geforderten 
Lohnabfalls maßgebend. Auf die Art der ausgeüb-
ten Beschäftigung kommt es hierbei nicht an. 

Während bei der Bergmannsrente wegen vermin-
derter bergmännischer Berufsfähigkeit für den Hauer 
in der Regel eine Lohnminderung von mindestens 
20 vom Hundert gegenüber der bisher verrichteten 
knappschaftlichen Arbeit verlangt wird, genügt für 
die Bergmannsrente mit Vollendung des 50. Lebens-
jahres eine solche von mindestens 10 vom Hundert. 

Der geringere Lohnabfall als Leistungsvorausset-
zung für die über 50 Jahre alten Bergleute soll es 
ihnen gegebenenfalls ermöglichen, entsprechend 
ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit noch höher-
wertigere Arbeiten zu verrichten. Dadurch wird 
vermieden, daß sie, nur um die Rente zu erhalten, 
Arbeiten ausüben, die erheblich unter ihrem Lei-
stungsvermögen liegen. 

Nummer 7 

Die Änderung ist eine Folge des Wegfalls des Be-
griffs der Hauerarbeiten; vgl. Begründung zu Num-
mer 8 Absatz 1. 

Nummer 8 

Die Verhältnisse im Bergbau haben sich seit 
der Reform des Knappschaftsrentenrechts durch 
das Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungs-
gesetz im Jahre 1957, das die Verrichtung von Hauer

-

arbeiten und die ihnen gleichgestellten Arbeiten 
als eine wichtige Leistungsvoraussetzung enthält, 
infolge der raschen technischen Entwicklung grund-
legend gewandelt. Eine sinnvolle Abgrenzung zwi-
schen Hauerarbeiten und sonstigen Arbeiten unter 
Tage ist nicht mehr möglich. Die technische Ent-
wicklung im Bergbau hat dazu geführt, daß eine 
unterschiedliche Bewertung der Tätigkeiten bzw. 
der Arbeitsplätze in bezug auf die besonderen Lei-
stungen der knappschaftlichen Rentenversicherung 
nicht mehr gerechtfertigt werden kann. Es erscheint 
daher richtig, auf die bisherige Unterscheidung zu 
verzichten. 

Die Vorschrift stellt es auf Arbeiten ab, die ständig 
unter Tage verrichtet worden sind. Um im einzelnen 
prüfen zu können, inwieweit diese Voraussetzun-
gen auch bei Personen erfüllt sind, die auf Grund 
ihrer Funktionen auch über Tage tätig sind, wird 
der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
welche Arbeiten den ständigen Arbeiten unter Tage 
gleichzustellen sind. Das gleiche gilt auch für son- 
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stige Tätigkeiten, z. B. hei der Grubenwehr, die nach 
geltendem Recht den Hauerarbeiten gleichgestellt 
sind. 

Nummer 9 

Die Ersatzzeiten nach § 51 RKG sind künftig auch 
auf die besonderen Wartezeiten anzurechnen. 

Nummer 10 

Der Jahresbetrag von 2,5 für die Knappschaftsrente 
wegen Erwerbsunfähigkeit und das Knappschafts-
ruhegeld hat zu Renten geführt, die nicht selten 
den Netto-, bisweilen auch den Bruttoverdienst 
des Versicherten erreichen. Ein solches Ergebnis 
ist sozialpolitisch unerwünscht. Durch diese Vor-
schrift soll die Ursache für überhöhte Rentenlei-
stungen weitgehend beseitigt werden. Die Versi-
cherten werden nunmehr nach vierzig Versiche-
rungsjahren anstelle einer Jahresrente von 100 vom 
Hundert eine solche von 80 vom Hundert ihrer per-
sönlichen Rentenbemessungsgrundlage erhalten. Die 
Regelung gibt dem Versicherten, anders als das gel-
tende Recht, auch noch nach vierzig Versicherungs-
jahren den Anreiz, durch eine versicherungspflich-
tige Beschäftigung seine Rente zu steigern. Zu-
gleich wird mit dieser Vorschrift die Begrenzung der 
Renten von Versicherten, die einen über 100 vom 
Hundert liegenden Durchschnittssatz ihrer persön-
lichen Rentenbemessunggrundlage erreichen, ihre 
Bedeutung verlieren. Eine andere als die vorge-
sehene Lösung zum Abbau überhöhter Rentenlei-
stungen müßte zwangsläufig zu einer noch viel 
stärkeren Begrenzung der Renten als nach gel-
tendem Recht führen, wodurch versicherungsrecht-
lich unerwünschte Ergebnisse eintreten würden. Die 
Herabsetzung des Jahresbetrages für die Knapp-
schaftsrente wegen Berufsunfähigkeit nach Absatz 2 
Satz 1 letzter Halbsatz ist notwendig, um die Be-
wertung dieser Rente gegenüber der Knappschafts-
rente wegen Erwerbsunfähigkeit und dem Knapp-
schaftsruhegeld aufrechtzuerhalten. 

Nummer 11 

Durch die Herabsetzung der Jahresbeträge für das 
Knappschaftsruhegeld, für die Knappschaftsrenten 
wegen Erwerbsunfähigkeit und wegen Berufsunfä-
higkeit ist es zur sozialen Sicherung der Frühinvali-
den erforderlich, die nach zur Zeit geltendem Recht 
vorgesehene Kürzung der Zurechnungszeit um ein 
Drittel wegfallen zu lassen. 

Nummer 12 

Die Änderung ergibt sich aus dem Wegfall des 
Begriffs der Hauerarbeiten. 

Nummer 13 

Die Vorschrift soll sicherstellen, daß die laufenden 
Renten den neu zugehenden Renten angeglichen 

werden. Die Angleichung des Rentenbestandes aus 
Versicherungsfällen vor dem 1. Januar 1968 und 
des Neuzugangs aus Versicherungsfällen vor dem 
1. Januar 1972 an die Neuzugänge aus Versiche-
rungsfällen nach dem 31. Dezember 1971 hat im 
Rahmen der Rentenanpassungen zu erfolgen und 
muß bis zum Jahresende 1974 abgeschlossen sein. 
Die allmähliche Senkung des Steigerungssatzes im 
Zusammenhang mit der Rentenanpassung gewähr-
leistet, daß die Rentenbezieher auch in Zukunft an 
dem wirtschaftlichen Wachstum teilnehmen. 

Nummer 14 

Der neue Absatz 2 verpflichtet den knappschaftli-
chen Rentenversicherungsträger, eine Bergmanns-
rente nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 RKG zu entziehen, 
wenn eine Lohneinbuße nicht mehr vorliegt. Die 
Vorschrift schließt an die Regelung für den Bezug 
einer Bergmannsrente nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 RKG 
hinsichtlich der Entgeltvergleichsberechnung bei 
Ausübung einer versicherungspflichtigen Beschäf-
tigung in einem nicht knappschaftlichen Betriebe an 
(vgl. hierzu Urteil des Bundessozialgerichts vom 
23. Februar 1967 5 RKn 111/65). 

Nummer 15 

Vgl. Begründung zu § 1 Nr. 12. 

Nummer 16 

Die Vorschrift übernimmt in den Buchstaben a und 
b die Regelung der geltenden Nummer 1 bis zum 
31. Dezember 1971. Damit wird sichergestellt, daß 
sich in den nächsten Jahren an den Anspruchsvor-
aussetzungen für die Knappschaftsausgleichsleistung 
insoweit nichts ändert. 

Durch Buchstabe c soll in Verbindung mit Artikel 2 
§ 5 KnVNG die Überleitung auf das neue Recht 
erleichtert werden. 

In Buchstabe d wird berücksichtigt, daß es nach 
neuem Recht keine Hauerarbeiten mehr gibt. Die 
Vorschrift stellt daher Bergleute, die erst nach dem 
31. Dezember 1972 — bis zu dem das geltende Recht 
insoweit aufrecht erhalten bleibt — vermindert 
bergmännisch berufsfähig werden, den in Buchstabe b 
Versicherten gleich. In Hinblick darauf, daß der 
Berechtigte seine bisherige Tätigkeit wegen vermin-
derter bergmännischer Berufsfähigkeit wechseln muß, 
handelt es sich im wesentlichen um den gleichen, 
jetzt in Buchstabe b erfaßten Personenkreis, der 
auch nach geltendem Recht Anspruch auf die Knapp-
schaftsausgleichsleistung bei freiwilligem Ausschei-
den aus dem knappschaftlichen Betrieb hat. 

Nummer 17 

Vgl. Begründung zu § 1 Nr. 13. 

Nummer 18 

Die Vorschrift verpflichtet die Bezieher von Renten 
mit Ausnahme der Bergmannsrente und der Knapp- 
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schaftsrente wegen Berufsunfähigkeit bei Weiterbe-
schäftigung in einem knappschaftlichen Betriebe 
(vgl. Begründung zu Nummer 3) zur Zahlung eines 
Beitrages an die Krankenversicherung. Der Beitrag 
richtet sich nach der Höhe des gesamten Rentenein-
kommens. Knappschaftlichen Rentnern, die auf 
Grund einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 
bereits gegen Krankheit pflichtversichert sind, wird 
der Beitrag auf Antrag von dem Träger der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung erstattet. Ebenso 
können die freiwillig in der gesetzlichen Kranken-
versicherung oder bei einem privaten Versiche-
rungsunternehmen versicherten Rentner die Erstat-
tung des von der Rente einbehaltenen Beitrages 
beantragen. Für den Fall, daß Rentner von einem 
Träger der Rentenversicherungen der Arbeiter oder 
Angestellten einen Betrag nach § 381 Abs. 4 RVO 
erhalten, ist die Erstattung ausgeschlossen, um auch 
ihre Beteiligung an den Kasten der Krankenver-
sicherung sicherzustellen. Auch wenn dieser Aus-
nahmefall nicht vorliegt, wird ihnen der Beitrag 
höchstens bis zu diem Betrag erstattet, der von den 
Trägern der Rentenversicherungen der Arbeiter und 
der Angestellten für die pflichtversicherten Rentner 
oder den freiwillig oder privat versicherten Rentner 
als Zuschuß zu ihrer Krankenversicherung nach 
§ 381 Abs. 4 RVO gezahlt wird. Hierdurch soll eine 
wirtschaftliche Besserstellung gegenüber Rentnern, 
die sich auf den Versicherungsschutz als Pflichtmit-
glieder der knappschaftlichen Krankenversicherung 
beschränken, vermieden werden. Aus dem gleichen 
Grunde ruht ihre Mitgliedschaft in der knappschaft-
lichen Krankenversicherung als Rentner, wenn sie 
eine Erstattung der Pflichtbeiträge beantragen. Bei 
Verzicht auf die Beitragserstattung endet das Ru-
hen. 

Nummer 19 

Die Angleichung der Finanzgrundlagen der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung an die der Renten-
versicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
macht es erforderlich, auch diese Vorschrift denen 
der § 1382 RVO, § 109 AVG anzupassen. 

Nummer 20 

§ 128 Abs. 1 ersetzt die bisherige Defizithaftung des 
Bundes durch eine Regelung, die der in den Renten-
versicherungen der Arbeiter und der Angestellten 
(vgl. § 1389 Abs. 1, 2 Satz 1 und 2 RVO, § 116 Abs. 1, 
2 Satz 1 und 2 AVG) im Grundsatz entspricht. Er 
fixiert den Bundeszuschuß für 1968 auf einen be-
stimmten Betrag, der sich — ebenso wie schon bis-
her in den Rentenversicherungen der Arbeiter und 
der Angestellten — in den folgenden Jahren nach 
Maßgabe der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
weiterentwickelt. Im Gegensatz zu diesen beiden 
Versicherungen wird  allerdings der Bundeszuschuß 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung auf 
absehbare Zeit die sonstigen Einnahmen überstei-
gen. Demgemäß ist er hier in Abweichung von den 
genannten Vorschriften nicht allein zur teilweisen 
Deckung der Ausgaben bestimmt, die nicht Leistun-
gen der Alterssicherung sind. Sätze 2 und 3 dienen 

der Abgrenzung der Einnahmen und Ausgaben für 
die Berechnung des Bundeszuschusses für 1968. 

Absatz 2 stellt sicher, daß Leistungsverbesserungen 
im Bereich des Knappschaftsrechts, die nicht alle 
Rentenversicherungszweige betreffen, dem Bund zur 
Last fallen. Dadurch soll verhindert werden, daß die 
Versicherten der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten durch ihre Beiträge über den 
Wanderungsausgleich (Absatz 4) hinaus für den 
Bergbau eigentümliche Sonderleistungen oder hö-
here Leistungen aufkommen müssen. 

Absatz 3 begrenzt  den  Bundeszuschuß auf das Maß, 
das erforderlich ist,- um zusammen mit den übrigen 
Einnahmen die Gesamtausgaben zu decken. 

Absatz 4 trägt dem Umstand Rechnung, daß im ver-
gangenen Jahrzehnt zahlreiche Bergleute aus dem 
Bergbau abgewandert sind und dadurch einerseits 
die Beitragskraft der Knappschaftsversicherung ge-
schwächt, andererseits die der Rentenversicherungen 
der Arbeiter und der Angestellten gestärkt haben. 
Es erscheint insoweit vertretbar, die zum Teil dadurch 
bedingte Verschlechterung der Finanzlage der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung nicht mehr einseitig 
dem Bund anzulasten. Es ist andererseits anzuneh-
men, daß auf die Dauer Beitragseinnahmen, Bundes-
zuschuß und flüssige Mittel der Rücklage ausreichen 
werden, die Ausgaben der knappschaftlichen Renten-
versicherung zu decken. Zu den Gesamteinnahmen 
im Sinne von Satz 1 gehören schon ihrer Natur 
nach die Zinserträge der Rücklage. Da in Absatz 4 
im Gegensatz zu Absatz 1 und Absatz 3 die zu bil-
dende Rücklage nicht erwähnt wird, ist sie den 
Gesamtausgaben nicht zuzurechnen; eine Verwen-
dung von Mitteln des Wanderungsausgleichs zur 
Rücklagebildung wird überdies durch die Ergänzung 
des § 131 Abs. 1 RKG ausdrücklich ausgeschlossen. 
Ergänzt wird  die  Vorschrift des Absatzes 4 durch 
die in Artikel 2 § 20 b KnVNG vorgesehene Über-
gangsregelung. 

Nummer 21 

Vgl. Begründung zu § 1 Nr. 15. 

Nummer 22 

Die Anfügung in Absatz 1 des § 131 RGK soll ver-
hindern, daß Mittel der Rentenversicherungen der 
Arbeiter und der Angestellten zur Rücklagebildung 
der knappschaftlichen Rentenversicherung verwen-
det werden. 

Der neue Absatz 3 ermöglicht eine bestimmungs-
mäßige Verwendung eines Teils der bisher ange-
sammelten Rücklage. Diese ist zur Zeit fest angelegt; 
ihre teilweise Verflüssigung wird voraussichtlich 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Demgemäß ist 
sie erst von 1972 an vorrangig vor dem Wande-
rungsausgleich zur Deckung der laufenden Ausgaben 
heranzuziehen (§ 128 Abs. 4 RKG). Dadurch wird 
gewährleistet, daß die Rentenversicherungen der 
Arbeiter und der Angestellten nicht unnötig bela-
stet werden. 
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Zu Artikel 2 
(Arbeiterrentenversicherungs - Neuregelungsgesetz, 
Angestelltenversicherungs - Neuregelungsgesetz, 
Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungs-
gesetz) 

§ 1 

In der mittelfristigen Finanzplanung der Bundes-
regierung ist vorgesehen, daß von den Bundeszu-
schüssen zur Rentenversicherung der Arbeiter und 
zur Rentenversicherung der Angestellten zusammen 

im Rechnungsjahr 1968 731 Millionen DM 

im Rechnungsjahr 1969 933 Millionen DM 

im Rechnungsjahr 1970 1185 Millionen DM 

im Rechnungsjahr 1971 1185 Millionen DM 

eingespart werden müssen, ohne daß der Anspruch 
als solcher ab 1972 berührt wird. Die Aufteilung 
auf die Rentenversicherung der Arbeiter einerseits, 
die Rentenversicherung der Angestellten anderer-
seits erfolgt nach den Grundsätzen, die im Entwurf 
des 3. Rentenversicherungs-Änderungsgesetzes 
(Drucksache V/896) vorgesehen sind. Danach wurde 
der Ruhensbetrag des Bundeszuschusses auf die 
Arbeiterrentenversicherung und die Angestellten-
versicherung in der Weise verteilt, daß die Vermö-
gen der beiden Zweige vorn 1. Januar 1968 an er-
halten bleiben. Die übrigen zusätzlichen Belastun-
gen aus der mittelfristigen Finanzplanung und die 
darin vorgesehenen Mehreinnahmen der Renten-
versicherung wurden vorher berücksichtigt. Im Ent-
wurf des 3. RVÄndG entfällt Artikel I Nr. 7 a mit 
der dort vorgesehenen Umverteilung des bisherigen 
Bundeszuschuss es.  

§ 2 

Nummer 1 

Die Änderung des Artikels 2 § 1 AnVNG ergibt sich 
auf Grund des Wegfalls der Versicherungsfreiheit 
wegen Überschreitens der Jahresarbeitsverdienst-
grenze. Durdi die Neufassung der Vorschrift soll 
einmal den älteren Angestellten die Möglichkeit 
zur Befreiung von der Versicherungspflicht in der 
Rentenversicherung der Angestellten eingeräumt 
werden, weil diese gegebenenfalls bis zum Errei-
chen der Altersgrenze die Voraussetzungen für des 
Altersruhegeld nicht mehr erfüllen können, zum 
anderen sollen sich diejenigen Angestellten von der 
Versicherungspflicht befreien lassen können, die 
bereits eine andere gleichwertige Alterssicherung 
haben. 

Die Vorschrift stimmt inhaltlich mit der aus Anlaß 
der Erhöhung der Jahresarbeitsverdienstgrenze im 
Jahre 1965 getroffenen Regelung des Rentenversi-
cherungs-Änderungsgesetzes überein. 

Nummer 2 

Vgl. Begründung zu § 1. Im Entwurf des 3. RVÄndG 
entfällt Artikel 2 Nr. 6 a mit der dort vorgesehenen 
Umverteilung des Bundeszuschusses. 

§ 3 

Nummer 1 

Die Vorschrift gibt den Personen, die durch den 
Wegfall des Absatzes 2 in § 1 RKG versicherungs-
pflichtig werden, die Möglichkeit, zwischen einer 
Pflichtversicherung in der knappschaftlichen Renten-
versicherung und einer mit einem öffentlichen oder 
privaten Versicherungsunternehmen bereits abge-
schlossenen oder bis zum 30. Juni 1968 noch ,abzu-
schließenden Lebensversicherung zu wählen. 

Personen, die bisher in der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung freiwillig versichert waren, können. 
die Versicherung fortsetzen, soweit sie nicht in einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung stehen. Vgl. 
im übrigen die Begründung zu § 2 Nr. 1. 

Nummer 2 

Durch die Fortgeltung des Erlasses des RAM wird 
gewährleistet, daß Rentner vom Rentenantrag an 
wie bisher in der knappschaftlichen Krankenversiche-
rung versichert sind. 

Da 'Bergmannsrentner nicht mehr in der knappschaft-
lichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, 
soll durch Absatz 2 sichergestellt werden, daß ihr 
Krankenversicherungsschutz auch nach dem 31. De-
zember 1967 aufrecht erhalten bleibt. 

§ 19 Abs. 2 Satz 2 RKG klärt die Zuständigkeit bei 
Bezug weiterer Renten aus den Rentenversicherun-
gen der Arbeiter und der Angestellten. Da in der 
Verwaltungspraxis bisher unterschiedlich verfahren 
worden ist, erscheint es zweckmäßig, auch für die 
Vergangenheit eine abschließende Regelung zu tref-
fen.  

Absatz 4 erhält für Personen, die eine Rente aus den 
Rentenversicherungen der Arbeiter oder der Ange-
stellten beziehen, aber Mitglied der knappschaft-
lichen Krankenversicherung sind, den derzeitigen 
Rechtszustand aufrecht. Ihre Beiträge werden von 
dem Rentenversicherungsträger einbehalten, der die 
Rente zahlt. 

Nummer 3 

Die Vorschrift regelt die Anrechnung von Hauer

-

arbeiten oder gleichgestellten Arbeiten sowie allen 
sonstigen Untertagearbeiten, die nach geltendem 
Recht zurückgelegt Sind, auf die Wartezeit nach 
§ 49 Abs. 2 RKG und die Zeit ständiger Arbeiten 
unter Tage und diesen gleichgestellten Arbeiten nach 
§ 98 a RKG. 

Bei Versicherten, die nach geltendem Recht die 
Wartezeit für die Bergmannsrente wegen Voll- 
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endung des 50. Lebensjahres und für das vorgezo-
gene Knappschaftsruhegeld bereits erfüllt haben 
oder noch erfüllen, wird auch die Erfüllung der 
Wartezeit nach neuem Recht unterstellt. Soweit dies 
nicht möglich ist, werden nach Absatz 2 die Hauer-
arbeiten und die gleichgestellten Arbeiten auf die 
Wartezeit und die Zeit ständiger Arbeiten unter 
Tage nach neuem Recht günstiger, nämlich im Ver-
hältnis zwei zu drei angerechnet. Damit wird auch 
gleichzeitig der Übergang auf das neue Recht er-
leichtert. 

Die sonstigen Untertagearbeiten werden nach Ab-
satz 3 grundsätzlich voll angerechnet. Um jedoch 
der Wertung der sonstigen Untertagearbeiten ge-
genüber den Hauerarbeiten und diesen gleichgestell-
ten Arbeiten in der Vergangenheit Rechnung zu 
tragen, werden die vor dem 1. Januar 1968 zurück-
gelegten Beschäftigungszeiten unter Tage nach Ab-
satz 4 auf die Wartezeit im Verhältnis von drei zu 
zwei angerechnet. Nur auf die Zeit ständiger Ar-
beiten unter Tage nach § 98 a Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe c RKG werden diese Zeiten nicht angerechnet, 
weil diesem Personenkreis durch die bessere Be-
wertung der Hauerarbeiten bereits eine hinreichende 
Vergünstigung eingeräumt ist. Ständige Arbeiten 
unter Tage werden erst für Zeiten nach Inkrafttreten 
des Gesetzes bei der Gewährung des Leistungszu-
schlages berücksichtigt. 

Bei einem Versicherten, der vor dem 1. Januar 
1968 seine bisherige Hauertätigkeit aus gesundheit-
lichen Gründen aufgeben mußte, kann im Einzelfall 
die Umrechnung nach den Absätzen 2 und 4 zu 
einem ungünstigeren Ergebnis führen, als die An-
rechnung der Tätigkeit nach Absatz 3. Für diesen 
Fall schreibt Absatz 6 vor, daß alle Zeiten unter 
Tage voll anzurechnen sind, wobei die Anwendung 
sowohl des Absatzes 2 als auch des Absatzes 4 zu 
unterbleiben hat. Damit wird gewährleistet, daß 
Versicherte, die die Voraussetzungen nach § 49 
Abs. 4 Nr. 2 RKG in der bisherigen Fassung erfüllt 
haben, nicht schlechter gestellt werden. 

Nummer 4 

Die Vorschrift will die unterschiedliche Behandlung 
von Rentnern vermeiden, je  nachdem, ob der Ver-
sicherungsfall noch vor dem 1. Januar 1968 oder 
erst danach eingetreten ist. Der Jahresbetrag für 
Renten aus Versicherungsfällen vom Jahre 1968 
an wird daher nur allmählich im Laufe von fünf 
Jahren herabgesetzt. Die in § 53 RGK bestimmten 
Jahresbeträge werden infolgedessen erst den Renten 
aus Versicherungsfällen nach dem 31. Dezember 
1971 zugrunde zu legen sein. Im Zusammenhang mit 
der Herabsetzung der Steigerungssätze ist es erfor-
derlich, die in § 58 RGK vorgesehene volle Anrech-
nung der Zurechnungszeit zum geeigneten Zeitpunkt 
dem Rentenbestand und dein Rentenzugang zugute 
kommen zu lassen. 

Nummer 5 

Die Vorschrift soll verhindern, daß den Beziehern 
der Bergmannsrente wegen Vollendung des 50. Le

-

bensjahres nach geltendem Recht diese Rente nach 
neuem Recht entzogen wird. 

Nummer 6 

Die Vorschrift des § 20 a KnVNG soll sicherstellen, 
daß Rentner aus Versicherungsfällen des Jahres 
1967, deren Renten nicht der Anpassung durch das 
Zehnte Rentenanpassungsgesetz unterliegen, im 
Jahre 1968 zu einer Beitragszahlung zur Kranken-
versicherung nicht herangezogen werden. 

Die Vorschrift des § 20 b KnVNG sichert den Eintritt 
der im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 
ins Auge gefaßten Einsparungen des  Bundes auf 
dem Gebiet der Knappschaftsversicherung ab. Die 
in Satz 1 vorgesehene Kürzung des Bundeszuschus-
ses bezieht sich nur auf das Jahr 1968, auf die Höhe 
des Bundeszuschusses in den folgenden Jahren hat 
sie keinerlei Einfluß. Satz 2 setzt die Mindestbeträge 
des Wanderungsausgleichs fest; sie sind der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung ohne Rücksicht dar-
auf zu ,gewähren, ob die Voraussetzungen des 
§ 128 Abs. 3 RGK gegeben sind oder in welcher 
Höhe in voraufgegangenen Jahren Zahlungen nach 
dieser Vorschrift zu bewirken waren. Sie zählen zu 
den Gesamteinnahmen im Sinne von § 128 Abs. 3 
RKG. 

Zu Artikel 3 

(Übergangsvorschriften zu Artikel 1) 

§ 1 	 I 

Mit dieser Vorschrift wird klargestellt, welches 
Recht auf Übergangsfälle der Mutterschaftshilfe an-
zuwenden ist. 

§ 2 

Die Vorschrift soll eine bessere Verteilung des Ren-
tenbestandes auf die seit dem 1. August 1956 neu 
errichteten Land-  und Innungskrankenkassen ermög-
lichen. 

§ 3 

Aus verwaltungstechnischen Gründen müssen bei 
Inkrafttreten der Vorschriften über die Beitrags-
zahlung der Rentner zunächst von allen Renten 
4 v. H. einbehalten werden. Die Feststellung der 
Renten, von denen kein Rentenanteil abzuziehen 
ist, erfordert einen Antrag des Berechtigten, da die 
Versicherungsträger die notwendigen Feststellungen 
nicht von Amts wegen treffen können. 

§ 4. 

Renten aus Versicherungsfällen, die im Jahre 1967 
eingetreten sind, werden am 1. Januar 1968 nicht 
angepaßt. Um bei diesen Renten eine Minderung 
des Zahlbetrages zu vermeiden, werden Rentner, 
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die eine solche Rente erhalten, erst 1969 beitrags-
pflichtig. 

§ 5 bis § 9 

Diese Vorschriften enthalten die notwendigen An-
passungen anderer Gesetze und setzen gegenstands-
los gewordene Vorschriften außer Kraft. 

§ 10 

Durch die Streichung des § 15 des Sozialversiche

-

rungs-Anpassungsgesetzes sowie des § 5 KnVAG 
wird die nach dem Ersten Überleitungsgesetz auf 
den Bund übergegangene Verpflichtung der knapp-
schaftlichen Krankenversicherung einen Zuschuß 
von 1 v. H. der versicherungspflichtigen Entgelte 
der Arbeiter zu zahlen, beseitigt. Durch Nummer 3 
wird die entsprechende Regelung im Saarland auf-
gehoben. Für die Zukunft wird dadurch die Lage der 
Träger der knappschaftlichen Krankenversicherung 
der der übrigen .Krankenversicherungsträger ange-
glichen. 

Zu Artikel 4 

(Bundessozialhilfegesetz) 

Nummer 1 

Der Bund hatte die in § 138 Bundessozialhilfegesetz 
bezeichneten Aufwendungen der Tuberkulosehilfe, 
die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherun-
gen entstehen, zunächst freiwillig übernommen. Spä-
ter ist diese freiwillige Bundesleistung als recht-
liche Verpflichtung in dem Gesetz über die Tuber-
kulosehilfe und dann in dem Bundessozialhilfegesetz 
geregelt und auf die Träger der Unfallversicherung 
ausgedehnt worden. 

Der Bund leistet bereits nach § 1389 der Reichsver-
sicherungsordnung, nach § 116 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes und nach § 128 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes hohe allgemeine Zuschüsse zu den 
Ausgaben der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten und zur knappschaftlichen 
Rentenversicherung. Neben diesen allgemeinen Zu-
schüssen sind die in § 138 Bundessozialhilfegesetz 
geregelten weiteren Bundeszuschüsse an die Renten-
versicherungsträger entbehrlich. Sie sind wegen des 
mit ihrer Abrechnung verbundenen erheblichen Ver-
waltungsaufwands zudem auch administrativ un-
zweckmäßig. 

Entsprechend ist auch der Zuschuß des Bundes an 
die Träger der Unfallversicherung zu streichen. 

§ 31 des Haushaltsgesetzes 1967 vom 4. Juli 1967 
(Bundesgesetzbl. II S. 1961) hat bestimmt, daß § 138 
des Bundessozialhilfegesetzes im Rechnungsjahr 
1967 keine Anwendung Findet. Die Gründe für diese 
zeitlich begrenzte Außerkraftsetzung bestehen un-
verändert weiter. § 138 Bundessozialhilfegesetz soll 
nunmehr endgültig gestrichen werden. Dadurch wird 
der Bundeshaushalt ab 1968 jährlich um rd. 60 Mil-
lionen DM entlastet werden. 

Nummer 2 

Bei der Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über 
die Tuberkulosehilfe war es ein besonderes Anlie-
ges des Deutschen Bundestages, die Erstattung der 
Aufwendungen der Träger der gesetzlichen Renten-
versicherungen für die Asylierung Tuberkulosekran-
ker durch den Bund gesetzlich festzulegen und eine 
entsprechende Beteiligung an den gleichartigen Auf-
wendungen der Landesfürsorgeverbände (jetzt über-
örtliche Träger der Sozialhilfe) vorzusehen (vgl. ins-
besondere das Kurzprotokoll der 49. Sitzung des 
Ausschusses für Fragen der öffentlichen Fürsorge 
am 14. März 1957). Das Gesetz erhielt demgemäß im 
Laufe der Beratungen eine Vorschrift über die Ko-
stenbeteiligung (§ 35 THG). Die Regelung des § 35 
Abs. 1 Buchstabe a Nr. 1 THG — hälftige Bundes-
beteiligung an ,den Aufwendungen der Landesfür

-sorgeverbände in den Fällen der stationären Dauer-
behandlung — kehrt in § 66 Abs. 1 Nr. 1 BSHG 
wieder, die Regelung des § 35 Abs. 1 Buchstabe b 
THG — voller Ersatz der Aufwendungen der Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherungen für die Ge-
währung stationärer Dauerbehandlung — in § 138 
BSHG. § 138 BSHG wird nach § 31 Haushaltsgesetz 
1967 bereits im laufenden Rechnungsjahr nicht an-
gewandt; er soll. nunmehr aufgehoben werden (s. 
Nummer 1). Damit erscheint auch die Bundesbeteili-
gung an den Aufwendungen der überörtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe für die stationäre Dauerbehand-
lung nicht mehr erforderlich; in § 66 Abs. 1 BSHG 
ist mithin die Nummer 1 zu streichen. Gleichzeitig 
ist der Absatz 2 dieses Paragraphen aufzuheben, da 
die Definition des Begriffes „stationäre Dauerbe-
handlung" nur für die Abrechnung mit dem Bunde 
gilt. 

Durch die Gesetzesänderung wird der Bund jährlich 
schätzungsweise um 3,7 Millionen DM entlastet. 

Zu Artikel 5 

(Bundesversorgungsgesetz) 

Mit der Streichung des § 56 entfällt die Berichts-
pflicht der Bundesregierung. 

Zu Artikel 6 

(Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte) 

Unter Berücksichtigung der in den kommenden Jah-
ren zur Verfügung stehenden Bundesmittel müssen 
die Beiträge, um einen Ausgleich der Einnahmen 
und der Gesamtaufwendungen herbeizuführen, in 
der vorgesehenen Weise erhöht werden. 

Zu Artikel 7 

(Leistungsförderungsgesetz) 

Das Finanzplanungsgesetz vom 23. Dezember 1966 
(Bundesgesetzbl. I S. 697) hat zur Entlastung des 
Bundeshaushalts die weitere Mittelzuführung an 
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das Sondervermögen für berufliche Leistungsförde-
rung eingestellt und die Aufgaben der institutionel-
len und individuellen beruflichen Leistungsförde-
rung auf die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) zu deren 
Lasten übertragen. Um eine Unterbrechung der lang-
fristig geplanten institutionellen Förderungsmaßnah-
men zu vermeiden, wurde entsprechend dem Be-
schluß des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages vom 7. Dezember 1966 (Protokoll Nr. 43/28) 
zur Überleitung der neuen Aufgaben auf die 
BAVAV die institutionelle Förderung aus noch vor-
handenen Mitteln bis zum 31. August 1967 über-
gangsweise durch das Sondervermögen weiterge-
führt. Da nach diesem Zeitpunkt die Zweckbestim-
mung des Sondervermögens ersatzlos entfällt, ist 
unter gleichzeitiger Regelung des Verbleibs der 
Rückflüsse aus den vom Sondervermögen gewähr-
ten Zuwendungen das Leistungsförderungsgesetz 
aufzuheben und das Sondervermögen aufzulösen. 

Der die Aufgabenübertragung auf die BAVAV be-
stimmenden Absicht der Entlastung des Bundeshaus-
halts ist dadurch Rechnung zu tragen, daß das Zins-  
und Tilgungsaufkommen und sonstige Rückflüsse 
aus den vom Sondervermögen gewährten Zuwen-
dungen dem Bundeshaushalt zugeführt werden, aus 
dem auch die Kapitalausstattung des Sonderver-
mögens stammt. 

Durch Vereinbarung mit dem Bundesminister der 
Finanzen ist bestimmt, daß der Bundesschatzmini-
ster als bisheriger Verwalter die aus dem Sonder-
vermögen gewährten Zuwendungen in entsprechen-
der Anwendung der Vorschriften des Leistungsför-
derungsgesetzes für den Bund abzuwickeln hat. 

Zu Artikel 8 

(Kindergeldrecht) 

Die Bundesregierung hält bei den direkten Leistun-
gen des Familienlastenausgleichs neben der Strei-
chung der Ausbildungszulage im Hinblick auf die 
Haushaltslage eine Einschränkung des Kindergeldes 
ab 1. Januar 1968 für erforderlich. Diese Einschrän-
kung soll darin bestehen, daß durch die Einführung 
einer Einkommensgrenze von 24 000 DM jährlich 
die Personen mit drei oder mehr Kindern vom Be-
zuge des Kindergeldes ausgeschlossen werden, die 
diese Einkommensgrenze überschreiten. 

Die neue Einkommensgrenze bezieht sich auf den 
zu versteuernden Einkommensbetrag im Sinne des 
§ 32 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes, also auf 
das Einkommen nach Abzug u. a. von Werbungs-
kosten, Sonderausgaben und Kinderfreibeträgen. 
Die Verwendung dieses Einkommensbegriffs ermög-
licht es, die je nach der Kinderzahl unterschiedliche 
Belastung der Eltern zu berücksichtigen. 

Die neu vorgesehene Einkommensgrenze unterschei-
det sich von der im geltenden Recht für die Per-
sonen mit nur zwei Kindern bereits enthaltenen Ein-
kommensgrenze. Letztere soll nach ihrer Zweckbe-
stimmung sicherstellen, daß nur die Personen mit 
nicht mehr als zwei Kindern das Kindergeld für das 

zweite Kind erhalten, die den steuerlichen Kinder-
freibetrag für dieses Kind wegen ihres geringen 
Einkommens gar nicht oder nicht voll ausschöpfen 
können. Die besondere Zweckbestimmung dieser 
Einkommensgrenze schließt die Möglichkeit aus, die 
Regelungen dieser Einkommensgrenze für die neue 
Einkommensgrenze vollständig zu übernehmen. So-
weit eine Übernahme möglich und sachgerecht ist, 
ist sie vorgesehen. 

Die Verfahrensvorschriften, die zur Durchführung 
der Regelung über die neue Einkommensgrenze er-
forderlich sind, sind so gestaltet, daß der verwal-
tungsmäßige Aufwand so gering wie möglich gehal-
ten und eine reibungslose Weiterzahlung des Kin-
dergeldes über den 31. Dezember 1967 hinaus er-
möglicht wird. 

Die Bundesregierung hält es für erforderlich, bei 
dieser Gelegenheit einige wenige Gesetzesänderun-
gen, die nicht mit der Einführung der neuen Ein-
kommensgrenze zusammenhängen, sich jedoch bei 
der Anwendung des Bundeskindergeldgesetzes als 
besonders vordringlich erwiesen haben, vorzuneh-
men. 

§ 1 enthält die förmlichen Änderungen des Bundes-
kindergeldgesetzes, § 2 die Übergangsvorschriften. 

§1 

Nummer 1, 2 und 9 

Die Bestimmungen betreffen die Streichung der Aus-
bildungszulageregelung. In § 32 des Haushaltsgeset-
zes 1967 ist bestimmt, daß für die zweite Jahres-
hälfte 1967 keine Ausbildungszulage zu gewähren 
ist. Diese zeitliche Beschränkung erklärt sich allein 
daraus, daß in einem Haushaltsgesetz keine über 
das Haushaltsjahr hinauswirkende Regelung enthal-
ten sein darf (Artikel 110 Abs. 2 Satz 4 des Grund-
gesetzes). Für die Zeit vom 1. Januar 1968 an bedarf 
es der förmlichen Aufhebung des die Ausbildungs-
zulageregelung enthaltenden § 14 a des Bundeskin-
dergeldgesetzes und der sich daraus ergebenden 
Änderungen der Überschrift und der Gliederung des 
Bundeskindergeldgesetzes. 

Nummer 3 

Die Vorschrift erstreckt die Regelung des § 3 Abs. 5 
BKGG, soweit sich diese auf die geltende Einkom-
mensgrenzenregelung des § 4 bezieht, auf die neue 
Einkommensgrenzenregelung des § 4 a. Danach Ist 
ein nachrangig Kindergeldberechtigter unabhängig 
von seinen Einkommensverhältnissen vom Kinder-
geldbezug ausgeschlossen, wenn das Einkommen 
des vorrangig Berechtigten die maßgebliche Ein-
kommensgrenze überstiegen hat. 

Nummer 4 Buchstaben a und b 

Wegen der Einfügung des § 4 a müssen die Über-
schrift und der erste Absatz des § 4 — im wesent-
lichen redaktionell — geändert werden. 
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Nummer 4 Buchstabe c 

Im gemeinsamen Lohnsteuer-Jahresausgleich wird 
der ungekürzte Pauschbetrag für Sonderausgaben 
von der Summe der Arbeitslöhne der Ehegatten 
auch dann abgezogen, wenn der Arbeitslohn eines 
Ehegatten niedriger als der ihm zustehende Pausch-
betrag war. Im gleichen Umfang soll der Pauschbe-
trag für Sonderausgaben bei der Berechnung des 
Jahreseinkommens der Ehegatten nach § 4 Abs. 2 
berücksichtigt werden (s. Schriftlichen Bericht des 
Bundestagsausschusses für Arbeit vom 19. Februar 
1964 — Abschnitt II zu § 4 Abs. 2 des Entwurfs 
eines Bundeskindergeldgesetzes — Drucksache 
IV/1961). Damit die durch das Steueränderungsge-
setz 1964 vorgenommene Erhöhung des Pauschbetra-
ges für Sonderausgaben von 636 DM auf 936 DM 
auch bei der Feststellung des Jahreseinkommens 
nach § 4 Abs. 2 berücksichtigt wird, ist durch das 
Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Bundes-
kindergeldgesetzes vom 5. April 1965 (Bundesgesetz-
blatt I S. 222) in § 4 Abs. 2 Satz 1 die Nummer 4 
eingefügt worden, nach der vom Jahreseinkommen 
des Arbeitnehmers ein Betrag von 300 DM abzuset-
zen ist. Dabei ist der Gesetzgeber allerdings davon 
ausgegangen, daß dieser Betrag bei jedem Ehegatten 
stets voll abgezogen werden kann. Dies ist aber 
dann nicht möglich, wenn der Jahresarbeitslohn des 
Ehegatten mit dem niedrigeren Arbeitsverdienst 
nach Kürzung um die in § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BKGG genannten Steuerfreibeträge weniger als 
300 DM beträgt. Um auch für diesen Fall sicher-
zustellen, daß der Betrag entsprechend den Vorstel-
lungen des Gesetzgebers voll berücksichtigt wird, 
bedarf § 4 Abs. 2 Satz 2 der Änderung. Zur Ver-
waltungsvereinfachung werden die in Satz 2 ge-
nannten Beträge generell um 300 DM erhöht; durch 
den neuen Halbsatz wird eine doppelte Berücksich-
tigung vermieden. 

Nummer 4 Buchstabe d 

Die geltende Regelung des Berechnungsjahres für 
Einkommensteuerpflichtige, die für das vorletzte 
oder letzte Kalenderjahr noch nicht veranlagt wor-
den sind (sog. Stichtagsregelung — § 4 Abs. 5 
Satz 2), hat sich nicht bewährt. Da der letzte Ein-
kommensteuerbescheid nicht schon für die Zeit von 
seiner Zustellung an, sondern erst für die Zeit vom 
nächsten Stichtag (1. Januar oder 1. Juli) nach der 
Zustellung bei der Kindergeldgewährung zu be-
achten ist, wird unangemessen lange auf überholte 
Einkommensverhältnisse abgestellt. Die Stichtags-
regelung gibt zudem in Verbindung mit dem Wahl-
recht nach § 4 Abs. 5 Satz 1 dem Berechtigten Mög-
lichkeiten für Manipulationen. Diese Nachteile kön-
nen bei Einführung einer weiteren Einkommens-
grenze nicht in Kauf genommen werden. 

Die vorgesehene Neuregelung, nach der die Zustel-
lung eines neuen Einkommensteuerbescheides sofort 
zum Wechsel des Berechnungsjahres führt, schaltet 
die genannten Nachteile aus. 

Nummer 5 

Jahreseinkommen im Sinne des § 4 a ist der zu 
versteuernde Einkommensbetrag im Sinne des § 32 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes, d. h. das Ein-
kommen nach Abzug u. a. von Werbungskosten, 
Sonderausgaben und Kinderfreibeträgen. Die Ein-
kommensgrenze ist somit familiengerecht gestaffelt. 
Da das Kindergeld der Belastung der Eltern im Lei-
stungszeitraum Rechnung tragen soll, sind Kinder-
freibeträge nicht für die Kinder abzuziehen, die nur 
in dem für das Berechnungsjahr maßgebenden Ein-
kommensteuerbescheid berücksichtigt sind, sondern 
lediglich für die Kinder, die im Leistungszeitraum 
bei dem Berechtigten oder seinem nicht von ihm 
getrennt lebenden Ehegatten nach § 2 zu berücksich-
tigen sind. 

Nummer 6 

Die Härteregelung des § 5 muß auch auf die von 
der Einkommensgrenze des § 4 a betroffenen Fälle 
angewandt werden. 

Nummer 7 

Die Zuständigkeit für Fragen der Gesetzgebung auf 
dem Gebiet des Kindergeldes ist durch Organisa-
tionserlaß des Bundeskanzlers vom 31. Januar 1966 
mit Wirkung vom 1. Februar 1966 auf den Bundes-
minister für Familie und Jugend übertragen worden. 
Dementsprechend müssen die in § 7 Abs. 7 und § 8 
Abs. 4 enthaltenen Ermächtigungen zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen dem Bundesminister für Fami-
lie und Jugend übertragen werden. 

Nummer 8 

Die Ergänzung entspricht einer Anregung des Bun-
desverfassungsgerichts. Nach § 9 Abs. 2 wird Kin-
dergeld rückwirkend nur für die letzten 6 Monate 
vor dem Monat der Antragstellung gewährt. Dieser 
Zeitraum ist für die Fälle zu kurz, in denen bei un-
ehelichen Kindern die Vaterschaft oder Unterhalts-
pflicht des Vaters später als 6 Monate nach der Ge-
burt des Kindes festgestellt wird. Damit auch in die-
sen Fällen das Kindergeld rückwirkend von der 
Geburt des Kindes an gewährt werden kann, ist 
eine entsprechende Ergänzung des § 9 Abs. 2 erfor-
derlich. 

Nummer 10 Buchstabe a 

Die Ergänzung des § 18 Abs. 1 dient dazu, die 
Offenlegung der Einkommensverhältnisse auf das 
unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Dabei 
ist insbesondere an die Fälle gedacht, in denen die 
Einkommensgrenze des § 4 a von Bedeutung ist, da 
diese Grenze nur von einem relativ geringen Teil 
der Berechtigten erreicht wird. Der notwendigen 
Kontrolle dient mittelbar die in Nr. 11 b vorgesehene 
Anzeigepflicht der Finanzämter. 
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Nummer 10 Buchstabe b 

Die Ergänzung des § 18 Abs. 3 ist wegen der Ein-
fügung des § 4 a erforderlich. 

Nummer 11 Buchstabe a 

Die Ergänzung des § 19 Abs. 2 geltenden Rechts ist 
wegen der Einfügung des § 4 a erforderlich. 

Nummer 11 Buchstabe b 

Zur Vermeidung unrechtmäßigen Kindergeldbezugs 
ist eine erweiterte Amtshilfe der Finanzämter in 
Form der Anzeigepflicht erforderlich. 

Nummer 12 

Es gelten die vorstehenden Ausführungen zu Nr. 7 
entsprechend. 

§ 2 

Diese Übergangsvorschrift soll gewährleisten, daß 
in der Auszahlung des Kindergeldes an die nach 
dem neuen Recht weiterhin anspruchsberechtigten 
Personen keine Unterbrechung eintritt. Das ist nur 
dadurch zu erreichen, daß die Arbeitsämter zu-
nächst auf eine Prüfung der Anspruchsberechtigung 
verzichten und die Kindergeldzahlung nur dann ein-
stellen, wenn der Nicht-Mehr-Anspruchsberechtigte 
in Erfüllung der ihm auferlegten Pflicht (Absatz 1) 
anzeigt, daß sein Jahreseinkommen in dem Berech-
nungsjahr die maßgebliche Grenze überstiegen hat. 
Die Bußgeldvorschrift (Absatz 2) verleiht der An-
zeigepflicht Nachdruck. Eine Kontrollmöglichkeit 
ergibt sich im Zusammenhang mit den Mitteilun-
gen der Finanzämter nach § 19 Abs. 2 BKGG. 

Zu Artikel 9 

(Bundesbesoldungsgesetz, Soldatenversorgungsge-
setz, Unterhaltssicherungsgesetz, Wehrpflichtge-
setz, Schutbereichgesetz, Bundespolizeibeamtenge-
setz) 

§ 1 

Absatz 1 

Nach § 33 des Bundesbesoldungsgesetzes erhalten 
Soldaten Dienstbezüge frühestens vom Tage nach 
Ableistung des vorgeschriebenen Grundwehrdien-
stes an. Übergangsweise für die Zeit des personellen 
Aufbaus der Bundeswehr gilt diese Vorschrift nach 
§ 47 des Bundesbesoldungsgesetzes nicht für Solda-
ten, die sich für eine Dienstzeit von mindestens zwei 
Jahren verpflichten. Dadurch sollte diesen Soldaten 
eift finanzieller Anreiz geboten werden. Der perso-
nelle Aufbau der Bundeswehr erfordert in verstärk

-

tem Maße die Gewinnung solcher Soldaten, die sich 
für eine Dienstzeit von mehr als zwei Jahren ver-
pflichten. Die Vorteile bei einer Verpflichtung auf 
eine nur zweijährige Dienstzeit konnten deshalb ge-
mindert werden. 

Absatz 2 

Zur Vermeidung von Härten wird durch diese Vor

-

schrift den Soldaten, die sich bereits vor dem In

-

krafttreten dieses Gesetzes verpflichtet haben, der 
bisherige Rechtsstand erhalten. 

§ 2 

A) atz 1 Nr. 3 

Ausgeschiedenen Soldaten auf Zeit kann neben den 
Übergangsgebührnissen ein Ausbildungszuschuß ge-
währt werden. Beide Leistungen zusammen sollen 
nicht mehr als 90 vom Hundert der Dienstbezüge 
des letzten Monats betragen. Der Kinderzuschlag 
wird neben den Übergangsgebührnissen voll ge-
währt; er ist außerdem nach dem bisherigen Recht 
anteilig in dem Ausbildungszuschuß enthalten. Eine 
Doppelzahlung ist nicht gerechtfertigt; sie wird 
durch die Neufassung beseitigt. 

Absatz 1 Nr. (3 

Die Multiplikatoren für die Berechnung der steuer-
freien Ubergangsbeihilfen sind mit dem Zweiten 
Gesetz zur Änderung des Soidatenversorgungsge-
setzes vom 6. August 1964 aus Werbegesichtspunk-
ten erheblich angehoben worden. Diese Verbesse-
rung erscheint in dieser Höhe nicht länger notwen-
dig und gerechtfertigt. Die Vorschrift sieht deshalb 
eine Senkung der Ubergangsbeihilfen vor; ihre 
Höhe liegt jedoch im allgemeinen noch über den 
vor dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur 
Anderung des SVG geleisteten Beträgen. 

Absatz 2 

Zur Vermeidung von Härten wird durch diese Vor-
schrift den Soldaten, deren Dienstverhältnis auf 
Grund einer Verpflichtung oder Weiterverpflichtung 
endet, die sie vor dem Tage des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes eingegangen sind, die Übergangsbei-
hilfe in der in diesem Zeitpunkt geltenden Höhe 
erhalten. 

§ 3 

Im Hinblick auf die Haushaltslage ist es vertretbar, 
die Leistungen zur Unterhaltssicherung einzuschrän-
ken. Dies gilt insbesondere für den Wegfall des 
Mietzuschusses sowie für die Erstattung von Bei-
trägen für Sparverträge und Kraftverkehrsversiche-
rungen. Andererseits ist es geboten, die seit dem 
Jahre 1957 unveränderten allgemeinen Leistungen 
(Tabellensätze) zugunsten der verheirateten Wehr-
pflichtigen anzuheben. 

Nummer 1 

Die Verbesserung der Tabelle liegt in der 

— Anhebung der Leistungen für die unteren Ein-
kommensgruppen, 

— Abschwächung der Degression allgemein, 

— Erweiterung des berücksichtigungsfähigen Netto-
einkommens bis zu 1300 DM (bisher 1180 DM), 

Einfügung eines besonderen Tabellensatzes für 
Wehrpflichtige mit zwei Kindern. 
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Nummer 2 

a) Die Einschränkung durch den 2. Halbsatz ist in-
folge des Wegfalls des Mietzuschusses (Artikel 9, 
§ 3 Nr. 2 b des Gesetzentwurfs) erforderlich ge-
worden. 

Die Begrenzung der Mietbeihilfen auf höchstens 
150 DM monatlich soll Leistungen in nicht ange-
messener Höhe verhindern. 

b) Die Vorschrift sieht den Wegfall des Mietzu-
schusses für einen Wohnraum vor, den der Wehr-
pflichtige vor seiner Einberufung in der Familien-
wohnung allein oder zusammen mit seinen El-
tern oder Geschwistern benutzt hat. Nach der 
allgemeinen Lebenserfahrung erscheint es nicht 
richtig, in diesen Fällen einen besonderen' Zu-
schuß zu gewähren. 

Für bedürftige Eltern wird der Wegfall des 
Mietzuschusses weitgehend durch entsprechende 
Erhöhung der Einzelleistungen ausgeglichen. 

c) Es ist nicht länger vertretbar, Aufwendungen 
für Kraftverkehrsversicherungen zu erstatten, 
zumal der Wehrpflichtige während seiner Wehr-
dienstzeit auf die Benutzung eines eigenen Kraft-
fahrzeuges nicht angewiesen ist.  

Auch die Aufwendungen für Verpflichtungen aus 
Bauspar- oder Kapitalansammlungsverträgen 
können nicht mehr erstattet werden. 

Die Erstattung von Tilgungsleistungen auf Grund 
des Baues von Eigenheimen muß entfallen; die 
Leistungen zur Unterhaltssicherung sollen nicht 
zu einem Vermögenszuwachs führen. 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
werden Aufwendungen unter 5 DM monatlich 
nicht mehr erstattet. 

Nummer 3 

Die teilweise Anrechnung des Einkommens der 
Familienangehörigen. soll verhindern, daß sie Lei-
stungen über den notwendigen Lebensbedarf hinaus 
erhalten. 

§ 4 

Nummer 2 

Durch Auflösung der Wehrbezirksverwaltungen soll 
die Bundeswehrverwaltung rationalisiert und ihre 
Organisation gestrafft werden. An die Stelle der bis-
herigen 29 Wehrbezirksverwaltungen treten 
16 Außenstellen der Wehrbereichsverwaltungen mit 
einer verminderten Personalstärke. 

Nummer 1 und Nummern 3 bis 6 

Die Vorschriften regeln die neuen Zuständigkeiten 
der Behörden der Bundeswehrverwaltung und der 
Musterungskammern sowie der Prüfungskammern 
für Kriegsdienstverweigerer in Verfahren nach dem 

Wehrpflichtgesetz. Die Neuregelung der Zuständig-
keiten ist durch den Wegfall der Wehrbezirksver-
waltungen bedingt. 

§ 5 

Nach dem Wegfall der Wehrbezirksverwaltungen 
gehen die Aufgaben der Schutzbereichbehörden auf 
die Wehrbereichsverwaltungen über. 

§ 6 

Artikel 9 § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Entwurfs zwingt aus 
Gründen der Gleichbehandlung vergleichbarer Fälle 
zu einer Änderung der dem § 5 Abs. 4 Satz 3 SVG 
entsprechenden Vorschrift des § 12 Abs 6 Satz 1 
Bundespolizeibeamtengesetz. 

Da nach § 18 Abs. 1 Bundespolizeibeamtengesetz 
die Übergangsbeihilfe für ausscheidende Polizeivoll-
zugsbeamte auf Widerruf nach § 12 Abs. 2 SVG zu 
gewähren ist, ist für den Bereich des Bundespolizei-
beamtengesetzes eine dem Artikel 9 § 2 Abs. 2 des 
Entwurfs entsprechende „Rechtsstandswahrung" er-
forderlich. 

Zu Artikel 10 

(Bundesrückerstattungsgesetz) 

Durch die Vorschrift soll die Höhe der Aufwendun-
gen für die durch Geldleistungen zu erfüllenden 
Ansprüche nach dem Bundesrückerstattungsgesetz 
für die Rechnungsjahre 1968 bis 1971 auf jeweils 
200 Millionen DM jährlich festgesetzt werden. 

Zur Einhaltung dieses Ausgabeumfanges soll die 
Bundesregierung ermächtigt werden, durch Rechts-
verordnung die nach dem BRüG fälligen Leistungen 
ganz oder teilweise hinauszuschieben. Dabei sollen 
soziale Härten dadurch vermieden werden, daß An-
sprüche geringerer Höhe und Forderungen oder 
Härteausgleichsanträge älterer Antragsteller vor-
rangig befriedigt werden. Ansprüche, deren Befrie-
digung auf Grund der vorgesehenen Rechtsverord-
nung der Bundesregierung hinausgeschoben wird, 
sind im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel bevorzugt zu erfüllen. 

Die Bestimmung bewirkt nicht eine unmittelbare 
Ausgabeneinsparung, sondern soll nur vorsorglich 
sicherstellen, daß das Ausgabevolumen nach der 
Finanzplanung nicht überschritten wird. 

Zu Artikel 11 

(EWG-Anpassungsgesetz) 

§ 1 

Durch Artikel 3 des Haushaltssicherungsgesetzes 
vom 20. Dezember 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 2065) 
mußte der in der ursprünglichen Fassung des § 1 
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enthaltene Betrag von 1,03 Milliarden DM für die 
Rechnungsjahre 1966 und 1967 auf 770 Millionen 
DM reduziert werden. Es hat sich damit gezeigt, daß 
die Festlegung bestimmter Beträge für die Anpas-
sungshilfe unzweckmäßig ist. Von der Nennung den 
Haushalt bindender Beträge wird deshalb abgese-
hen. 

§ 4 

Nach der bisherigen Fassung des § 4 war vorgese-
hen, einen vollen Einkommensausgleich zu gewäh-
ren. Die Höhe sollte sich aus den Berechnungen 
nach § 5 dieses Gesetzes ergeben. Die allgemeine 
Haushaltslage des Bundes läßt es jedoch nur zu, 
die der Bundesrepublik Deutschland aus dem EWG-
Ausrichtungs- und Garantiefonds zur Verfügung 
gestellten Mittel in den Bundeshaushalt einzustel-
len. 

§ 5 

Durch die Änderung des § 4 wird § 5 gegenstands-
los. 

Zu Artikel 12 

(Bundesvertriebenengesetz) 

In der alten Fassung des Bundesvertriebenengeset-
zes sind für die Neusiedlung sowie zur Förderung 
der in §§ 42, 44 und 45 festgelegten Zwecke jährlich 
je 100 Millionen DM vorgeschrieben. Im Rahmen der 
mittelfristigen Planung ist es nicht möglich, be-
stimmte Beträge gesetzlich festzulegen. Daher ist 
unter dem Gesichtspunkt der Gesetzesklarheit und 
-wahrheit erforderlich, die in der alten Fassung 
vorgesehene betragsmäßige Festlegung entfallen zu 
lassen. 

Zu Artikel 13 

(Postverwaltungsgesetz) 

Zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Deutschen 
Bundespost soll entsprechend der Stellungnahme 
der Bundesregierung zum Gutachten der Sachver-
ständigenkommission vom 10. März 1966 (zu Druck-
sache V/203 S. 19) im Rechnungsjahr 1967 auf die 
geschuldete Ablieferung an den Bundeshaushalt in-
soweit verzichtet werden, als sie über eine Verzin-
sung des Eigenkapitals mit 7 v. H. hinausgeht. Hinzu 
tritt ein jährlicher Betrag von 300 Millionen DM 
gemäß der von der Bundesregierung beschlossenen 
Finanzplanung für die Jahre bis 1971. Der Unter-
schiedsbetrag zu der vollen Ablieferung nach § 21 
des Postverwaltungsgesetzes vom 24. Juli 1953 (Bun-
desgesetzbl. I S. 676) ist zur Aufstockung des Eigen-
kapitals der Deutschen Bundespost bestimmt. 

Zu Artikel 14 

(Straßenbaufinanzierungsgesetz) 

Nach Artikel 1 des Straßenbaufinanzierungsgesetzes 
sind 50 v. H. des Aufkommens an Mineralölsteuer 
für Zwecke des Straßenwesens zu verwenden. 

Durch die Änderung der Vorschrift soll diese Zweck-
bindung für die Rechnungsjahre 1968, 1969, 1970 
und 1971 jeweils um die Beträge von 320 Millionen, 
200 Millionen, 200 Millionen und 20 Millionen 
Deutsche Mark vermindert werden. Diese Beträge 
sollen für allgemeine Deckungszwecke (davon 1968 
= 70 Millionen, 1969 = 70 Millionen, 1970 = 70 Mil-
lionen und 1971 = 20 Millionen Deutsche Mark für 
die Erstattung von Fahrgeldausfällen an Unterneh-
men für die Personenbeförderung, die zur unentgelt-
lichen Beförderung bestimmter Gruppen von 
Schwerbeschädigten im Nahverkehr verpflichtet 
sind) zur Verfügung stehen. 

Zu Artikel 15 

(Selbstschutzgesetz, Schutzbaugesetz, Haushaltssi-
cherungsgesetz) 

Durch Artikel 18 des Haushaltssicherungsgesetzes 
ist das Wirksamwerden der 1965 verkündeten drei 
Zivilschutzgesetze (Selbstschutz-, Schutzbau- und 
Zivilschutzkorpsgesetz) auf 1968 verschoben worden. 
Nach dem Beschluß der Bundesregierung vom 19. Ja-
nuar 1967 soll der Zivilschutz nach Maßgabe einer 
neuen Konzeption weitergeführt werden. Das neue 
Programm, mit dem sich das Bundeskabinett dem-
nächst auf Grund einer Vorlage des Bundesmini-
sters des Innern befassen wird, wird die Beschlüsse 
vom 6. Juli 1967 zur mittelfristigen Finanzplanung 
berücksichtigen und in jedem Fall Änderungen des 
Selbstschutzgesetzes und des Schutzbaugesetzes er-
fordern. Das volle Wirksamwerden dieser Gesetze 
muß bis dahin erneut hinausgeschoben werden. 

Zu Artikel 16 

(Zweites Wohnungsbaugesetz) 

Die Änderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
zielt darauf ab, im Hinblick auf die Finanzsituation 
in Bund und Ländern eine noch stärkere Konzentra-
tion des Mitteleinsatzes auf die Bedarfsbrennpunkte 
zu ermöglichen und die zur Verfügung stehenden 
Mittel des Bundes, der Länder und der Gemeinden 
so wirkungsvoll wie möglich einzusetzen. Die vor-
gesehenen Änderungen entsprechen weitgehend den 
Forderungen, die die für das Wohnungswesen zu-
ständigen Minister (Senatoren) der Länder in einer 
Entschließung vom 16. Februar 1967 erhoben haben. 

Nummer 1 

Der Entwurf hält daran fest, daß der Bund weiterhin 
alljährlich 150 Millionen DM für die allgemeine 
Förderung des Wohnungsbaues (unter Einbeziehung 
der in § 88 des II. WoBauG vorgesehenen) den 
Ländern zur Verfügung gestellt hat. Diese Mittel 
sollen, wie es  auch bisher schon üblich war, zum 
Teil als Zinszuschüsse eingesetzt werden. Wegen 
der notwendigen Einschränkungen im Bundeshaus-
halt ist vorgesehen, daß von 1968 an die durch die 
Zinszuschüsse mobilisierten Kapitalmarktmittel auf 
den Gesamtbetrag angerechnet werden, höchstens 
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jedoch 30 Millionen DM jährlich. Soweit der Bund 
von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, können 
durch die Anrechnung der auf diese Weise verbillig-
ten Kapitalmarktmittel entsprechende Einsparungen 
im Bundeshaushalt erzielt werden. Diese Regelung 
gilt jedoch nicht für die Mittel, die der Bund für 
Aufwendungszuschüsse nach § 88 (s. auch Num-
mer 7) zur Verfügung stellt. 

Der in § 19 a Abs. 2 bisher enthaltene Katalog der 
Verwendungszwecke für die Förderungsmittel des 
Bundes hat sich als zu eng erwiesen. So konnten 
beispielsweise aus diesem Betrag keine Mittel für 
den Bau von Schwesternheimen zur Verfügung ge-
stellt werden. Desgleichen erschwert der bisherige 
Katalog die Konzentration des Mitteleinsatzes auf 
die Bedarfsbrennpunkte. Es erscheint daher eine 
elastischere Regelung erforderlich. Der Verwen-
dungszweck kann dabei in jedem Jahr — wie bisher 
— durch entsprechende Auflagen des BMWo bei der 
Mittelzuteilung gemäß § 19 Abs. 3 festgelegt wer-
den. 

Nummer 2 

Bei der Bemessung der Einkommensgrenze für den 
öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau hat 
die bisherige Regelung, daß mitverdienende Fami-
lienangehörige erst dann außer Betracht bleiben, 
wenn ihr Einkommen mehr als 9000 DM jährlich 
H 750 DM monatlich) beträgt, zu unbefriedigenden 
Ergebnissen geführt. Nach dieser Regelung ist es 
z. B. möglich, daß ein 4-Personen-Haushalt mit einem 
Gesamteinkommen aller Familienmitglieder von 
43 200 DM jährlich (= 3600 DM monatlich) noch zum 
begünstigten Personenkreis gehört. Um den Kreis 
der Wohnberechtigten nicht in dieser Weise unbe-
rechtigt auszudehnen, erscheint daher bei den Fa-
milienzuschlägen eine Herabsetzung der Einkom-
mensgrenze für die mitverdienenden Familienange-
hörigen von jährlich 9000 DM auf 3000 DM geboten. 
Die Einkommensgrenze für den Haushaltsvorstand, 
dessen Einkommen weiterhin maßgebend sein soll, 
wird damit nur noch dann um den Familienzuschlag 
erhöht, wenn der Angehörige nicht mehr als 3000 
DM jährlich (= 250 DM monatlich) verdient. Da-
durch wird im Ergebnis das Familieneinkommen 
noch stärker als bisher für die Wohnberechtigung in 
Sozialwohnungen mit berücksichtigt. 

Nummer 3 und 4 

Um in den nächsten Jahren einen möglichst konzen-
trierten Einsatz der Förderungsmittel auf die Schwer-
punkte des Wohnungsbedarfs zu ermöglichen, ist es 
geboten, die Vorschriften über die Förderungsrang-
folgen (§ 26) und über die Verteilung der Förde-
rungsmittel auf die Bewilligungsstellen (§ 30) für 
die Zeit bis Ende 1971 elastischer zu gestalten. Die 
zuständigen obersten Landesbehörden und auch die 
örtlichen Bewilligungsstellen werden dadurch in die 
Lage gesetzt, die zur Verfügung stehenden Mittel 
so einzusetzen, daß von den Förderungsvorrängen 
für Eigentumsmaßnahmen erforderlichenfalls abge

-

wichen und in erster Linie nach den Gesichtspunkten 
der Dringlichkeit des Wohnungsbedarfs gefördert 
werden kann. 

Nummer 5 

Durch das Wohnungsbauänderungsgesetz 1965 wa-
ren die Sätze für die Familienzusatzdarlehen im 
Interesse einer verstärkten Förderung der Eigen-
tumsbildung für Familien mit Kindern erheblich er-
höht worden (z. B. für Bauherren mit 5 Kindern von 
8000 DM auf 14 000 DM). Die nach der Kinderzahl 
progressiv gestaffelte Erhöhung ging davon aus, 
daß der Bund im Rahmen des damals vorgesehenen 
Förderungsbetrages von 210 Millionen DM jährlich 
den Ländern einen entsprechenden Aufstockungsbe-
trag für die Familienzusatzdarlehen zur Verfügung 
stellen würde (§ 19 a Abs. 2 Buchstabe d II. Wo-
BauG). Auf Grund des Haushaltssicherungsgesetzes 
1965 konnte der Bund jedoch in den Jahren 1965 und 
1966 diese Aufstockungsmittel überhaupt nicht, im 
Jahre 1967 nach den Beschränkungen durch das Fi-
nanzplanungsgesetz vom 23. Dezember 1966 nur zu 
einem wesentlich geringeren Betrag, als ursprüng-
lich vorgesehen, zuteilen. Die Knappheit an allge-
meinen Förderungsmitteln in den Ländern hat in-
folgedessen trotz der im Gesetz vorgesehenen höhe-
ren Förderung in der Praxis zu einer Einschränkung 
der Familienheimförderung geführt. Die nunmehr 
vorgesehene Herabsetzung der Familienzusatzdar-
lehen auf den Betrag von 2000 DM je anrechnungs-
fähiges Kind (bei Eigentumswohnungen 1500 DM) 
stellt entsprechend den Forderungen der Länder den 
Rechtszustand vor Erlaß des Wohnungsbauände-
rungsgesetzes 1965 wieder her und trägt der ange-
spannten Finanzlage in Bund und Ländern Rech-
nung. 

Die Beschränkung der maßgebenden Einkommens-
grenze für anrechnungsfähige Eltern des Bauherrn 
gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 von 9000 DM auf 3000 DM 
jährlich entspricht der Neuregelung in § 25 (vgl. 
Nummer 2 oben). 

Nummer 6 

Die seit 1956 bestehende Ablösungsregelung des 
§ 69 II. WoBauG hat sich voll bewährt und dazu 
geführt, daß aus den für Eigentumsmaßnahmen 
gewährten öffentlichen Baudarlehen bis Ende 1966 
ein Betrag von rd. 722 Millionen DM vorzeitig 
zurückgezahlt worden ist. Da diese Rückflüsse beim 
Bund und weitgehend auch bei den Ländern zweck-
gebunden sind und wieder für die Wohnungsbauför-
derung eingesetzt werden, soll die Regelung des 
§ 69 auch weiterhin beibehalten werden, zumal 
Anreize zu einer schnelleren Tilgung der öffentli-
chen Mittel im Hinblick auf die Haushaltslage bei 
Bund und Ländern weiterhin dringend erwünscht 
sind (vgl. auch den Entschließungsantrag der CDU/ 
CSU-Fraktion zur 3. Beratung des Finanzplanungs-
gesetzes im Deutschen Bundestag am 8. Dezember 
1966, Umdruck 121). Eine Einschränkung der Ablö-
sungsvergünstigung erscheint nur in solchen Fällen 
geboten, in denen die Vorschriften über die Zweck- 
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bestimmung der Sozialwohnungen (§§ 4 bis 7 und 12 
WoBindG 1965) nicht beachtet werden oder eine son-
stige mißbräuchliche Ausnutzung des Ablösungsvor-
teils vorliegt. Dies ist namentlich bei einer Veräuße-
rung des Familienheims an Käufer der Fall, die 
nicht zu dem nach § 25 II. WoBauG begünstigten 
Personenkreis gehören, da hier der Ablösungsbetrag 
vom Verkäufer vielfach erst mit Hilfe des erzielten, 
häufig über die Selbstkosten erheblich hinausgehen-
den Kauferlöses aufgebracht wird.. Für diese Fälle 
soll die Ablösung daher mit der Folge Wiederrufen 
werden können, daß der gewährte Schuldnachlaß 
entfällt und der Ablösungsbetrag als außerplan-
mäßige Tilgung — erforderlichenfalls nach Verrech-
nung mit fällig gewordenen Strafzinsen — behan-
delt wird. 

Nummer 7 

Die bisher auf steuerbegünstigte Eigentumsmaßnah-
men beschränkte Möglichkeit einer Förderung durch 
siebenjährige Annuitätszuschüsse aus Bundesmitteln 
soll in Übereinstimmung mit Vorschlägen der Woh-
nungsbauressorts der Länder auf den steuerbegün-
stigten Mietwohnungsbau ausgedehnt werden, um 
den Bau von Wohnungen zu ermöglichen, deren 
Mieten zwischen den Mieten der Sozialwohnungen 
und denen der  freifinanzierten Wohnungen liegen. 
Damit können insbesondere größere Anreize zur 
Freimachung „fehlbelegter" Sozialwohnungen gege-
ben werden, da erfahrungsgemäß auch gutverdie-
nende Mieter von Sozialwohnungen häufig den 
Wechsel in teure freifinanzierte Wohnungen 
scheuen. Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz von 
Annuitätszuschüssen für Kapitalmarktdarlehen es, 
mit einem geringeren Mittelbedarf ein relativ hohes 
Förderungsvolumen zu erzielen. Die Annuitätszu-
schüsse sollen, wie bisher z. T. schon in der Praxis 
geschehen, auch aus Landesmitteln bereitgestellt 
werden können, sofern diese nicht als öffentliche 
Mittel im Sinne des II. WoBauG gelten. Im Interesse 
einer möglichst elastischen Handhabung sind hin-
sichtlich der Laufzeit der Annuitätszuschüsse keine 
Mindest- oder Höchstgrenzen vorgesehen. 

Der Personenkreis, dem die mit Annuitätszuschüssen 
geförderten Wohnungen zur Verfügung stehen sol-
len, soll nicht mehr wie bisher auf Personen außer-
halb der Einkommensgrenze des § 25 II. WoBauG 
beschränkt bleiben, sondern auch den im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau wohnberechtigten Per-
sonenkreis mit einschließen; die vorgesehene Ober-
grenze - ein Drittel über der Grenze des § 25 
II. WoBauG — soll jedoch nicht für Personen gelten, 
die eine Sozialwohnung frei machen (§ 88 a Abs. 1). 
Um die Zweckbestimmung dieser Wohnungen si-
cherzustellen, sollen den Bauherren entsprechende 
Auflagen bei der Mittelbewilligung erteilt wer-
den. Das gleiche gilt für die Einhaltung der Kosten-
miete als höchstzulässige Miete. Auf Grund einer 
derartigen vertraglichen Verpflichtung sollen für die 
Dauer der Laufzeit der Annuitätszuschüsse, min-
destens jedoch für 10 Jahre, die gesetzlichen Vor-
schriften über die Kostenmiete verbindlich werden, 
die für Sozialwohnungen bestehen (§ 88 b). 

Nummer 8 

Die Neuregelung der Familienzusatzdarlehen gemäß 
Nummer 5 soll erstmalig für Mittelbewilligungen 
gelten, die nach dem 31. Dezember 1967 erfolgen. 
Das gleiche gilt für Nachbewilligungen wegen ver-
änderter Verhältnisse gemäß § 45 Abs. 6 Satz 2, 
wenn die Entscheidung nach dem 31. Dezember 1967 
ergeht. 

Nummer 9 

Nach § 125 a des Zweiten Wohnungsbaugesetzes gilt 
§ 19 a auch im Saarland. In § 19 a der durch diesen 
Gesetzentwurf vorgesehenen Fassung ist auf die 
§§ 25 bis 68 und 88 des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes verwiesen. Da diese Vorschriften im Saarland 
nicht gelten, muß festgelegt werden, daß an deren 
Stelle die entsprechenden Vorschriften des Woh-
nungsbaugesetzes für das Saarland treten. 

Zu Artikel 17 

(Wohnungsbaugesetz für das Saarland) 

Die Änderungen des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
nach Artikel 16 dieses Gesetzes sollen grundsätz-
lich auch im Saarland zur Anwendung gelangen. 
Da jedoch im Saarland an Stelle des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes ein besonderes Wohnungsbauge-
setz (Wohnungsbaugesetz für das Saarland) gilt  — 
es  stimmt in weiten Teilen wörtlich mit dem Zwei-
ten Wohnungsbaugesetz überein —, muß auch das 
Wohnungsbaugesetz für das Saarland, und zwar in 
den Vorschriften geändert werden, in denen es mit 
dem Zweiten Wohnungsbaugesetz übereinstimmen-
des Recht enthält. Danach sind die lfd. Nummern 2, 
3 und 5 bis 8 des Artikels 16 dieses Gesetzes in 
das Wohnungsbaugesetz für das Saarland entspre-
chend zu übernehmen. 

Im übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 16 
verwiesen. 

Zu Artikel 18 

(Wohngeldgesetz) 

Die Aufwendungen für Wohngeld betrugen im Jahre 
1965 noch 121 Millionen DM, für das Jahr 1966 da-
gegen rund 425 Millionen DM. Nach den bisherigen 
Mittelanforderungen für das Jahr 1967 muß damit 
gerechnet werden, daß die Aufwendungen für das 
Jahr 1967 ebenso hoch werden wie für 1966. Im 
Hinblick auf die in Bund und Ländern gleichermaßen 
angespannte Haushaltslage, die eine Einschränkung 
der öffentlichen Subventionen auf das unbedingt 
notwendige Maß erfordert, ist es daher geboten, auch 
die Voraussetzungen für den Bezug des Wohngeldes 
diesen Erfordernissen anzupassen. Die Einsparun-
gen, die sich aus der vorgesehenen Neuregelung für 
den Bund ergeben, werden voraussichtlich mit etwa 
50 Millionen DM jährlich auf der Basis der Verhält-
nisse zu Beginn des Jahres 1967 angenommen wer-
den können. Durch die Neuregelung soll zugleich er- 
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reicht werden, daß das Verfahren bei der Wohn-
geldgewährung vereinfacht und der Verwaltungs-
aufwand gemindert wird. 

§1 

Nummern 1 und 2 

Die Änderung der §§ 15 und 16 des Wohngeldgeset-
zes ergibt sich durch die vorgesehene Änderung der 
§§ 20 und 22 (s. Nummer 5) sowie durch den Weg-
fall des § 23 (s. Nummer 9). 

Nummer 3 

Durch die Änderung wird die Vorschrift über die 
Ermittlung des Jahreseinkommens vereinfacht. Maß-
gebend für die Einkommensermittlung soll künftig 
in erster Linie das im Bewilligungszeitraum zu er-
wartende Einkommen sein. Wenn jedoch das Ein-
kommen für das dem Bewilligungszeitraum voran-
gegangene Kalenderjahr feststellbar und eine Än-
derung im Bewilligungszeitraum nicht zu erwarten 
ist, soll von diesem Einkommen ausgegangen wer-
den. 

Nummer 4 

Auch die Aufhebung des § 18 (Selbstverschuldete 
Einkommensverringerung) soll zur Vereinfachung 
des Verfahrens beitragen. Diese Sondervorschrift hat 
die Arbeit der Bewilligungsstellen erschwert und 
Zweifelsfragen offengelassen. Zudem ist ihr wenig 
praktische Bedeutung zugekommen, weil eine auf 
schweres Verschulden eines Familienmitgliedes zu-
rückzuführende Verringerung des Familieneinkom-
mens erfahrungsgemäß kaum nachgewiesen werden 
kann. 

Nummern 5 his 9 

Die Anwendung der bisherigen Vorschriften der 
§§ 20, 20 a, 22 und 23 des Wohngeldgesetzes, die 
einen umfangreichen Katalog über die außer Be-
tracht bleibenden Einnahmen sowie über abzuset-
zende Freibeträge enthalten, erfordert für die Be-
willigungsstellen einen großen Zeitaufwand und be-
deutet eine erhebliche Verwaltungsbelastung. 
Außerdem hat die Häufung verschiedener Abset-
zungsmöglichkeiten von Einnahmen oder Freibeträ-
gen bei der Ermittlung des Jahreseinkommens zu 
unbefriedigenden Ergebnissen geführt. Deshalb sol-
len durch die Neufassung des § 20 die bei der Er-
mittlung des Jahreseinkommens außer Betracht blei-
benden Einnahmen auf solche beschränkt werden, 
die steuerfrei sind und der Abgeltung von Aufwen-
dungen dienen (Nummer 5). Hierbei soll im Inter-
esse einer Verwaltungsvereinfachung auch eine pau-
schale Abgeltung der Aufwendungen als abzugs-
fähige Einnahme berücksichtigt werden können. Die 
absetzbaren Einnahmen sollen im übrigen durch eine 
Rechtsverordnung der Bundesregierung im einzel-
nen bestimmt werden. 

Die  in  § 21 Abs. 3 (Nummer 7) vorgesehene Kürzung 
des Pauschbetrages für Steuern und Versicherungs

-

beiträge auf 10 vom Hundert trägt der Notwendig-
keit Rechnung, die Aufwendungen für das Wohngeld 
im Interesse einer Stabilisierung der öffentlichen 
Haushalte zu begrenzen. 

Die Regelung über die Freibeträge (§§ 20 a, 22 und 
23) werden durch den neugefaßten § 22 (Nummer 8) 
zusammengefaßt und durch die Festlegung eines ein-
heitlichen Pauschbetrages vereinfacht. Für die darin 
aufgeführten Personengruppen ist ein auf 15 vom 
Hunderterhöhter Pauschbetrag vorgesehen. 

Nummer 10 

Die Generalklausel des bisherigen § 23 a (Allgemei-
ner Versagungsgrund) hat sich als unzureichend er-
wiesen, weil verschiedene Tatbestände nicht erfaßt 
werden konnten, die unter Berücksichtigung der 
Zielsetzung des Gesetzes eine Versagung des Wohn-
geldes gerechtfertigt hätten. Die Neufassung sieht 
deshalb eine Erweiterung der Generalklausel vor. 
Zugleich wird die Vorschrift des bisherigen § 28 a 
über den Ausschluß der Gewährung eines Lasten-
zuschusses für besonders aufwendige Eigenheime, 
die sich in ihrer derzeitigen Fassung nicht bewährt 
hat, in geänderter Form mit den notwendigen sach-
lichen Einschränkungen in die Generalklausel über-
nommen und gleichzeitig auf jede Art von Wohn-
raum ausgedehnt (§ 23 a Nr. 3). 

Nummer 11 

Wegen der Aufhebung des § 28 a vgl. Begründung 
zu Nummer 10. 

Nummer 12 

Nach der bisherigen Regelung über das Verhältnis 
des Wohngeldes zu anderen vergleichbaren Lei-
stungen sind sonstige Leistungen aus Mitteln der 
Gebietskörperschaften, die dem Wohngeld vergleich-
bar sind, auf dieses anzurechnen. Die Anwendung 
dieser Vorschrift hat Doppelarbeit verursacht und 
in der Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten ge-
führt. Nach der vorgesehenen Änderung muß sich 
der Berechtigte entscheiden, welche von mehreren 
für ihn in Betracht kommenden Leistungen er in 

 Anspruch nehmen will. Er kann dabei die jweils 
für ihn günstigere Leistung wählen. 

Nummer 13 

Die neue Vorschrift des § 29 b schließt eine Lücke 
im Wohngeldgesetz. Sie ermöglicht es in Anlehnung 
an die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungs-
rechts, Wohngeld auch dann zu entziehen, wenn 
einer der in den §§ 23 a bis 29 a des Gesetzes auf-
geführten Versagungsgründe erst im laufenden Be-
willigungszeitraum eintritt. 

Nummer 14 

Die Änderungen sind redaktioneller Art und bedingt 
durch die vorerwähnten sachlichen Gesetzesände-
rungen. 
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§ 2  

Um den Bewilligungsstellen die Umstellung auf die 
geänderten Vorschriften zu erleichtern, soll § 1 
dieses Artikels erst mit Ablauf des dritten auf die 
Verkündung folgenden Monats in Kraft treten. 

Zur Wahrung des Vertrauensschutzes und zur Ver-
meidung zusätzlicher Verwaltungsaufwendungen 
soll ein bereits bewilligtes Wohngeld bis zum Ende 
des Bewilligungszeitraums unverändert weiterge-
zahlt werden. 

Zu Artikel 19 

(Berlin-Klausel) 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 20 

(Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Anlage 

Übersicht über die finanziellen Auswirkungen (Herabsetzung des Aus

-

gabebedarfs und sonstige Entlastungen des Bundes) der einzelnen Bestim

-

mungen des Gesetzes zur Verwirklichung der mehrjährigen Finanzplanung  

des Bundes, II. Teil  

- Finanzänderungsgesetz 1967 -  

Artikel cies Gesetzentwurfs und Maßnahme  
1968 1969 

in Millionen DM 

1970 

 

1971  

Artikel 	1, § 1 Nummern 1 und 2; 

Artikel 	3, §§ 1 und 5 

Begrenzung der Zuschußverpflichtung des Bundes zum Mut- 
terschaftsgeld auf einen Pauschbetrag von 400 DM je Ent- 
bindungsfall bei Inkrafttreten der Leistungen der Mutter- 
schutznovelle mit Ausnahme der vorgesehenen Verbesse- 
rungen zu §§ 198, 199 und 205 a RVO 	  10,0 330,0 350,0 370,0 

Artikel 	1, § 1 Nr. 11 

Wegfall des Bundeszuschusses an die Bergbau-Unfallver- 
sicherung 	  - 140,0 150,0 160,0 

Verringerung des Bundeszuschusses an die knappschaftliche 
Rentenversicherung 	  469,0 617,0 765,0 914,0 

durch folgende Maßnahmen: 

Artikel 	1, § 1 Nr. 13, § 2 Nr. 6, § 3 Nr. 17 

a) Beteiligung der Arbeiterrentenversicherung und der An- 
gestelltenrentenversicherung an den Aufwendungen der 
knappschaftlichen Krankenversicherung der Rentner 	 (109,0) (117,0) (125,0) (134,0) 

Artikel 	1, § 3 Nr. 10 

b) Umgestaltung 	des 	Leistungsrechts 	in 	der knappschaft- 
lichen Rentenversicherung (Senkung der Steigerungssätze 
insbesondere 	für 	Altersruhegeld 	und 	Erwerbsunfähig- 
keitsrente in den nächsten 5 Jahren von 2,5 v. H. auf 
2,0 v. H. 	Heranführung 	des 	Rentenbestandes 	an 	das 
Niveau der Zugangsrenten durch nur teilweise Anpas- 
sung in den nächsten 5 Jahren; gleichzeitig Leistungs- 
verbesserungen: 	Gleichstellung 	aller 	Untertagebeschäf- 
tigten mit den Hauern 	  (-) (165,0) (350,0) (553,0) 

Artikel 	1, § 3 Nr. 18 

c) Beteiligung der Rentner in der Knappschaft an den Auf- 
wendungen der Rentnerkrankenversicherung mit 4 v. H 	 
der Rente 	  (154,0) (165,0) (175,0) (184,0) 

Artikel 	1, § 3 Nr. 20 Abs. 4; 

Artikel 2, § 3 Nr. 6 

d)Wanderversicherungsausgleich 	der 	Arbeiterrentenver- 
sicherung und der Angestelltenrentenversicherung 	 (206,0) (170,0) (115,0) (43,6) 

Änderung der Bemessung des Bundeszuschusses 
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Artikel des Gesetzentwurfs und Maßnahme 
1968 1969 

in Millionen 

1970 

DM 

1971 

Artikel 2, §§ 1 und 2 Nr. 2 

Herabsetzung des Bundeszuschusses zur Arbeiterrentenver- 
sicherung und Angestelltenrentenversicherung für die Jahre 
1968 bis 1971 	  731,0 933,0 1 185,0 1 185,0 

Gesetzesänderungen zur Verbesserung und Konsolidierung Nur mittelbare finanzielle Auswirkungen für 

der finanziellen Lage der Rentenversicherungen der Arbeiter den Bund: Ermöglichung der  Herabsetzung  

und Angestellten sowie der Krankenkassen des Bundeszuschusses an die Rentenver - 

sicherungen 

Artikel 1, § 1 Nr. 3 und 4 

a) Gleichstellung der Land- und Innungskrankenkassen mit 
den Betriebskrankenkassen 	  - - - — 

Artikel 	1, § 1 Nr. 5 bis 10 

b) Beteiligung der Rentner in der Rentenversicherung der 
Arbeiter und Angestellten an den Aufwendungen der 
Rentnerkrankenversicherung in Höhe von 4 v. H. der 
Rente zugunsten der Krankenversicherung und der Ren- 
tenversicherungen 	  — — — — 

Artikel 	1, 	§§ 1 Nr. 12, 2 Nr. 5, 3 Nr. 15 

c) Wegfall der Beitragserstattungen bei Heirat 	 — - — - 

Artikel 	1, 	§§ 1 Nr. 14, 2 Nr. 7 

d) Erhöhung der Beitragssätze in den Rentenversicherungen 
der Arbeiter und Angestellten für 1968 auf 15 v. H., für 
1969 auf 16 v. H., für 1970 und 1971 auf je 17 v. H. 	 — - — 

Artikel 	1, 	§§ 1 Nr. 15, 2 Nr. 8, 3 Nr. 21 

e) Wiedereinführung der Arbeitgeberbeiträge für beschäf- 
tigte Rentner 	  — — — — 

Artikel 	1, 	§§ 2 Nr. 1, 3 Nr. 1 

f) Wegfall der Versicherungspflichtgrenze 	  — — — — 

Artikel 3, § 10 Nr. 1 bis 3 

Wegfall des Bundeszuschusses an die knappschaftliche Kran- 
kenversicherung 	  34,0 33,0 32,0 32,0 

Artikel 4, Nr. 1 

Wegfall der Verpflichtung des Bundes zur Erstattung der 
Aufwendungen der Versicherungsträger für Tuberkulosehilfe 
(Fortführung der durch § 31 HG 1967 geschaffenen Rechts- 
lage) ; 	  — — — — 

andernfalls in den Jahren bis 1971 Mehrbelastung von jähr- 
lich 50 Millionen DM 

Artikel 4, Nr. 2 

Wegfall der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe für die stationäre Dauer- 
behandlung Tuberkulosekranker 	  4,2 4,0 4,0 4,0 
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Artikel des Gesetzentwurfs und Maßnahme 
1968  1969  

in Millionen 

1970  
DM 

1971  

Artikel 5 

Verzicht auf die Anpassung der 	Versorgungsbezüge 	der 
Kriegsopfer ab 1970 	  - - 650,0 650,0 

Artikel 6 

Erhöhung der Beiträge für die Altershilfe der Landwirte für 
alle Beitragspflichtigen. Dadurch Entlastung des Bundes 	 20,0 40,0 60,0 80,0 

Artikel 7, 	§ 2 

Auflösung des Sondervermögens für berufliche Leistungs- 
förderung auf Grund des Übergangs der Aufgaben auf die 
Bundesanstalt 	für 	Arbeitsvermittlung 	und 	Arbeitslosen- 
versicherung 	(BAVAV) 	gem. 	Finanzplanungsgesetz 	vom 
23. Dezember 1966 	  - - - - 

Artikel 8, §1 Nr. 1, 2 und 9 

Fortführung der für die Ausbildungszulage ab 1. Juli 1967 
geltenden Regelung (vgl. § 32 Haushaltsgesetz 1967) ; 	 - - - - 

andernfalls Mehrbelastung in 1968 = 170, 1969 = 175, 1970 
= 180, 1971 = 190 Millionen DM. 

Artikel 8, § 1 Nr. 5 

Einschränkung des Kindergeldes durch Einführung einer Ein- 
kommensgrenze für Personen mit drei oder mehr Kindern 	 65,0 67,0 71,0 79,0 

Artikel 9, 	§ 1 

Zahlung der Dienstbezüge an Soldaten mit einer 2jährigen 
Verpflichtungszeit erst nach einer Grundwehrdienstzeit von 
9 Monaten 	  15,0 30,0 60,0 60,0 

Artikel 9, 	§§ 2, 6 

Kürzung der Übergangsbeihilfe für ausgeschiedene Zeitsol- 
daten und Bundespolizeivollzugsbeamte auf Widerruf 	 - - 14,0 26,0 

Artikel 9, 	§ 3 

Unterhaltssicherungsgesetz: Wegfall von Sonderleistungen; 
teilweise Anrechnung des Familieneinkommens auf allge- 
meine Leistungen bei gleichzeitiger Verbesserung der all- 
gemeinen Leistungen. Einsparung per Saldo 	 45,0 45,0 45,0 45,0 

Artikel 9, § 4 

Auflösung der Wehrbezirksverwaltungen 	  7,0 7,0 7,0 7,0 

Artikel 9, 	§ 5 

Änderung des Schutzbereichsgesetzes im Zusammenhang mit 
der Auflösung der Wehrbezirksverwaltungen 	 - - - - 

Artikel 	10 

Teilweise Hinausschiebung der nach dem Bundesrückerstat- 
tungsgesetz fälligen Leistungen mit dem Ziel der Einhaltung 
des Ausgabevolumens nach der Finanzplanung 	 - - - - 
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Artikel des Gesetzentwurfs und Maßnahme  
1968 1969 1970 1971 

in Millionen DM 

Artikel 	11, 	Nr. 1 

Streichung der in § 1 EWG-Anpassungsgesetz vorgeschrie- 
benen betragsmäßigen Festlegung der für die beschleunigte 
Eingliederung der landwirtschaftlichen Betriebe in den Ge- 
meinsamen Markt der EWG bis 1969 jährlich einzustellenden 
Haushaltsmittel. 	(In 	1968 	und 	1969 	sind 	Mittel 	für 	den 
genannten Zweck nur nach Maßgabe der haushaltsmäßigen 
Möglichkeiten einzustellen.) 	  260,0 260,0 — — 

Artikel 	11, Nr. 2 

Festlegung des nach den §§ 4 und 5 EWG-Anpassungsgesetz 
für die Jahre 1968 bis 1970 vorgesehenen vollen Ausgleichs 
von Einkommensminderungen in der Landwirtschaft aus An- 
laß der Preisfestsetzung für Getreide in der EWG auf die 
hierfür aus dem EWG-Ausrichtungs- und Garantiefonds zur 
Verfügung gestellten Mittel 	  - 186,0 373,0 - 

Artikel 	12 

Streichung der in § 46 Abs. 1 Satz 2 Bundesvertriebenen- 
gesetz vorgeschriebenen betragsmäßigen Festlegung (jährl. 
je 100 Millionen DM in Nr. 1 und 2 a. a. O.) der für die Neu- 
siedlung sowie für die Förderung der in §§ 42, 44 und 45 
a. a. O. 	genannten Zwecke jährlich 	einzustellenden Haus- 
haltsmittel. (Künftig sind Mittel für die genannten Zwecke 
nach Maßgabe der haushaltsmäßigen Möglichkeiten einzu- 
stellen.) 	  118,0 113,0 158,0 158,0 

Artikel 13 

Erhöhung der von der Deutschen Bundespost nach § 21 Post- 
verwaltungsgesetz entsprechend der Regelung in § 16 Abs. 2 
HG 1967 geschuldeten Ablieferung um jährlich 300 Millionen 
DM. (Bisherige Regelung: Ablieferung in Höhe einer 7%igen 
Verzinsung des Eigenkapitals.) Mehreinnahmen des Bundes (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) 

Artikel 	14 

Freistellung eines Teiles des in 1968 bis 1971 nach Artikel 1 
Straßenbaufinanzierungsgesetz 	für 	Zwecke 	des 	Straßen- 
wesens zu verwendenden Aufkommens an Mineralölsteuer 
für allgemeine Deckungszwecke (u. a. für Fahrgelderstattung 
für Beförderung Schwerbeschädigter im Nahverkehr) 	 320,0 200,0 200,0 20,0 

Artikel 15, Nr. 1 und 2 

Hinausschieben des Wirksamwerdens des Schutzbaugesetzes 50,0 165,0 175,0 175,0 

und des Selbstschutzgesetzes 	  7,0 15,0 20,0 25,0 

bis zum Inkrafttreten einer von der Bundesregierung am 
19. Januar 1967 für notwendig erachteten Neuprogrammie- 
rung der zivilen Verteidigung. [Das Inkrafttreten dieser bei- 
den Gesetze in der ursprünglichen Fassung (1965) in 1968 
würde zu folgenden Mehrbelastungen des Bundes führen: 

Schulzbaugesetz 1968 bis 19/1 jährlich 400 bis 450 Millionen 
DM 

Selbstschutzgesetz 1968: 30 Millionen DM, steigend bis 1971 
auf 60 Millionen DM.] 
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Artikel des Gesetzentwurfs und Maßnahme 
1968 1969 	1970 1971 

in Millionen DM 

Artikel 	16  

Neuregelung der Leistungen des Bundes nach § 	19 a des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes und Änderung wohnungs- 
baurechtlicher Vorschriften 

15,0 28,2 26,4 24,6 
Artikel 	17 

Einführung der Änderungen von wohnungsbaurechtlichen 
Vorschritten 	des 	zweiten Wohnungsbaugesetzes 	auch 	im 	 
Saarland 

Artikel 	18 

Einschränkung der Aufwendungen aus dem Wohngeldgesetz 
im wesentlichen durch Änderung der Vorschriften über die 
Einkommensermittlung 	  30,0 50,0 50,0 50,0 

Einsparungen insgesamt 	  2 200,2 3 263,2 4 395,4 4 064,6 

Mehreinnahmen insgesamt 	  300,0 300,0 300,0 300,0 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 	Stellungnahme der Bundesregierung 

Artikel 1 — Reichsversicherungsordnung, Angestelltenversicherungsgesetz, 
Reichsknappschaftsgesetz 

Artikel 1 § 1 Nr. 1 — § 198 RVO — 

Entschließung 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
ist zu prüfen, ob nicht die Normierung eines gene-
rellen Pauschbetrages in Höhe von 100 DM für 
die im Zusammenhang mit der Entbindung entste-
henden Aufwendungen (einschließlich des Stillgel-
des) gerechtfertigt erscheint deshalb, weil eine solche 
Regelung nur zu einer unwesentlichen finanziellen 
Mehrbelastung der Krankenkassen führt, der Ver-
waltungsaufwand dagegen erheblich eingeschränkt 
werden könnte. 

Artikel 1 § 1 Nr. 1 — § 199 RVO — 

In § 199 sind die Absätze 1 und 2 wie folgt zu 
fassen: 

„(1) Die Kasse hat der Versicherten anstelle des 
Mutterschaftsgeldes Pflege in einer Entbindungs-
oder Krankenanstalt, jedoch für die Zeit nach der 
Entbindung für längstens 10 Tage, zu gewähren. Da-
neben wird Krankenhauspflege nicht gewährt. § 184 
Abs. 5 und § 186 gelten entsprechend. 

(2) Mit Zustimmung der Versicherten kann die 
Kasse Hilfe und Wartung durch Hauspflegerinnen 
gewähren und dafür bis zur Hälfte des Mutterschafts-
geldes abziehen." 

Absatz 3 wird gestrichen. 

Begründung 

Die Anerkennung eines Rechtsanspruchs auf Ent-
bindung in einer Entbindungs- oder Krankenanstalt 
ist ein wichtiger Schritt zur Senkung der Mütter-  
und Säuglingssterblichkeit. Im Hinblick darauf, daß 
dieser Rechtsanspruch ursprünglich schon vom Be-
ginn des Jahres 1966 an bestehen sollte, ist nicht 
verständlich, weshalb in diesem Entwurf vorgeschla-
gen wird, an der Konstruktion der Ermessens-
leistung festzuhalten. Hinzu kommt, daß für die 
Krankenkassen nur eine relativ geringfügige Mehr-
belastung entsteht, weil bisher schon weitgehend 
ein Recht auf Anstaltsentbindung zugestanden wird. 
Die Mehrbelastung beträgt bei den Ortskranken-
kassen etwa 5 Mio DM bei einem Jahreshaushalt 
von 10 Mrd. DM, bei den Landkrankenkassen etwa 
2 Mio DM bei einem Jahreshaushalt von 460 Mio 
DM. Bei den Betriebskrankenkassen und bei den 

Die Prüfung wird zugesagt. 

An der Regierungsvorlage wird festgehalten. 

Der Bundeshaushalt würde zwar durch diesen Vor-
schlag nicht berührt, jedoch würden die Kranken-
kassen jährlich bis zu 100 Mio DM mehr belastet. 
Da die Krankenkassen durch die vorgesehene Ent-
lastung des Bundes beim Mutterschaftsgeld bereits 
belastet werden, ist jede weitere Belastung zu ver-
meiden, zumal der Vorschlag insbesondere die-
jenigen Krankenkassen, deren finanzielle Lage be-
sonders bedroht ist, treffen würde. 
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Stellungnahme des Bundesrates 

Innungskrankenkassen liegen die Verhältnisse ähn-
lich. Die Angestelltenersatzkassen rechnen nicht mit 
einer Mehrbelastung. 

Ein Mehraufwand von 10 bis 20 Mio DM für alle 
gesetzlichen Krankenkassen im Bundesgebiet ist 
auch ohne Bundesbeteiligung tragbar. 

Die Streichung des Absatzes 3 ergibt sich als Folge 
der vorgeschlagenen Neufassung der Absätze 1 
und 2. 

Artikel 1 § 1 Nr. 13 — § 1314 RVO —, 
§ 2 Nr. 6 — § 93 AVG —, 
§ 3 Nr. 20 — § 128 RKG 
§ 3 Nr. 22 — § 131 RKG —, 

Artikel 2 § 3 Nr. 6 — neuer § 20 b KnVNG — 

Es sind 

a) in Artikel 1 § 1 Nr. 13 und § 2 Nr. 6 jeweils Buch-
stabe b zu streichen; 

b) in Artikel 1 § 3 Nr. 20 zu streichen; 

c) in Artikel 1 § 3 Nr. 22 zu streichen; 

d) in Artikel 2 § 3 Nr. 6 § 20 b Satz 2 eingangs wie 
folgt zu fassen: 

„Die Rentenversicherungen der Arbeiter und 
der Angestellten gewähren der knappschaftlichen 
Rentenversicherung als Wanderungsausgleich für 
das . . ." 

Begründung 

zu a) und b) 

In Artikel 2 § 3 Nr. 6 des Entwurfs wird durch Ein-
fügung des § 20 b in Artikel 2 KnVNG für die Kalen-
derjahre 1968 bis 1971 eine Regelung getroffen, nach 
der die Rentenversicherungen der Arbeiter und der 
Angestellten der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung die für diese Kalenderjahre festgesetzten Be-
träge zu zahlen haben, um die Abwanderung von 
Versicherten der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung zu den Rentenversicherungen der Arbeiter und 
der Angestellten auszugleichen. 

Wie sich aus den Erläuterungen zum Entwurf des 
Bundeshaushalts für 1968, Einzelplan 11 Kap. 12 
Tit. 602 ergibt, besteht in der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung durch Kürzung des Bundeszuschus-
ses ein Fehlbetrag in Höhe von 469 Mio DM. Dieser 
Fehlbetrag wird durch die in Artikel 1 § 1 Nr. 13 
Buchstabe a, Artikel 1 § 2 Nr. 6 Buchstabe a, Arti-
kel 1 § 3 Nr. 17 (109 Mio DM) sowie durch Artikel 1 
§ 3 Nr. 19 (154 Mio DM) und Artikel 2 § 3 Nr. 6 
(206 Mio DM) des Entwurfs vorgesehenen Maßnah-
men voll gedeckt. 

In der Begründung zu Artikel 1 § 3 Nr. 20 wird 
außerdem ausgeführt, daß auf die Dauer Beitrags-
einnahmen, Bundeszuschuß und flüssige Mittel der 
Rücklage ausreichen werden, die Ausgaben der 
knappschaftlichen Rentenversicherung zu decken. Es 
erscheint daher unzweckmäßig, eine nur vorüber-
gehende Regelung in das Reichsknappschaftsgesetz 

Stellungnahme der Bundesregierung 

An der Regierungsvorlage wird festgehalten. 

Durch die vorgesehene Finanzierung soll eine An-
gleichung an die Finanzierung der Rentenversiche-
rungen der Arbeiter und Angestellten erreicht wer-
den. Der Bundeszuschuß zur knappschaftlichen Ren-
tenversicherung soll vom Jahre 1969 an entspre-
chend der Veränderung der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage wachsen. Im Zusammenhang mit 
den weiter zu treffenden Maßnahmen im Bereich der 
knappschaftlichen Rentenversicherung wird durch 
den Bundeszuschuß der Unterschiedsbetrag zwischen 
Einnahmen und Ausgaben auch weiterhin gedeckt. 
Lediglich für den Fall, daß die Entwicklung im Berg-
bau einen nicht vorherzusehenden Verlauf nimmt, 
wird eine angemessene Beteiligung der Arbeiter-
renten- und Angestelltenversicherung an dem dann 
eintretenden Defizit herbeigeführt. Die Beteiligung 
dieser Rentenversicherungen ist dadurch gerecht-
fertigt, daß sie dann die aus dem Bergbau abwan-
dernden Versicherten als Beitragszahler zusätzlich 
gewinnen. 
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Stellungnahme des Bundesrates 

aufzunehmen, und auch nicht erforderlich, weitere 
Verpflichtungen für die Rentenversicherungen der 
Arbeiter und der Angestellten zu begründen. Die 
weitere Folge der vorstehenden Empfehlung ist, daß 
die bisherige Defizithaftung des Bundes bestehen 
bleibt. 

Die im Entwurf vorgesehene Regelung zielt außer-
dem aber auch auf den Zeitraum nach 1971 ab, für 
den in Artikel 2 § 3 Nr. 6 (§ 20 b) keine Beiträge als 
Teilausgleich mehr festgesetzt sind. Da die finan-
zielle Situation aller Rentenversicherungen nach Ab-
lauf des von der mittelfristigen Finanzplanung er-
faßten Zeitraumes völlig ungewiß ist, erscheint es 
auch aus diesem Grunde nicht zweckmäßig, schon 
jetzt Verpflichtungen festzulegen, deren Tragweite 
noch nicht übersehen werden kann. 

Durch die vorstehende Empfehlung ergeben sich 
keine finanziellen Auswirkungen auf den Bundes-
haushalt. 

zu c) und d) 

Folge der Empfehlung zu a) und b). 

Artikel 1 § 1 Nr. 15 — neuer § 1386 RVO — 
2 Nr. 8 — neuer § 113 AVG - 

Es sind 

a) im neuen § 1386 RVO folgender Satz anzufügen: 

„§ 1399 gilt entsprechend." 

b) im neuen § 113 AVG folgender Satz anzufügen: 

„§ 121 gilt entsprechend." 

Begründung zu a) und b) 

Notwendige Klarstellung. 

Artikel 1 § 2 Nr. 3 - § 36 Abs. 3 Satz 3 AVG — 

§ 36 Abs. 3 AVG ist wie folgt zu fassen: 

„ (3) Bei Versicherten, die nur wegen Überschrei

-

tens der Jahresarbeitsverdienstgrenze versicherungs-
frei waren und die Versicherung freiwillig fortgesetzt 
haben, stehen die während der Versicherungsfrei-
heit bis zum 31. Dezember 1967 entrichteten frei-
willigen Beiträge den Pflichtbeiträgen gleich." 

Begründung 

Personen, die bisher versicherungsfrei waren und 
die aufgrund des Artikels 2 § 1 AnVNG i. d. F. des 
Artikels 2 § 2 des vorliegenden Entwurfs von der 
Versicherungspflicht befreit werden, sollten nicht in 
den Genuß der Anrechnung von Ausfallzeiten kom-
men. Dagegen sollten diejenigen Versicherten, die 
ab 1. Januar 1968 wegen des Wegfalls der Jahres-
arbeitsverdienstgrenze wieder versicherungspflich-
tig werden und die ihre Versicherung bis zum 
31. Dezember 1967 freiwillig fortgesetzt haben, ge-
schützt bleiben. 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen 
und im weiteren Gesetzgebungsverfahren dazu Stel-
lung nehmen. 
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Artikel 1 § 2 Nr. 4 — § 37 Abs. 2 AVG — 

§ 37 Abs. 2 AVG ist wie folgt zu fassen: 

„ (2) Bei Versicherten, die nur wegen Überschrei-
tens der Jahresarbeitsverdienstgrenze versicherungs-
frei waren und die Versicherung freiwillig fortgesetzt 
haben, stehen die während der Versicherungsfreiheit 
bis zum 31. Dezember 1967 entrichteten freiwilligen 
Beiträge bei Anwendung des Absatzes 1 den Pflicht-
beiträgen gleich." 

Begründung 

S. Begründung zu Artikel 1 § 2 Nr. 3. 

Artikel 1 § 3 Nr. 10 Buchstabe a 

Artikel 1 § 3 Nr. 10 Buchstabe a ist wie folgt zu 
ergänzen: 

„In Absatz 2 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

,Der Jahresbetrag der Knappschaftsrente wegen 
Berufsunfähigkeit ist 1,8 vom Hundert, wenn die 
Rente einen Leistungszuschlag enthält und eine 
knappschaftlich versicherungspflichtige Beschäfti-
gung nicht mehr verrichtet wird.' 

Der bisherige Satz 2 wird Satz 3." 

Begründung 

Die höheren Leistungen der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung stellen einen angemessenen Aus-
gleich für die besonders gefährliche und gesundheits-
beeinträchtigende bergmännische Untertagearbeit 
dar. Die Herabsetzung des Jahresbetrags der Knapp-
schaftsrente wegen Berufsunfähigkeit für die nicht 
mehr im Bergbau beschäftigten Versicherten, soweit 
sie Untertagearbeit verrichtet haben, von 2 v. H. 
generell auf 1,6 v. H. wird daher nicht für vertretbar 
gehalten. 

Artikel 1 § 3 Nr. 12 — § 59 Abs. 1 RKG — 

Entschließung 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
muß geprüft werden, ob sich die Gewährung des 
Leistungszuschlags nach § 59 Abs. 1 Satz 2 bereits 
nach 5 vollen Jahren ständiger Arbeit unter Tage 
ermöglichen läßt. 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen 
und im weiteren Gesetzgebungsverfahren dazu Stel-
lung nehmen. 

An der Regierungsvorlage wird festgehalten. 

Nach geltendem Recht ist der Jahresbetrag für 
jedes anrechnungsfähige Versicherungsjahr bei Be-
rufsunfähigkeitsrenten um 0,5 v. H. niedriger als bei 
den Renten wegen Erwerbsunfähigkeit und dem 
Altersruhegeld. Dadurch soll dem unterschiedlichen 
Leistungsvermögen des Versicherten Rechnung ge-
tragen werden. Ein Unterschied von nur 0,2 v. H. 
würde diese Differenz praktisch aufheben. 

Im übrigen würde durch den Vorschlag eine zu-
sätzliche Belastung des Bundeshaushalts eintreten. 

Die in der Entschließung vorgeschlagenen Maß-
nahmen würden zu einer nicht unwesentlichen 
Mehrbelastung der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung und damit des Bundeshaushalts führen. 
Gegen die Entschließung bestehen daher Bedenken. 
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Artikel 2 — Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetz, 
Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz, 

Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungsgesetz 

Artikel 2 § 1 

Der in Artikel 2 des Arbeiterrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes einzufügende § 47 a ist wie 
folgt zu fassen: 

„§ 47 a 

Unbeschadet des § 1389 der Reichsversicherungs-
ordnung erhalten die Träger der Rentenversicherung 
der Arbeiter 

im Rechnungsjahr 1968 63 000 000 DM, 
im Rechnungsjahr 1969 262 000 000 DM, 
im Rechnungsjahr 1970 485 000 000 DM, 
und im Rechnungsjahr 1971 563 000 000 DM 

in Form von bis 1972 zinslosen und ab 1972 erst-
malig zu amortisierende Schuldbuchforderungen oder 
Schuldverschreibungen zugewiesen. Der Bundes-
minister der Finanzen wird ermächtigt, mit den Trä-
gern der Rentenversicherung der Arbeiter entspre-
chende Vereinbarungen zu treffen." 

Begründung 

Die Staatszuschüsse zur Rentenversicherung werden 
seit 1891 ununterbrochen gezahlt. Die Zuschüsse des 
Bundes sind in den letzten Jahren im Verhältnis zu 
den Gesamtausgaben der Rentenversicherungen lau-
fend gefallen. In der Arbeiterrenten- und der Ange-
stelltenversicherung zahlte der Bund 1967 nur knapp 
ein Fünftel der Ausgaben. Dieses Absinken des An-
teils des Bundeszuschusses an den Gesamtausgaben 
der Rentenversicherungsträger ist darauf zurückzu-
führen, daß der Bund sich nicht an der zunehmenden 
Altersbelastung beteiligt. 

Der jetzige Bundeszuschuß ist als eine Abgeltung 
von Kriegsfolgelasten anzusehen. Durch den Krieg 
verursachte vorzeitige Renten, die Anrechnung von 
Ersatzzeiten und die Beitragsausfälle haben der Ren-
tenversicherung Lasten auferlegt, die die Höhe des 
Bundeszuschusses überteigen. 

Artikel 2 § 2 Nr. 2 

Der in Artikel 2 des Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes einzufügende § 45 a ist wie 
folgt zu fassen: 

„§ 45 a 

Unbeschadet des § 116 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes erhält die Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte 

im Rechnungsjahr 1968 668 000 000 DM, 
im Rechnungsjahr 1969 671 000 000 Diva, 
im Rechnungsjahr 1970 700 000 000 DM 

und im Rechnungsjahr 1971 622 000 000 DM 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Zu Artikel 2 § 1 und Artikel 2 § 2 Nr. 2 

An der Regierungsvorlage wird festgehalten. 

Wenn durch den Vorschlag der Begebung von 
Schuldbuchforderungen für die Jahre 1968 bis 1971 
auch keine Mehrausgaben für den Bundeshaushalt 
entstehen, würde dieser jedoch in den Folgejahren 
mit der ganzen Last der Rückzahlung und der späte-
ren Zinszahlung beschwert. 
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in Form von bis 1972 zinslosen und ab 1972 erst-
malig zu amortisierenden Schuldbuchforderungen 
oder Schuldverschreibungen zugewiesen. Der Bun-
desminister der Finanzen wird ermächtigt, mit dem 
Träger der Rentenversicherung der Angestellten 
entsprechende Vereinbarungen zu treffen." 

Begründung 

S. Begründung zur Empfehlung zu Artikel 2 § 1. 

Artikel 2 § 3 Nr. 4 Buchstabe a 

Artikel 2 § 3 Nr. 4 Buchstabe a ist wie folgt zu 
fassen: 

„a) Es wird folgender Absatz 1 a eingefügt: 

,(1 a) § 53 des Reichsknappschaftsgesetzes gilt 
mit der Maßgabe, daß der Jahresbetrag nach Ab-
satz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz für Versicherungs-
fälle aus dem Jahre 

1968 	1,92 vom Hundert 

1969 	1,84 vom Hundert 

1970 	1,76 vom Hundert 

1971 	1,68 vom Hundert, 

der Jahresbetrag nach Absatz 2 Satz 2 für Ver-
sicherungsfälle aus den Jahren 

1968 und 1969 	1,92 vom Hundert 

1970 und 1971 	1,84 vom Hundert 

und der Jahresbetrag nach den Absätzen 3 und 4 
für Versicherungsfälle aus dem Jahre 

1968 	2,4 vom Hundert 

1969 	2,3 vom Hundert 

1970 	2,2 vom Hundert 

1971 	2,1 vom Hundert 

beträgt.' " 

Begründung 

Folge des Änderungsvorschlages zu Artikel 1 § 3 
Nr. 10 Buchstabe a. 

Artikel 3 — Übergangsvorschriften zu Artikel 1 

Artikel 3 nach § 3 

Es ist nach § 3 folgender § 3 a einzufügen: 

„§ 3 a 

Artikel 1 § 1 Nr. 12, § 2 Nr. 5 und § 3 Nr. 15 
gelten nicht in den Fällen, in denen die Versicherte 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 § 3 Nr. 10 
Buchstabe a darf Bezug genommen werden. 

Es sollte im weiteren Verlauf des Gesetzgebungs-
verfahrens geprüft werden, ob dem Gedanken des 
Bundesrates Rechnung getragen werden kann. 
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vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geheiratet 
hat. Der Anspruch auf Beitragserstattung kann je-
doch nur bis zum 30. Juni 1968 geltend gemacht 
werden." 

Begründung 

Notwendige Übergangsregelung für die Fälle, in 
denen die Versicherte vor dem Inkrafttreten des Ge-
setzes geheiratet hat und auf die Möglichkeit der 
Geltendmachung des Anspruches auf Beitragserstat-
tung vertraut hat. 

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf 
den Bundeshaushalt. 

nach Artikel 3 — neuer Artikel 3 a — 

Es ist folgender Artikel 3 a einzufügen: 

„Artikel 3 a 

Rentenversicherungs-Finanzausgleichsgesetz 

In Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes über die Neurege-
lung des Finanzausgleichs zwischen der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Rentenversicherung 
der Angestellten (Rentenversicherungs-Finanzaus-
gleichsgesetz — RFG) vom 23. Dezember 1964 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1090) werden die Worte ,und zum 
1. Januar 1968' gestrichen." 

Begründung 

Die Träger der Rentenversicherung der Arbeiter 
haben infolge der konjunkturellen Entwicklung im 
Jahre 1967 keine Mehreinnahmen zu verzeichnen. 
Dagegen werden die Mehraufwendungen des Jahres 
1967 rd. 3 Mrd. DM betragen. Daraus ergibt sich, 
daß Neuanlagen von Vermögen nicht mehr möglich 
waren, sondern im Gegenteil Rückflüsse aus Ver-
mögensanlagen zur Deckung der laufenden Ver-
pflichtungen herangezogen werden mußten. Einzelne 
Träger, deren Vermögensrückflüsse hierfür nicht 
mehr ausreichten, waren sogar gezwungen, Vermö-
gensanlagen aufzulösen. Infolgedessen wird das 
Vermögen der Rentenversicherung der Arbeiter 
Ende 1967 um rd. 3 Mrd. DM geringer sein als am 
Ende des Jahres 1966. 

Im Gegensatz hierzu gestaltet sich die finanzielle 
Lage der Rentenversicherung der Angestellten im 
Jahre 1967 erheblich günstiger, da dieser Renten-
versicherungszweig durch die konjunkturelle Ent-
wicklung nur wenig betroffen wird. Trotz Mehraus-
gaben ergibt sich im Jahre 1967 ein Überschuß der 
Einnahmen von rd. 900 Millionen DM. 

Nach Artikel 3 Nr. 1 des Rentenversicherungs-
Finanzausgleichsgesetzes haben die Träger der Ren-
tenversicherung der Arbeiter zum 1. Januar 1968 die 
vierte und letzte Rate zum Wanderversicherungs-
ausgleich in Höhe von 1042 Millionen DM zu zah- 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vierte und letzte Rate dient zur Abdeckung 
von Ansprüchen aus dem Wanderversicherungsaus-
gleich, die die Rentenversicherung der Angestellten 
gegenüber der Rentenversicherung der Arbeiter aus 
den Jahren 1957 bis 1963 erworben hat. Durch das 
Rentenversicherungs-Finanzausgleichsgesetz vom 23. 
Dezember 1964 ist dieser Anspruch vom Gesetzgeber 
noch einmal ausdrücklich anerkannt worden. 
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len. Sie waren infolge der vorstehend aufgezeigten 
Entwicklung nicht mehr in der Lage, hierfür aus den 
laufenden Einnahmen Rückstellungen vorzunehmen. 
Die Begleichung der letzten Rate könnte nur durch 
Vermögensübertragung gemäß Artikel 3 Nr. 2 des 
Rentenversicherungs-Finanzausgleichsgesetzes erfol-
gen. Da das Vermögen der Rentenversicherung der 
Arbeiter im Jahre 1967 bereits um 3 Mrd. DM redu-
ziert wird, das der Rentenversicherung der Ange-
stellten jedoch um rd. 900 Millionen DM anwachsen 
wird, ist eine weitere Vermögensübertragung an die 
Rentenversicherung der Angestellten sachlich nicht 
mehr gerechtfertigt. Das Vermögen der Rentenver-
sicherung der Angestellten, die an den Ausgaben 
beider Versicherungszweige mit nur rd. 34,5 v. H. 
beteiligt ist, wird am Ende des Jahres 1967 die 
gleiche Höhe erreicht haben wie das der Rentenver-
sicherung der Arbeiter. Es besteht deshalb bereits 
schon jetzt ein erhebliches finanzielles Ungleich-
gewicht in den beiden Versicherungszweigen. 

Der Bundesrat wiederholt seine bereits im Beschluß 
vom 5. Juni 1964 zum Rentenversicherungs-Finanz-
ausgleichsgesetz - Drucksache 194/64 (Beschluß) — 
unter Nr. 4 zum Ausdruck gebrachte Auffassung, daß 
der Träger der Rentenversicherung der Angestellten 
als Einrichtung der mittelbaren Staatsverwaltung 
und juristische Person des öffentlichen Rechts kein 
Unternehmen mit wirtschaftlichem Selbstzweck ist, 
das gegenüber dem Staat durch Artikel 2 GG in sei-
ner Unternehmungsfreiheit geschützt wäre. Da der 
Ausgleichsanspruch mit dazu dienen soll, das finan-
zielle Gleichgewicht in beiden Versicherungszwei-
gen zu erhalten (vgl. Begründung des Rentenver-
sicherungs-Finanzausgleichsgesetzes, A Allgemeiner 
Teil II — Bundestagsdrucksache IV/2354) und daher 
unmittelbaren Bedürfnissen der Sozialversicherung 
als Ganzer dient, stellt er kein absolutes Eigenrecht 
dar, sondern ist seiner Zweckbindung entsprechend 
in seinem Bestand und seiner Höhe diesem Zweck 
unterworfen. Es ist deshalb ausreichend, die Erfül-
lung des Zwecks zu gewährleisten und den Renten-
versicherungsträgern diejenigen Mittel zuzuteilen, 
die zur Durchführung der Aufgaben nach Gesetz und 
Satzung erforderlich sind. 

Mit dem Vorschlag soll vermieden werden, daß sich 
das bestehende Ungleichgewicht zwischen der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Rentenver-
sicherung der Angestellten weiter vergrößert. Der 
Rentenversicherung der Angestellten werden nicht 
Mittel entzogen, die sie zur Durchführung ihrer Auf-
gaben nach Gesetz und Satzung benötigen würde. 

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf 
den Bundeshaushalt. 

Stellungnahme der Bundesregierung 
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Artikel 4 — Bundessozialhilfegesetz — 

Artikel 4 ist wie folgt zu fassen: 

„Artikel 4 

Bundessozialhilfegesetz 

§ 138 des Bundessozialhilfegesetzes vom 30. Juni 
1961 (Bundesgesetzbl. I S. 815), zuletzt geändert 
durch das Gesetz zur Änderung und Ergänzung des 
Bundessozialhilfegesetzes vom 31. August 1965 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1027) wird aufgehoben." 

Begründung 

Der Wegfall der Bundesbeteiligung an den Aufwen-
dungen der überörtlichen Träger der Sozialhilfe für 
stationäre Dauerbehandlung Tuberkulosekranker 
bringt die Träger der Sozialhilfe im gegenwärtigen 
Zeitpunkt in erhebliche Schwierigkeiten. Die Ein-
stellung dieser Bundesleistungen läuft wirtschaftlich 
im Ergebnis auf die Übertragung einer neuen Auf-
gabe hinaus. Der Bund sollte daher seine Leistun-
gen fortsetzen, bis im Zuge der Finanzreform eine 
feste Abgrenzung der Aufgaben zwischen Bund und 
Ländern erfolgt ist. 
(Deckungsvorschlag: Epl. 25 Kap. 25 02, Tit. 830, 
— 4,2 Mio DM —) 

Artikel 5 — Bundesversorgungsgesetz — 

Artikel 5 ist zu streichen. 

Begründung 

Es besteht kein Anlaß, die Bundesregierung der 
Pflicht zu entheben, 1969 dem Parlament über Mög-
lichkeiten einer Verbesserung der Leistungen für 
die Kriegsopfer zu berichten. Bundestag und Bundes-
rat haben im Dezember 1966 einstimmig die Ein-
fügung eines § 56 in das Bundesversorgungsgesetz 
mit folgendem Wortlaut beschlossen: 

„§ 56 

Die Bundesregierung hat in zweijährigem Abstand, 
erstmals im Jahre 1969, den gesetzgebenden Körper-
schaften des Bundes zu berichten, inwieweit es unter 
Berücksichtigung der Entwicklung der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit und des realen Wachs-
tums der Volkswirtschaft möglich ist, die Leistun-
gen dieses Gesetzes zu ändern." 
Diese Verpflichtung des Bundes zur Berichterstat-
tung über Möglichkeiten einer Verbesserung des 
Kriegsopferrechts soll aufrechterhalten werden. Ein 
mittelfristiger Finanzplan ist kein Haushaltsplan, 
sondern eine Vorausschau, deren Grundlagenschät-
zung jährlich aufgrund der wirtschaftlichen und fis-
kalischen Entwicklung überprüft werden. Bei der 
im Jahre 1969 fälligen Überprüfung des mittel- 

Stellungnahme der Bundesregierung 

An der Regierungsvorlage wird festgehalten. 

Der Bundeshaushalt würde durch diese Maßnahme 
um etwa 4 Mio DM mehr belastet. Die nunmehr 
durch Änderung des § 66 BSHG vorgesehene Rege-
lung entspricht derjenigen, die der Entwurf des 
Gesetzes über die Tuberkulosehilfe vom 23. April 
1958 — BT-Drucksache 349 der 3. Wahlperiode — 
vorsah und die insoweit auch die Zustimmung des 
Bundesrates gefunden hatte. 

An der Regierungsvorlage wird festgehalten. 

Bei der Erstellung der Finanzplanung 1967 bis 
1971 ist eine Steigerung des Bruttosozialproduktes 
von 5 bis 5,5 v. H. im Jahresdurchschnitt zugrunde 
gelegt. Würde § 56 BVG fortbestehen, könnte die 
Erwartung geweckt werden, daß die Kriegsopfer-
renten entsprechend der Wachstumssteigerung er-
höht werden. Nach der Finanzplanung ist jedoch 
eine solche Anpassung in diesem Zeitraum nicht 
realisierbar. 
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fristigen Finanzplans kann auch dem Auftrag Rech-
nung getragen werden, den das Parlament mit dem 
erst in diesem Jahr eingefügten Paragraphen gab. 

Artikel 6 — Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte — 

§ 12 Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) Der Beitrag ist für alle Beitragspflichtigen 
gleich. Er beträgt 

ab 1. Januar 1968 monatlich 24 Deutsche Mark, 

ab 1. Januar 1969 monatlich 26 Deutsche Mark, 

ab 1. Januar 1970 monatlich 28 Deutsche Mark, 

ab 1. Januar 1971 monatlich 30 Deutsche Mark." 

Begründung 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene An-
hebung der Beiträge reicht nicht aus, um die stei-
genden Ausgaben der landwirtschaftlichen Alters-
kassen zu decken. Die Beteiligung der Landwirte an 
den Leistungen der Altershilfe ist bisher relativ ge-
ring. Durch die Anhebung der Beiträge um weitere 
2 DM monatlich wird eine höhere Eigenleistung der 
Versicherten erreicht. Die Erhöhung erscheint auch 
aus Gründen der sozialen Symmetrie gerechtfertigt, 
wenn man berücksichtigt, daß die Beiträge zur Ren-
tenversicherung der Arbeiter und Angestellten in 
den nächsten Jahren beträchtlich angehoben werden 
sollen. 

Artikel 8 — Kindergeldrecht — 

Entschließung zu § 1 Nr. 11 Buchstabe b 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, ob 
durch Gesetzesänderung eine Verwaltungsverein-
fachung dadurch zu erreichen ist, daß durch eine ein-
malige Bereinigungsaktion bei den Finanzämtern 
alle nicht mehr anspruchsberechtigten Fälle ausge-
schieden werden und für die Folgezeit den Arbeits-
ämtern nur dann noch Mitteilung zu machen ist, 
wenn der zu versteuernde Einkommensbetrag von 
bisher anspruchsberechtigten Personen die Grenze 
von 24 000 DM überschreitet. Nach der im Regie-
rungsentwurf vorgesehenen Regelung haben die 
Finanzämter dagegen jährlich immer wieder von 
neuem bei allen Personen mit wenigstens 3 Kindern 
und einem zu versteuernden Einkommensbetrag von 
mehr als 24 000 DM den Arbeitsämtern Mitteilung 
zu machen, daß die Anspruchsvoraussetzungen nicht 
mehr gegeben sind. Das führt zu einem nicht uner-
heblichen Arbeitsaufwand bei der Finanzverwaltung, 
der vermieden werden sollte. 

Stellungnahme der Bundesregierung 

An der Regierungsvorlage wird festgehalten. 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen 
und im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens dazu Stellung nehmen. 
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Artikel 9 — Bundesbesoldungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, 
Unterhaltssicherungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Schutzbereichgesetz, 

Bundespolizeibeamtengesetz — 

In § 3 Nr. 2 Buchstabe a ist der zweite Halbsatz 
zu streichen. 

Begründung 

Die Begrenzung der Mietbeihilfe auf höchstens 
150 DM monatlich ist ungerechtfertigt. Mietbeihilfe 
wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 USG nur gezahlt, wenn 
dem Wehrpflichtigen nicht zugemutet werden kann, 
das Mietverhältnis zu lösen. Die vorgesehene Be-
schränkung der Mietbeihilfe würde in einer nicht-
unerheblichen Anzahl von Fällen die Wehrpflichti-
gen zwingen, trotz Unzumutbarkeit das Mietverhält-
nis zu lösen, weil die Mietpreise tatsächlich weit 
höher liegen. In vielen Fällen müßte dann auf dem 
Umweg über den Härteausgleich doch wieder eine 
Mietbeihilfe gewährt werden. 

Zu § 3: Entschließung 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
sollte sichergestellt werden, daß bereits bewilligte 
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 
frühestens mit Ablauf des auf die Zustellung des 
Bescheides über die Leistungseinschränkung folgen-
den Monats gekürzt oder eingestellt werden, damit 
der Wehrpflichtige vertragliche Verpflichtungen 
noch vertragsgemäß lösen kann. 

Artikel 12 — Bundesvertriebenengesetz — 

1. Artikel 12 ist zu streichen. 

Begründung 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung ist nicht er-
forderlich, weil die in der bisherigen Fassung ent-
haltenen Beträge immer von der Beschaffung der 
haushaltsmäßigen Deckung abhängig sind. Im übri-
gen erscheint es bedenklich, in die Neufassung einer 
Vorschrift des Bundesvertriebenengesetzes einen 
Hinweis auf eine Länderbeteiligung bei bestimmten 
Aufgaben aufzunehmen. Es sollte der Finanzreform 
überlassen bleiben, die Frage zu entscheiden. 

2. Der Bundesrat stellt fest, daß die Eingliederung 
vertriebener und geflüchteter Landwirte noch 
nicht abgeschlossen ist. Die Fortsetzung der Ein- 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Der Vorschlag wird im weiteren Verlauf des Ge-
setzgebungsverfahrens wegen seiner finanziellen 
Auswirkung überprüft. 

Die Möglichkeit der Verwirklichung dieser Ent-
schließung sollte im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren geprüft werden. 

An der Regierungsvorlage wird festgehalten. 

Wie bereits in der Begründung zum Regierungs-
entwurf dargelegt, ist es im Rahmen der mittelfristi-
gen Planung nicht möglich, die in der alten Fassung 
des Bundesvertriebenengesetzes für die Neusiedlung 
sowie zur Förderung der in §§ 42, 44 und 45 fest-
gelegten Zwecke jährlich vorgesehenen 200 Mio DM 
aufzubringen. Daher wurde es unter dem Gesichts-
punkt der Gesetzesklarheit und -wahrheit für erfor-
derlich gehalten, die betragsmäßige Festlegung ent-
fallen zu lassen. 

Die Neufassung der Vorschrift enthält keinen 
neuen Hinweis auf eine Länderbeteiligung, sondern 
beläßt es insoweit unverändert bei der alten Fas-
sung. 

Die Aufstellung eines dritten Fünfjahresplans 
(1969 bis 1973) wird geprüft werden. 
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gliederungsmaßnahmen wird als dringend erfor-
derlich angesehen. 

Die Bundesregierung wird gebeten, einen dritten 
Fünfjahresplan zur weiteren Eingliederung ver-
triebener und geflüchteter Landwirte in Abstim-
mung mit den Ländern aufzustellen, um diese 
Aufgabe zu einem befriedigenden Abschluß zu 
bringen. 

Artikel 15 — Selbstschutzgesetz, Schutzbaugesetz, Haushaltssicherungsgesetz — 

Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 

„3. Das Gesetz zur Sicherung des Haushaltsaus-
gleichs vom 20. Dezember 1965 (Bundesgesetz-
blatt I S. 2065) wird wie folgt geändert: 

a) In Artikel 18 Nr. 3 — Anwendung des Schutz-
baugesetzes — werden die Worte ,in den 
Rechnungsjahren 1966 und 1967' durch die 
Worte ,bis auf weiteres' ersetzt. 

b) In Artikel 18 Nr. 4 — Aufstellung eines Zivil-
schutzkorps — werden die Worte ,in den 
Rechnungsjahren 1966 und 1967' durch die 
Worte ,bis auf weiteres' ersetzt." 

Begründung 

Das Gesetz über das Zivilschutzkorps ist in die für 
die beiden anderen Zivilschutzgesetze vorgesehene 
Regelung einzubeziehen, da auf Grund der Be-
schlüsse der Bundesregierung vom 6. Juli 1967 zur 
mittelfristigen Finanzplanung auch eine Überprüfung 
dieses Gesetzes notwendig wird. 

Von dem nach der mittelfristigen Finanzplanung für 
die zivile Verteidigung im Bereich des Innen-
ressorts zur Verfügung stehenden Globalbetrag von 
306,9 Mio DM sind für den Schutzbau 40,8 Mio DM, 
für den Selbstschutz 37 Mio DM vorgesehen. Da mit 
diesen Beträgen weder der Selbstschutz noch der 
Schutzbau wirkungsvoll finanziert werden kann und 
die Schlagkraft der 10 geplanten Stammeinheiten des 
Zivilschutzkorps sehr zweifelhaft ist, sollten die 
vorhandenen Mittel für den Selbstschutz und Schutz-
bau verwendet werden. An den Aufbau des Zivil-
schutzkorps sollte erst herangetreten werden, wenn 
die hierfür erforderlichen Mittel ohne Gefährdung 
einer wirkungsvollen Finanzierung von Selbstschutz-  
und Schutzbaumaßnahmen bereitgestellt werden 
können. 

Stellungnahme der Bundesregierung 

An der Regierungsvorlage wird festgehalten. 

Einer derartigen Erweiterung der Vorschrift be-
darf es zur Verwirklichung der mehrjährigen Finanz-
planung nicht. 
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Artikel 16 — Zweites Wohnungsbaugesetz — 

Zu Nummer 6 Buchstabe a (§ 69) 

a) In Buchstabe a wird in dem einzufügenden Ab-
satz 2 des § 69 das Wort „vorsätzlich" gestri-
chen und die Zahl „7" ersetzt durch die Zahlen 
8 9" 

b) In Buchstabe a erhält der einzufügende Absatz 3 
des § 69 folgende Fassung: 

„(3) Der mit der Ablösung gewährte Schuld-
nachlaß kann widerrufen werden, wenn wäh-
rend der Zeit, in der die Wohnung als öffentlich 
gefördert gilt, 

a) das Gebäude oder die Wohnung an 
eine Person veräußert wird, deren 
Einkommen die in § 25 bestimmte 
Grenze übersteigt, 
oder 

b) der Verfügungsberechtigte gegen die 
Vorschriften der §§ 4, 6, 8, 9 und 12 
des Wohnungsbindungsgesetzes 1965 
verstößt. 

Ist der Schuldnachlaß widerrufen worden, so 
kann der zum Zwecke der Ablösung gezahlte Be-
trag nicht zurückgefordert werden." 

Begründung 

Das durch die Gewährung öffentlicher Mittel begrün-
dete Rechtsverhältnis endet nicht mit der Dar-
lehensrückzahlung. Neben dieser Verpflichtung hat 
der Darlehensnehmer als Gegenleistung für die zins-
freie Darlehensgewährung, die Besicherung an 
nachrangiger Stelle und die empfangenen Steuer-
vergünstigungen die Verpflichtung zur Überlassung 
der Wohnung an einen Berechtigten und zur Inne-
haltung der Kostenmiete. Durch die Rückzahlung 
unter Inanspruchnahme der Ablösungsvergünstigung 
wird diese Verpflichtung nicht geändert, sondern be-
steht unverändert für die Dauer der Bindungszeit 
(§§ 15, 16 WoBindG 1965). Diese Konstruktion des 
Vertragsverhältnisses und der Regelungen in §§ 15, 
16, 25 WoBindG 1965 muß bei der Novellierung des 
§ 69 beachtet werden. 

a) Der Schuldner soll nicht nur für vorsätzliche, son-
dern auch für fahrlässige Verstöße haften (§ 25 
WoBindG 1965, § 276 BGB). Die Beschränkung 
auf vorsätzliche Verstöße würde die Wirkung 
der Novellierung weitestgehend beseitigen, weil 
der Schuldner bei solchen Verstößen sich stets 
auf (wenn auch fahrlässige) Unkenntnis der 
Bindungsverpflichtungen beruft und im Streitfall 
ein vorsätzlicher Verstoß deshalb fast nie nach-
zuweisen ist. 

b) Die Bindungsverpflichtung soll sich nicht nur 
auf die ordnungsmäßige Besetzung erstrecken, 
sondern auch auf die Innehaltung der Kosten-
miete nach §§ 8, 9 WoBindG 1965. Bei der Ver- 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Die Bundesregierung ist mit den vorgeschlagenen 
Änderungen einverstanden. 
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mietung von Familienheimen wird besonders 
häufig gegen diese Verpflichtung verstoßen. 

c) Innerhalb der Bindungszeit soll die in Absatz 3 
Buchstabe a genannte Verpflichtung nicht nur 
für die Erstveräußerung, sondern auch für et-
waige weitere Veräußerungen bestehen. 

Zu Nummer 6 Buchstabe b (§ 69) 

In Buchstabe b werden in dem anzufügenden Satz 
5 vor den Worten „nähere Vorschriften" eingefügt 
die Worte „durch Rechtsverordnung". 

Begründung 

Notwendige Ergänzung. 

Artikel 17 — Wohnungsbaugesetz für das Saarland — 

In Nr. 1 Buchstabe d  Doppelbuchstabe bb erhält 
der einzufügende Satz 5 folgende Fassung: 

„Die Bundesregierung kann ferner durch Rechts-
verordnung nähere Vorschriften zur Durchführung 
des Absatzes 2 erlassen." 

Begründung 

Folge der Änderung des Artikel 16 Nr. 6 Buch-
stabe b. 

Artikel 17 a (neu) — Wohnungsbauprämiengesetz — 

Es wird folgender neuer Artikel 17 a eingefügt: 

„Artikel 17 a 

Wohnungsbau-Prämiengesetz 

Das Gesetz über die Gewährung von Prämien für 
Wohnbausparer (Wohnungsbau-Prämiengesetz) in 
der Fassung vom 25. August 1960 (Bundesgesetz-
blatt I S. 713), zuletzt geändert durch das Zweite 
Gesetz zur Überleitung der Haushaltswirtschaft des 
Bundes in eine mehrjährige Finanzplanung (Steuer-
änderungsgesetz 1966) vom 23. Dezember 1966 (Bun-
desgesetzbl. I S. 702) wird wie folgt geändert: 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

,§ 7 
Aufbringung der Mittel 

Die für die Auszahlung der Prämien erforderlichen 
Beträge werden den Ländern vom Rechnungsjahr 
1968 an vom Bund zu 75 v. H. zur Verfügung ge-
stellt.'" 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Die Bundesregierung ist mit der vorgeschlagenen 
Ergänzung einverstanden. 

Die Bundesregierung ist mit der vorgeschlagenen 
Fassung einverstanden. 

Der Einfügung dieses Artikels wird widerspro-
chen. Dadurch würde die Grundlage für die Finanz-
planung des Bundes 1967 bis 1971 in Frage gestellt. 

Im Rahmen der Finanzreform soll darüber ent-
schieden werden, welche Regelung für die Aufbrin-
gung von Kosten der hier in Betracht stehenden Art 
(Gesetze über Geldleistungen, deren Empfänger, 
Voraussetzungen und Höhe bundesrechtlich be-
stimmt sind) getroffen werden soll. Dafür ist sowohl 
nach dem Vorschlag der Bundesregierung wie auch 
nach der Stellungnahme der Ministerpräsidenten 
eine Verfassungsänderung vorgesehen. Es geht nicht 
an, im Vorgriff auf die Finanzreform und ohne die 
vorgesehene Verfassungsänderung hier eine Kosten-
verlagerung zu Lasten des Bundes vorzunehmen. 
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Stellungnahme des Bundesrates 

Begründung 

Die zu dem Änderungsvorschlag zu Artikel 18 § 1 
Nr. 15 (Wohngeldgesetz) dargelegten Gründe 
machen auch eine Entlastung der Länder durch 
einen höheren Anteil des Bundes an der Aufbrin-
gung der Wohnungsbauprämie erforderlich. 

Die ständig steigenden Aufwendungen für Woh-
nungsbauprämien einerseits und die rückläufigen 
Leistungen des Bundes für den Wohnungsbau an-
dererseits haben dazu geführt, daß die Länder in 
zunehmendem Maße zu Lasten ihrer übrigen Lan-
desaufgaben Mittel für den Wohnungsbau aufbrin-
gen müssen. Dies ist ihnen bei ihrer derzeitigen 
Haushalts- und Kassenlage nicht mehr möglich. Zum 
teilweisen Ausgleich ist als Sofortmaßnahme eine 
erhöhte Beteiligung des Bundes an den Aufwen-
dungen für Wohnungsbauprämien notwendig. 

Artikel 18 — Wohngeldgesetz — 

1. In § 1 sind die Nummern 1 bis 14 zu streichen. 

2. § 2 ist zu streichen. 

Begründung 

Artikel 18 des Finanzänderungsgesetzes hat im we-
sentlichen Verschlechterungen der Wohngeldleistun-
gen zum Inhalt. Derartige Kürzungen werden wegen 
der bevorstehenden Mieterhöhungen, insbesondere 
bei älteren Sozialwohnungen durch die Verzinsung 
der öffentlichen Baudarlehen, nicht für vertretbar 
gehalten. Der Verzinsung der öffentlichen Baudar-
lehen ist im Bundesrat unter der Voraussetzung zu-
gestimmt worden, daß die vielfach nicht unerheb-
lichen Mieterhöhungen durch Wohngeldleistungen 
im bisherigen Umfange für einkommensschwache 
Mieter aufgefangen und somit soziale Härten ver-
mieden werden können. Die beabsichtigten Kürzun-
gen der Wohngeldleistungen hätten zur Folge, daß 
die wirtschaftliche Sicherung der Wohnung für Mie-
ter mit niedrigem Einkommen nicht mehr gewähr-
leistet wäre. Die Änderung der Kürzung von Wohn-
geldleistungen hat schon jetzt in der Bevölkerung 
Unruhe verursacht. Viele Mieter haben ihre Woh-
nungen im Vertrauen auf den Fortbestand dieser 
staatlichen Hilfe bezogen. Dieses Vertrauen würde 
erschüttert, wenn die Wohngeldleistungen, die vie-
len Mietern die Zahlung der Mieten erst ermög-
lichen, gekürzt würden. Hinzu kommt, daß die Finan-
zierungsmieten für Neubauten im sozialen Woh-
nungsbau auf Grund der Haushaltslage in Bund 
und Ländern in einem Umfange angestiegen sind, 
der nur vertretbar ist, weil die Möglichkeit der 
Gewährung angemessener Wohngeldleistungen be-
steht. Die Kürzung von Wohngeldleistungen hätte 
für viele Wohnungssuchende, die nur über ein ge-
ringes Einkommen verfügen, zur Folge, daß sie auf 
eine Wohnung verzichten müßten, weil sie nicht in 
der Lage wären, die hohen Mieten selbst aufzubrin-
gen. 

Stellu ngnahme der Bundesregierung 

Die seit 1962 geltende Regelung über die Teilung 
der Kosten ist im übrigen aus sachlichen Erwägun-
gen getroffen worden. Diese Regelung kann nicht 
nur deshalb geändert werden, um die Länderhaus-
halte zu entlasten. Das bewegliche Element des 
Finanzausgleichs ist nach Artikel 106 des Grund-
gesetzes die Aufteilung der Gemeinschaftssteuern, 
also die Einnahmeseite, nicht die Verlagerung von 
Kostenlasten auf der Ausgabenseite. 

Die Forderung, die Kürzung beim Wohngeld ganz 
oder teilweise rückgängig zu machen, wird im wei-
teren Gesetzgebungsverfahren geprüft werden. Ihre 
Verwirklichung setzt voraus, daß im gleichen Be-
reich innerhalb der mehrjährigen Finanzplanung 
eine Deckung gefunden wird. 
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Stellungnahme des Bundesrates 

3. In § 44 Satz 1 werden die Worte „zur Hälfte" 
durch die Worte „zu 75 vom Hundert" ersetzt. 

Begründung 

Die weitere Verschlechterung der Finanzsituation 
der Länder macht eine Entlastung der Länderhaus-
halte unabweisbar. Der Bund hat diesem Erfordernis 
im Rahmen seiner Finanzplanung nicht Rechnung ge-
tragen, sondern sich vielmehr darauf beschränkt, 
in seinem eigenen Bereich Verpflichtungen auszu-
bauen und steuergesetzliche Maßnahmen vorzu-
sehen, die nahezu ausschließlich seinem eigenen 
Haushalt zugute kommen (vgl. Entschließung des 
Bundesrates vom 1. September 1967 — Drucksache 
Nr. 442/67 — Beschluß). Er ist damit seiner ver-
fassungsmäßigen Verantwortung gegenüber den 
Ländern nicht nachgekommen. Als Sofortmaßnahme 
bietet sich eine Entlastung der Länder beim Wohn-
geld an. Der Bundesgesetzgeber hatte das Wohn-
geld eingeführt, weil er den sozial schwächeren 
Schichten einen Ausgleich für die beträchtlichen 
Mietpreiserhöhungen geben wollte, die durch die 
Bundesgesetzgebung veranlaßt wurden. Es ist des-
halb gerechtfertigt, daß der Bund den Ländern ab 
1. Januar 1968 75 v. H. der entstehenden Auf-
wendungen erstattet. 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Der Forderung, den Bundesanteil an den Aufwen-
dungen für das Wohngeld von 50 v. H. auf 75 v. H. 
zu erhöhen, wird widersprochen. 

Die Ausführungen zu Artikel 17 a (neu) gelten 
hier entsprechend. 


